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Auf Grund von Artikel 14 des Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom

6. Dezember 1999 (GBl. S. 517) wird nachstehend der Wortlaut des Gesetzes über die

Fachhochschulen im Lande Baden-Württemberg (Fachhochschulgesetz – FHG)

in der Fassung vom 10. Januar 1995 (GBl. S. 73, ber. S. 311) in der sich aus

1. Artikel 2 des Gesetzes zur Errichtung der Fachhochschule Rottenburg vom 24. Juli 1995

(GBl. S. 583)

2. dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 vom 16. Dezember 1996 (GBl. S. 776),

3. dem Landeshochschulgebührengesetz und dem Gesetz zur Änderung der Hochschulge-

setze und des Hochschulzulassungsgesetzes vom 5. Mai 1997

(GBl. S. 173),

4. dem Gesetz zur Reform der Studentenwerke und zur Änderung der Landeshochschulge-

setze vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 299) und

5. dem Gesetz zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 6. Dezember 1999 (GBl.

S. 517)

ergebenden Fassung bekanntgemacht.

STUTTGART, den 1. Februar 2000
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ERSTER TEIL

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die staatlichen und, soweit dies im Neunten und Zehnten Teil be-

stimmt ist, für die staatlich anerkannten Fachhochschulen.

(2) Staatliche Fachhochschulen sind die

1. Fachhochschule Aalen - Hochschule für Technik und Wirtschaft,

Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen - Hochschule für Technik und Wirtschaft,

Fachhochschule Biberach - Hochschule für Bauwesen und Wirtschaft,

Fachhochschule Esslingen - Hochschule für Sozialwesen,

Fachhochschule Esslingen - Hochschule für Technik,

Fachhochschule Furtwangen - Hochschule für Technik und Wirtschaft,

Fachhochschule Heilbronn - Hochschule für Technik und Wirtschaft,

Fachhochschule Karlsruhe - Hochschule für Technik,

 Fachhochschule Konstanz - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung,

Fachhochschule Mannheim - Hochschule für Sozialwesen,

Fachhochschule Mannheim - Hochschule für Technik und Gestaltung,

Fachhochschule Nürtingen - Hochschule für Wirtschaft, Landwirtschaft und Landespflege,

Fachhochschule Offenburg - Hochschule für Technik und Wirtschaft,

Fachhochschule Pforzheim - Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft,

Fachhochschule Ravensburg-Weingarten - Hochschule für Technik und Sozialwesen,

Fachhochschule Reutlingen - Hochschule für Technik und Wirtschaft,

Fachhochschule Rottenburg – Hochschule für Forstwirtschaft,

Fachhochschule Schwäbisch Gmünd - Hochschule für Gestaltung,

Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen,

Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Druck und Medien,

Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Technik,

Fachhochschule Ulm - Hochschule für Technik;
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2. Fachhochschule Kehl - Hochschule für öffentliche Verwaltung,

Fachhochschule Ludwigsburg - Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen,

Fachhochschule Schwetzingen - Hochschule für Rechtspflege,

Fachhochschule Villingen-Schwenningen - Hochschule für Polizei

und die sonstigen nach § 88 errichteten staatlichen Fachhochschulen, deren Ausbildungs-

gänge ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet sind.

(3) Staatliche Fachhochschulen, ausgenommen die Fachhochschulen nach § 88, werden

durch Gesetz errichtet und aufgehoben.

§ 2

Namensschutz

Die Bezeichnung “Fachhochschule” oder eine fremdsprachige Bezeichnung für Fachhoch-

schule darf nur von den in § 1 aufgeführten staatlichen Fachhochschulen geführt werden. Dar-

über hinaus darf die Bezeichnung “Fachhochschule” oder eine fremdsprachige Bezeichnung

für Fachhochschule nur von als Fachhochschule staatlich anerkannten privaten Bildungsein-

richtungen sowie solchen ausländischen Bildungseinrichtungen geführt werden, die nach dem

Recht des Herkunftsstaates als Fachhochschule einschließlich ihrer Studiengänge anerkannt

sind. Andere nichtstaatliche Bildungseinrichtungen dürfen weder eine deutsche noch eine

fremdsprachige Bezeichnung für Fachhochschule oder eine Bezeichnung führen, die mit die-

sen Bezeichnungen verwechselt werden können. Im Übrigen darf eine auf eine Fachhoch-

schule hinweisende Bezeichnung nur mit Zustimmung der betroffenen Fachhochschule geführt

werden.

§ 3

Aufgaben

(1) Die Fachhochschulen bereiten durch anwendungsbezogene Lehre und Weiterbildung in

einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat auf berufliche Tätigkeiten vor,

die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden oder

die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern. Im Rahmen ihres Bildungsauftrages

nehmen die Fachhochschulen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben wahr. Die Fachhoch-
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schulen unterstützen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, den sozialen Einrichtungen und

der Arbeitsverwaltung die Studierenden bei der Durchführung von Praktika in Wirtschaftsbe-

trieben sowie die Absolventen beim Übergang in das Berufsleben und fördern die Verbin-

dung zu ihren Absolventen.

(2) Die Fachhochschulen fördern die Weiterbildung ihres Personals.

(3) Die Fachhochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studierenden mit; sie berück-

sichtigen die besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit Kindern und von behinderten

Studierenden. Sie fördern in ihrem Bereich die geistigen, musischen und sportlichen Interes-

sen der Studierenden.

(4) Die Fachhochschulen fördern die internationale Zusammenarbeit im Hochschulbereich

und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen; sie berücksichtigen

die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studierender.

(5) Die Fachhochschulen haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben untereinander sowie

mit anderen Hochschulen und mit staatlichen und staatlich geförderten Forschungs- und Bil-

dungseinrichtungen zusammenzuarbeiten. Dies gilt insbesondere für die nach der Herstellung

der Einheit Deutschlands erforderliche Zusammenarbeit im Hochschulwesen.

(6) Die Fachhochschulen fördern durch Wissens- und Technologietransfer die Umsetzung und

Nutzung ihrer Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in der Praxis. Zu diesem Zweck kön-

nen sich die Fachhochschulen mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums und des Fi-

nanzministeriums an Unternehmen beteiligen oder eigene Unternehmen gründen. Der Rech-

nungshof prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung von Unternehmen nach Satz 2.

(7) Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben dürfen den Fachhochschulen nur

übertragen werden, wenn sie mit den in Absatz 1 genannten Aufgaben zusammenhängen.

Das Wissenschaftsministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit der betroffenen Fachhoch-

schule und im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung solche Auf-

gaben zu übertragen.

(8) Zu den Aufgaben im Sinne von Absatz 7 gehören die den Fachhochschulen im Zeitpunkt

des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits übertragenen Aufgaben der Materialprüfung, der

Studienkollegs und ähnlicher Aufgaben. Für eine Änderung dieser Aufgaben findet Absatz 7

Satz 2 Anwendung.
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(9) Die Fachhochschulen richten ein Informationssystem ein, das die Grunddaten der Fach-

hochschule enthalten muss. Zu den Grunddaten gehören insbesondere differenzierte Anga-

ben zu den einzelnen Studiengängen über die gegenwärtige Situation, die mehrjährige Ent-

wicklung und die erzielten Ergebnisse in der Lehre, über die angewandte Forschung sowie

über das Personal, die Einnahmen und Ausgaben, die Gebäude und Einrichtungen.

(10) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung an der Fachhochschule

Reutlingen - Hochschule für Technik und Wirtschaft - eine Exportakademie als zentrale Hoch-

schuleinrichtung im Sinne von § 22 Abs. 1 einzurichten. Sie hat die Aufgabe, wissenschafts-

bezogene und zugleich praxisorientierte Fortbildungsprogramme auf dem Gebiete der Ex-

portwirtschaft anzubieten. Der Exportakademie kann ein Beirat als beratendes Gremium zu-

geordnet werden. Die Landesregierung bestimmt in der Rechtsverordnung das Nähere über

die Organisation, insbesondere über die Zusammensetzung des Beirats. Das Lehrpersonal

der Fachhochschule ist verpflichtet, an der Organisation der Fortbildungsprogramme mitzu-

wirken; ihre Durchführung gehört jedoch nicht zu den Dienstaufgaben des Lehrpersonals.

§ 3 a

Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Frauenbeauftragte

(1) Die Fachhochschulen fördern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die tatsächliche

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirken auf die Beseiti-

gung bestehender Nachteile hin. Die Fachhochschulen stellen jeweils für fünf Jahre Frauen-

förderpläne für das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Personal auf, die Ziel- und Zeitvor-

gaben enthalten und Bestandteil der Struktur- und Entwicklungspläne sind. Sie berichten re-

gelmäßig über deren Umsetzung und Ergebnisse.

(2) Der Senat wählt aus dem Kreis des an der Fachhochschule tätigen wissenschaftlichen

Personals eine Frauenbeauftragte und bis zu drei Stellvertreterinnen für die Dauer von zwei

Jahren. Wiederwahl ist zulässig. Der Senat regelt die Stellvertretung.

(3) Die Frauenbeauftragte wirkt bei der Durchsetzung der verfassungsrechtlich gebotenen

Gleichberechtigung von Frauen und Männern und bei der Beseitigung bestehender Nachteile

für wissenschaftlich tätige Frauen sowie Studentinnen mit. Die Frauenbeauftragte nimmt an
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den Sitzungen der Fachbereichsräte und der Berufungskommissionen mit beratender Stim-

me teil; sie kann sich hierbei vertreten lassen und ist wie ein Mitglied zu laden und zu infor-

mieren. Sie hat das Recht auf Beteiligung an Stellenausschreibungen und auf Einsicht in Be-

werbungsunterlagen, sofern sich Frauen und Männer um die Stelle beworben haben; auf An-

trag einer Bewerberin kann die Frauenbeauftragte am Vorstellungsgespräch beteiligt werden.

Die Frauenbeauftragte erstattet dem Senat einen jährlichen Bericht über ihre Arbeit.

(4) Die Frauenbeauftragte hat auch die Aufgabe, bei sexueller Belästigung Ansprechpartnerin

für wissenschaftlich tätige Frauen und Studentinnen zu sein. Sie wirkt, unbeschadet der Ver-

antwortlichkeit von Organen und Gremien der Fachhochschule, darauf hin, dass wissen-

schaftlich tätige Frauen und Studentinnen vor sexueller Belästigung geschützt werden. Infor-

mationen über persönliche und sachliche Verhältnisse von Betroffenen dürfen nicht ohne de-

ren Einverständnis an Dritte weitergegeben oder sonst verwertet werden. Die Frauenbeauf-

tragte ist zu beteiligen, soweit betroffene Frauen einer Beteiligung nicht widersprechen.

(5) Die Frauenbeauftragte ist über jede Angelegenheit, die einen unmittelbaren Bezug zu ih-

rer Aufgabenstellung aufweist, rechtzeitig zu unterrichten.

(6) Der Frauenbeauftragten ist zur wirksamen Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Per-

sonal- und Sachausstattung im Haushalt der Fachhochschule bereitzustellen. Die Frauenbe-

auftragte ist zur Ausübung ihres Amtes von ihren sonstigen Dienstaufgaben angemessen zu

entlasten.

(7) Die Frauenbeauftragte ist dem Rektorat unmittelbar zugeordnet und hat ein unmittelbares

Vortragsrecht. Sie ist in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden. Wegen

ihrer Tätigkeit darf die Frauenbeauftragte weder allgemein noch in ihrer beruflichen Entwick-

lung benachteiligt werden.

§ 3 b

Frauenkommission

Der Senat kann eine Frauenkommission als beratenden Ausschuss nach § 14 Abs. 1 ein-

richten.
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§ 3 c

Bezeichnungen

Frauen können alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in diesem Ge-

setz in der männlichen Sprachform verwendet werden, in der entsprechenden weiblichen

Sprachform führen. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Be-

zeichnungen und Titeln.

§ 4

Freiheit der Wissenschaft,

Kunst, Forschung, Lehre und des Studiums

(1) Das Land und die Fachhochschulen stellen sicher, dass die Mitglieder der Fachhoch-

schulen die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten Grundrechte wahr-

nehmen können. Verträge der Fachhochschulen über eine nicht nur vorübergehende wissen-

schaftliche Zusammenarbeit oder Förderung mit Einrichtungen, deren Aufgabe nicht aus-

schließlich in der Pflege der Wissenschaft liegt, sind dem Wissenschaftsministerium anzuzei-

gen. Wird der kooperierenden Einrichtung die Nutzung von sachlichen und personellen Mitteln

der Fachhochschule eingeräumt, hat der Rechnungshof das Recht, bei der kooperierenden

Einrichtung insoweit die Durchführung der Kooperation zu prüfen; die Fachhochschule zeigt

die Kooperation dem Rechnungshof an.

(2) Die Freiheit der Forschung (Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes) umfasst insbe-

sondere die Fragestellung, die Grundsätze der Methodik sowie die Bewertung des For-

schungsergebnisses und seine Verbreitung. Beschlüsse der zuständigen Hochschulorgane in

Fragen der Forschung sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des For-

schungsbetriebes, die Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben und auf die Bil-

dung von Forschungsschwerpunkten beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1

nicht beeinträchtigen.

(3) Die Freiheit der Lehre (Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes) umfasst im Rahmen

der zu erfüllenden Lehraufgaben insbesondere die Abhaltung von Lehrveranstaltungen und

deren inhaltliche und methodische Gestaltung sowie das Recht auf Äußerung von wissen-
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schaftlichen und künstlerischen Lehrmeinungen. Beschlüsse der zuständigen Hochschulorga-

ne in Fragen der Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des Lehrbe-

triebes und auf die Aufstellung und Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen beziehen;

sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen. Die Freiheit der Lehre ent-

bindet nicht von der Treue zur Verfassung.

(4) Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Studien- und Prüfungsordnungen,

insbesondere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studien-

gangs Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen, sowie die Erarbeitung und Äußerung

wissenschaftlicher und künstlerischer Meinungen. Beschlüsse der zuständigen Hochschulor-

gane in Fragen des Studiums sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation und

ordnungsgemäße Durchführung des Lehr- und Studienbetriebs und auf die Gewährleistung

eines ordnungsgemäßen Studiums beziehen.

(5) Die Wahrnehmung der in den Absätzen 2 bis 4 genannten Rechte entbindet nicht von der

Rücksicht auf die Rechte anderer und von der Beachtung der Regelungen, die das Zusam-

menleben in der Fachhochschule ordnen.

§ 4 a

Bewertung der Lehre, Forschung und der Förderung der

Gleichberechtigung von Frauen und Männern

(1) Die Fachhochschulen berichten regelmäßig über ihre Tätigkeit in Lehre und ange-

wandter Forschung. Sie unterrichten die Öffentlichkeit über die Erfüllung ihrer Aufgaben.

(2) Die Arbeit der Fachhochschulen in Lehre und angewandter Forschung sowie bei der

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern soll durch Eigen- und

Fremdevaluation regelmäßig bewertet werden. Die Studierenden sind bei der Bewertung

der Qualität der Lehre zu beteiligen. Die Ergebnisse der Bewertungen sollen veröffentlicht

werden. § 19 Abs. 4 Satz 5 bis 8 und § 85 a Abs. 4 bleiben unberührt.

(3) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 und 2 dürfen die Fachhochschulen

die erforderlichen Erhebungen vornehmen und Auskünfte einholen. Die betroffenen Mit-
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glieder der Fachhochschule und ihre Angehörigen sind zur Mitwirkung und zur Angabe

entsprechender personenbezogener Daten verpflichtet. Die Fachhochschulen erlassen

Satzungen, in denen das nähere Bewertungsverfahren geregelt und auch bestimmt wird,

welche personenbezogenen Daten der Mitglieder der Fachhochschule und ihrer Angehö-

rigen, die zur Bewertung notwendig sind, erhoben, verarbeitet und in welcher Form veröf-

fentlicht werden.
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ZWEITER TEIL

Aufbau und Organisation der Fachhochschule

1. ABSCHNITT

Rechtsstellung der Fachhochschule

§ 5

Rechtsnatur

(1) Die Fachhochschulen sind rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts und

zugleich staatliche Einrichtungen. Sie können auch in anderer Rechtsform errichtet werden.

Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze.

(2) Die Fachhochschulen führen eigene Siegel mit dem kleinen Landeswappen. Das Wis-

senschaftsministerium kann ihnen auf Antrag das Recht verleihen, anstelle des kleinen Lan-

deswappens ein anderes Wappen zu führen.

§ 6

Mitgliedschaft

(1) Mitglieder der Fachhochschule sind die an der Fachhochschule hauptberuflich tätigen An-

gehörigen des öffentlichen Dienstes und die eingeschriebenen Studierenden. Eine gleichzei-

tige Mitgliedschaft im Senat und im Hochschulrat ist ausgeschlossen.

(2) Mitglieder der Fachhochschule sind auch die

1. Professoren im Ruhestand,

2. Gastprofessoren,

3. Lehrbeauftragten und Honorarprofessoren,

4. Ehrenbürger,

5. Ehrensenatoren,

6. wissenschaftlichen Hilfskräfte,

7. in einem Ausbildungsverhältnis zur Fachhochschule stehenden Personen.

Diese Mitglieder sind jedoch im Rahmen der Selbstverwaltung der Fachhochschule nicht

wahlberechtigt und nicht wählbar.
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(3) Professoren scheiden mit Beginn des Ruhestands aus Ämtern in der Selbstverwaltung

aus; sie führen die Geschäfte bis zur Bestellung oder Wahl eines Nachfolgers weiter.

(4) Die Rechte und Pflichten von Mitgliedern der Fachhochschule haben auch Personen, die,

ohne Mitglieder nach Absatz 1 zu sein, in der Fachhochschule mit Zustimmung des Rektorats

hauptberuflich tätig sind; sie sind nicht wahlberechtigt und nicht wählbar. Das Rektorat be-

stimmt die Zugehörigkeit zu einer der in § 66 Abs. 2 genannten Mitgliedergruppen.

(5) Der Senat kann auf Antrag des zuständigen Fachbereichs einzelne Angehörige von Ein-

richtungen, die auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen mit der Fachhochschule

zusammenwirken, und abgeordnete Beamte Mitgliedern der Fachhochschule gleichstellen.

Der Senat bestimmt nach ihrer Qualifikation und Aufgabe die Zugehörigkeit zu einer der in §

66 Abs. 2 genannten Mitgliedergruppen.

§ 7

Satzungsrecht

(1) Die Fachhochschule gibt sich eine Grundordnung nach Maßgabe dieses Gesetzes. Die

Grundordnung bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums.

(2) Die Fachhochschule kann ihre Angelegenheiten durch sonstige Satzungen regeln, soweit

die Gesetze keine Vorschriften enthalten. Bei Weisungsangelegenheiten können Satzungen

nur erlassen werden, wenn dies im Gesetz vorgesehen ist. Soweit Satzungen nicht der Zu-

stimmung des Wissenschaftsministeriums bedürfen, sind sie diesem anzuzeigen.

(3) Die Grundordnung und die sonstigen Satzungen sind nach Maßgabe einer besonderen

Satzung bekanntzumachen. Die Grundordnung und die sonstigen Satzungen treten am ersten

Tag des auf ihre Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft, wenn kein anderer Zeitpunkt

bestimmt ist.

§ 8

Finanzwesen

(1) Die Einnahmen und Ausgaben, die den Fachhochschulen zur Erfüllung der ihnen ob-

liegenden Aufgaben dienen, werden in den Staatshaushalt eingestellt. Die Regelungen ü-
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ber das Fachhochschulvermögen in § 79 bleiben unberührt.

(2) Die Fachhochschulen tragen zur Finanzierung der ihnen übertragenen Aufgaben durch

Einwerbung von Mitteln Dritter (Zuwendungen für angewandte Forschung und Lehre sowie

Aufträge Dritter) und sonstigen Einnahmen bei; dieser den Fachhochschulen obliegende

Auftrag wird von den hauptberuflich tätigen Mitarbeitern der Fachhochschule wahrge-

nommen. Das Angebot eines Dritten zur Bereitstellung von Mitteln ist dem Rektorat oder

der von ihm beauftragten Stelle anzuzeigen. Die Annahme wird durch die Fachhochschule

erklärt. Das Rektorat oder die von ihm beauftragte Stelle hat das Angebot abzulehnen,

wenn die Annahme gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Es kann das Angebot ableh-

nen oder die Annahme mit Auflagen versehen, wenn die Erfüllung anderer Aufgaben der

Fachhochschule sowie Rechte und Pflichten anderer Personen dadurch beeinträchtigt

werden oder wenn die durch die Annahme entstehenden Folgelasten nicht angemessen

berücksichtigt sind. Die Erklärung der Fachhochschule über die Annahme umfasst

zugleich die Zustimmung zur Inanspruchnahme der damit verbundenen Vorteile für die

beteiligten Mitglieder der Fachhochschule. Geldzuwendungen für Forschung und Lehre

kann der Zuwendungsgeber bei der Zuwendung ausdrücklich für das Fachhochschulver-

mögen bestimmen, es sei denn, dass die Zuwendung direkt oder indirekt Mitteln der öf-

fentlichen Hand entstammt; § 59 Abs. 2 Satz 2 des Universitätsgesetzes (UG) in Verbin-

dung mit § 40 c bleibt unberührt.

(3) Mittel Dritter sind für den vom Drittmittelgeber bestimmten Zweck zu verwenden und

nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften. Gesetzliche und tarifvertragliche Regelun-

gen dürfen nicht entgegenstehen. Treffen die Bedingungen keine Regelung, bestimmt die

Fachhochschule über die Verwendung der Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach pflicht-

gemäßem Ermessen im Rahmen der für die Wirtschaftsführung der Fachhochschule

maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften. Das Wissenschaftsministerium kann im Einver-

nehmen mit dem Finanzministerium zulassen, dass für die Genehmigung und Abrechnung

von Dienstreisen aus Mitteln Dritter vereinfachte Verfahren zur Begründung der im Lan-

desreisekostengesetz geforderten Notwendigkeit von dienstlich veranlassten Mehrauf-

wendungen angewendet werden.

(4) Die Fachhochschulen erhalten die dezentrale Finanzverantwortung für den flexiblen
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und eigenverantwortlichen Einsatz der im Haushalt ausgebrachten Stellen und veran-

schlagten Mittel nach § 7 a der Landeshaushaltsordnung (LHO) übertragen. Die Fach-

hochschulen haben die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen und des

jeweils verfügbaren Ausgabevolumens durch geeignete Informations- und Steuerungsin-

strumente sicherzustellen; hierzu ist eine Kosten- und Leistungsrechnung nach einheitli-

chen Grundsätzen einzuführen, aus der dem Wissenschaftsministerium in regelmäßigen

Abständen über Kosten und Leistungen zu berichten ist.

(5) Auf Antrag der Fachhochschule kann das Wissenschaftsministerium im Einvernehmen

mit dem Finanzministerium zulassen, dass für die Wirtschaftsführung die Grundsätze des

§ 26 LHO angewendet werden. Die Fachhochschule hat in diesem Fall jährlich vor Beginn

des Haushaltsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und diesen dem Wissenschafts-

ministerium bis zu einem von diesem festgesetzten Termin zur Zustimmung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der

Fachhochschule und muss in Aufwand und Ertrag ausgeglichen sein. Das Wissen-

schaftsministerium kann verlangen, dass der Wirtschaftsplan für einen längeren Zeitraum

als für ein Jahr aufgestellt wird. Die Bestimmungen von Absatz 4 Satz 2 gelten auch für

die betriebliche Wirtschaftsführung nach Satz 1.

(6) Die staatliche Finanzierung der Fachhochschulen orientiert sich an deren Aufgaben

und an den in der Lehre und der angewandten Forschung erbrachten Leistungen. Dabei

sind auch Fortschritte bei der Durchsetzung der Gleichberechtigung zu berücksichtigen.

Die im Rahmen der dezentralen Finanzverantwortung nachzuweisenden Leistungen wer-

den durch Zielvereinbarungen festgelegt.

(7) Das Wissenschaftsministerium kann bei der Finanzzuweisung an die jeweilige Fach-

hochschule die Umsetzung von Prüfungsergebnissen des Rechnungshofs berücksichti-

gen.

(8) Gegenstände, die allein oder überwiegend mit Mitteln des Staatshaushaltsplans er-

worben werden, gehen in das Eigentum des Landes über.
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§ 9

Personal

(1) Die an der Fachhochschule aus Mitteln des Staatshaushaltsplans Beschäftigten stehen in

einem unmittelbaren Dienst- oder Arbeitsverhältnis zum Lande Baden-Württemberg.

(2) Für Amtspflichtverletzungen der in Absatz 1 genannten Beschäftigten trifft die Verantwort-

lichkeit die Fachhochschule.

(3) Ansprüche auf Schadensersatz und Rückgriff nach § 96 des Landesbeamtengesetzes

(LBG) gegen einen Beamten stehen dem Land zu, wenn dieser Aufgaben im Rahmen des §

10 wahrgenommen hat.

§ 10

Einheitsverwaltung

(1) Die Fachhochschule erfüllt ihre Aufgaben, auch soweit es sich um Weisungsangelegen-

heiten handelt, durch eine Einheitsverwaltung; sie handelt in eigenem Namen.

(2) In Angelegenheiten, die Hochschulprüfungen betreffen, handeln für die Fachhochschule

die nach den Prüfungsordnungen zuständigen Stellen. Der Rektor oder ein von ihm benannter

Vertreter sind berechtigt, bei der Abnahme von Prüfungen anwesend zu sein. Über Wider-

sprüche entscheidet der Rektor.



- 23 -

2. ABSCHNITT

Organe der Fachhochschule

§ 11

Organe

Organe der Fachhochschule sind

1. das Rektorat,

2. der Senat,

3. der Hochschulrat.

 

§ 11 a

Rektorat

(1) Das Rektorat leitet die Fachhochschule. Dem Rektorat gehören an

1. der Rektor,

2. der Prorektor,

3. der weitere Prorektor, soweit nach der Grundordnung bestellt,

4. der Verwaltungsdirektor mit beratender Stimme.

Die Grundordnung kann bestimmen, dass ein weiterer Prorektor bestellt wird.

Das Rektorat gibt sich eine Geschäftsordnung, in der das Abstimmungsverfahren geregelt

wird. Dabei ist vorzusehen, dass bei Stimmengleichheit die Stimme des Rektors den Aus-

schlag gibt. In Haushaltsangelegenheiten können Beschlüsse nur mit Zustimmung des Rek-

tors gefasst werden. Die für Gremien geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind auf das

Rektorat nicht anzuwenden.

(2) Auf Vorschlag des Rektors legt das Rektorat für seine Mitglieder bestimmte Geschäftsbe-

reiche fest, in denen sie die Geschäfte der laufenden Verwaltung in eigener Zuständigkeit

erledigen. Zum Geschäftsbereich des Verwaltungsdirektors muss die Wirtschafts- und Per-

sonalverwaltung gehören. Der Rektor legt die Richtlinien für die Erledigung der Aufgaben des

Rektorats fest.

(3) Das Rektorat ist für alle Angelegenheiten zuständig, für die in diesem Gesetz oder in der
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Grundordnung nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. Es ist insbesonde-

re für folgende Angelegenheiten zuständig:

1. die Billigung des Entwurfs des Haushaltsvoranschlags und der Wirtschaftspläne sowie

deren Vollzug,

2. die Entscheidungen über die Grundstücks- und Raumverteilung nach den Grundsätzen

des § 8 Abs. 6,

3. die Aufstellung der Ausstattungspläne,

4. die Verteilung der der Fachhochschule zugewiesenen Stellen und Mittel nach den

Grundsätzen des § 8 Abs. 6,

5. die Struktur- und Entwicklungsplanung einschließlich der Personalentwicklung,

6. die Planung der baulichen Entwicklung,

7. die Entscheidungen über das Fachhochschulvermögen.

(4) Das Rektorat ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemä-

ßen Gang der Verwaltung verantwortlich. Es regelt die innere Organisation der Verwaltung

der Fachhochschule. Es trägt Sorge für einen wirtschaftlichen Einsatz des vorhandenen Per-

sonals und der zur Verfügung stehenden Sachmittel und Einrichtungen.

(5) Das Rektorat bereitet die Sitzungen des Senats und seiner Ausschüsse sowie des Hoch-

schulrats vor und vollzieht die Beschlüsse. Hält der Rektor Maßnahmen, Entscheidungen oder

Beschlüsse von Organen, Gremien oder Amtsträgern mit Ausnahme des Hochschulrats für

rechtswidrig oder nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht vertretbar, so hat er

sie zu beanstanden und auf Abhilfe zu dringen; die Beanstandung hat aufschiebende Wir-

kung. Wird der Beanstandung nicht abgeholfen, ist der Hochschulrat zu beteiligen. Lässt sich

auch nach Beteiligung des Hochschulrats keine Lösung finden, ist das Wissenschaftsministe-

rium zu unterrichten.

(6) Das Rektorat hat den Senat und seine beschließenden Ausschüsse sowie den Hochschul-

rat über alle wichtigen, die Fachhochschule und ihre Verwaltung betreffenden Angelegenhei-

ten zu unterrichten. Der Rektor legt dem Hochschulrat jährlich Rechenschaft über die Erfüllung

der Aufgaben der Fachhochschule ab; dem Senat erstattet er einen Jahresbericht.
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(7) Die Mitglieder des Rektorats sind berechtigt, an den Sitzungen aller Gremien teilzuneh-

men. Das Rektorat kann von allen Gremien der Fachhochschule verlangen, dass sie über

bestimmte Angelegenheiten im Rahmen ihrer Zuständigkeit beraten und entscheiden. Es ist

auf sein Verlangen über jede Angelegenheit im Bereich der Fachhochschule unverzüglich zu

unterrichten. Die Sätze 1 bis 3 finden hinsichtlich des Hochschulrats keine Anwendung.

§ 12

Rektor

(1) Der Rektor vertritt die Fachhochschule; er wird vom Prorektor vertreten. Hat die Fach-

hochschule zwei Prorektoren, legt das Rektorat fest, in welcher Reihenfolge der Rektor im

Falle seiner Verhinderung vertreten wird. Er ist Vorsitzender des Rektorats, des Senats und

seiner Ausschüsse. Er kann den Vorsitz in einem Ausschuss auf ein Mitglied des Ausschus-

ses übertragen.  

(2) Der Rektor ist Beamter auf Zeit, soweit nicht durch Vertrag ein befristetes Dienstverhältnis

begründet wird. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Beschließen der Senat und der Hochschul-

rat seine Abwahl gemäß Absatz 6, ist er aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit zu entlassen

oder sein Dienstvertrag zu kündigen, soweit in Absatz 6 Satz 2 nichts anderes bestimmt ist.

Die Amtszeit beginnt am 1. September. Findet der Amtsantritt zu einem späteren Zeitpunkt

statt, so verkürzt sich die Amtszeit entsprechend. Im Falle der unmittelbaren Wiederernen-

nung oder Wiederbestellung schließt sich die neue Amtszeit an das Ende der vorangegange-

nen an.

(3) Zum Rektor kann ernannt oder bestellt werden, wer der Fachhochschule hauptberuflich als

Professor angehört oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und auf

Grund einer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft,

Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes gewachsen

ist. Zum Rektor kann nicht ernannt oder bestellt werden, wer vor Ablauf der Amtszeit das 65.

Lebensjahr vollenden würde. Dies gilt nicht bei unmittelbarer Wiederernennung oder Wieder-

bestellung; die Amtszeit endet in diesem Fall mit Ablauf des Semesters, in dem der Rektor

das 65. Lebensjahr vollendet. Der Rektor kann während seiner Amtszeit kein anderes Wah-

lamt in der Fachhochschule wahrnehmen.
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(4) Wird ein beamteter Professor der Fachhochschule Rektor, bleibt das bisherige Beamten-

verhältnis bestehen; § 40 Abs. 3 LBG findet insoweit keine Anwendung. Ein hauptberuflicher

Professor im Angestelltenverhältnis bleibt in seinem bisherigen Dienstverhältnis; die Rechte

und Pflichten als Rektor werden in einem zusätzlichen Dienstvertrag geregelt. Die Pflichten

nach § 45 ruhen während der Amtszeit als Rektor. § 5 des Bundesbesoldungsgesetzes bleibt

unberührt. Für den Eintritt in den Ruhestand findet § 131 Abs. 1 Nr. 1 LBG keine Anwendung.

(5) Zur Vorbereitung der Wahl des Rektors bildet der Vorsitzende des Hochschulrats einen

Auswahlausschuss, dem Mitglieder des Hochschulrats und des Senats angehören. Der Aus-

wahlausschuss schreibt die Stelle des Rektors öffentlich aus, erarbeitet im Einvernehmen mit

dem Wissenschaftsministerium einen Wahlvorschlag, der in der Regel drei geeignete Be-

werber enthält, und legt diesen dem Senat vor. Der Senat wählt aus dem Wahlvorschlag den

Bewerber, der dem Ministerpräsidenten zur Ernennung oder Bestellung als Rektor vorge-

schlagen werden soll. Das Nähere regelt die Grundordnung. Können sich Wissenschaftsmi-

nisterium und Auswahlausschuss nicht einigen, so ist die Stelle erneut auszuschreiben. Kön-

nen sich Wissenschaftsministerium und Auswahlausschuss auch nach der zweiten Aus-

schreibung nicht einigen, so entscheidet die Landesregierung nach Anhörung des Vorsitzen-

den des Auswahlausschusses.

(6) Der Rektor kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Senats und des

Hochschulrats abgewählt werden. Gehört der Rektor der Fachhochschule nicht als hauptbe-

ruflicher Professor an, tritt er nach der Abwahl für den Rest seiner Amtszeit in den einstweili-

gen Ruhestand.

(7) Der Rektor wirkt über den Dekan darauf hin, dass die Professoren und die sonstigen zur

Lehre verpflichteten Personen ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtungen ordnungsgemäß erfül-

len; ihm steht insoweit gegenüber dem Dekan ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu.

(8) Der Rektor übt, unbeschadet der Regelung in § 65 in Verbindung mit § 104 UG, das

Hausrecht aus und ist für die Ordnung in der Fachhochschule verantwortlich.
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§ 13

Prorektor

(1) Die Amtszeit des Prorektors beträgt drei Jahre, endet jedoch stets mit der Amtszeit des

Rektors. Die Amtszeit beginnt jeweils am 1. September. Findet der Amtsantritt zu einem

späteren Zeitpunkt statt, so verkürzt sich die Amtszeit entsprechend. Der Prorektor kann wäh-

rend seiner Amtszeit kein anderes Wahlamt in der Fachhochschule wahrnehmen.

(2) Der Prorektor wird vom Senat aus den der Fachhochschule angehörenden Professoren

gewählt. Für die Wahl des Prorektors hat der Rektor das Vorschlagsrecht gegenüber dem

Senat; der Hochschulrat ist zum Vorschlag des Rektors zu hören.

§ 13 a

Rektorverfassung

In der Grundordnung kann vorgesehen werden, dass die Fachhochschule von einem

Rektor geleitet wird, der mit allen Rechten und Pflichten an die Stelle des Rektorats tritt.

Die Bestimmungen der §§ 11 a bis 13 gelten entsprechend. Ein Wechsel in der Leitungs-

struktur ist nur mit Ablauf der Amtszeit des Rektors zulässig.

§ 13 b

Verwaltungsdirektor

(1) Der Verwaltungsdirektor vertritt den Rektor ständig im Bereich der Wirtschafts- und

Personalverwaltung. Der Rektor kann ihm allgemein oder im Einzelfall Weisungen ertei-

len. Der Verwaltungsdirektor ist Beauftragter für den Haushalt nach § 9 LHO.

(2) Der Verwaltungsdirektor wird auf Grund eines gemeinsamen Vorschlags des Wissen-

schaftsministeriums, des Senats und des Hochschulrats vom Wissenschaftsministerium

bestellt; kommt ein gemeinsamer Vorschlag nicht zustande, entscheidet das Wissen-

schaftsministerium. Der Verwaltungsdirektor muss Beamter sein.
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§ 13 c

Hochschulrat

(1) Der Hochschulrat trägt Verantwortung für die Entwicklung der Fachhochschule und

schlägt Maßnahmen vor, die der Profilbildung und der Erhöhung der Leistungs- und Wett-

bewerbsfähigkeit dienen. Er beaufsichtigt die Geschäftsführung des Rektorats. Zu den

Aufgaben des Hochschulrats gehören insbesondere:

1. die Mitwirkung bei der Bestellung der Rektoratsmitglieder nach Maßgabe von § 12

Abs. 5, § 13 Abs. 2 und § 13 b Abs. 2,

2. die Zustimmung zum Haushaltsvoranschlag und die Feststellung der Wirtschaftspläne,

3. die Feststellung des Jahresabschlusses,

4. die Beschlussfassung über Struktur- und Entwicklungspläne sowie die Bauplanung,

5. die Festlegung von Grundsätzen für die Ausstattung und für den wirtschaftlichen und

aufgabengerechten Einsatz der Mittel für Lehre und angewandte Forschung nach

leistungs- und belastungsorientierten Kriterien und nach Evaluationsergebnissen,

6. die Zustimmung zur Bildung, Veränderung, Aufhebung und Zuordnung von Hochschul-

einrichtungen und gemeinsamen Kommissionen,

7. die Beschlussfassung über die Funktionsbeschreibung von Professorenstellen,

8. die Stellungnahme zur Einrichtung, Änderung oder Aufhebung eines Studiengangs,

9. die Stellungnahme zu Studien- und Prüfungsordnungen,

10. die Stellungnahme zur Grundordnung und deren Änderungen,

11. die Entgegennahme des Jahresberichts des Rektors.

(2) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben kann der Hochschulrat vom Rektor jederzeit Be-

richterstattung verlangen und hat Zugang zu allen Unterlagen. Er kann die Wahrnehmung

des Rechts zur Einsichtnahme und Prüfung von Unterlagen einzelnen Mitgliedern des

Hochschulrats oder Sachverständigen übertragen. Ergeben sich hieraus Beanstandun-

gen, wirkt der Hochschulrat auf eine hochschulinterne Klärung hin. Bei schwerwiegenden

Beanstandungen unterrichtet der Hochschulrat das Wissenschaftsministerium.

(3) Dem Hochschulrat gehören neun Mitglieder an, davon vier Personen, die keine Mit-

glieder der Fachhochschule nach § 6 sind; als externe Mitglieder gelten auch die Mitglie-
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der nach § 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bis 5. Zur Vorbereitung des Vorschlags zur Benennung

der vier externen Mitglieder bildet der Senat einen Ausschuss. Der Ausschuss und das

Wissenschaftsministerium erarbeiten einvernehmlich eine Liste mit geeigneten Kandi-

daten, die dem Senat zur Abstimmung vorgelegt wird. Können sich Wissenschaftsminis-

terium und Ausschuss nicht einigen oder lehnt der Senat den gemeinsamen Vorschlag

ab, wählt der Senat auf Vorschlag des Ausschusses zwei externe Mitglieder; die übrigen

Mitglieder benennt das Wissenschaftsministerium. Die Mitglieder des Hochschulrats

werden vom Wissenschaftsminister bestellt.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Hochschulrats beträgt drei Jahre. Eine erneute Be-

stellung für drei weitere Jahre ist zweimal zulässig.

(5) Die Tätigkeit als Mitglied des Hochschulrats ist ehrenamtlich. Die externen Mitglieder

des Hochschulrats erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung.

(6) Der Hochschulrat wählt ein externes Mitglied zum Vorsitzenden und aus den weiteren

Mitgliedern des Hochschulrats einen Stellvertreter. Die erste Sitzung bis zur Wahl eines

Vorsitzenden wird von dem an Lebensjahren ältesten Mitglied einberufen und geleitet.

Der Hochschulrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die für Gremien geltenden Vorschrif-

ten dieses Gesetzes sind auf den Hochschulrat nicht anzuwenden. Die Mitglieder des

Rektorats und ein Vertreter des Wissenschaftsministeriums nehmen an den Sitzungen

des Hochschulrats ohne Stimmrecht teil.

(7) Regional benachbarte Fachhochschulen sollen für Planungen, die über den Bereich

der jeweiligen Fachhochschule hinausgehen, einen gemeinsamen Hochschulrat bilden.

Der gemeinsame Hochschulrat besteht aus den Mitgliedern der Hochschulräte der betei-

ligten Fachhochschulen und gibt Empfehlungen zur Struktur- und Entwicklungsplanung der

beteiligten Fachhochschulen.
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§ 14

Senat

(1) Der Senat entscheidet in Angelegenheiten von Lehre, Studium und Forschung, die von

grundsätzlicher Bedeutung und nicht durch Gesetz zur abschließenden Entscheidung ei-

nem anderen Organ, den Fachbereichen oder den Hochschuleinrichtungen übertragen

sind. Der Senat ist insbesondere zuständig für die

1. Wahl des Rektors und des Prorektors,

2. Beschlussfassung über die Grundordnung,

3. Beschlussfassung über den Erlass von Ordnungen für die Verwaltung und Benutzung

der Hochschuleinrichtungen,

4. Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Festsetzung von Zulassungszahlen,

5. Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Einrichtung, Änderung und Aufhebung

von Studiengängen, Hochschuleinrichtungen und gemeinsamen Kommissionen,

6. Stellungnahme zu Struktur- und Entwicklungsplänen,

7. Stellungnahme zu Entwürfen des Haushaltsvoranschlags und des Wirtschaftsplans,

8. Stellungnahme zur Funktionsbeschreibung von Professorenstellen; die Stellungnahme

entfällt, wenn die Funktionsbeschreibung mit dem beschlossenen Struktur- und Ent-

wicklungsplan übereinstimmt,

9. Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung in Fragen der angewandten For-

schung und Entwicklung sowie des Technologietransfers,

10. Beschlussfassung auf Grund der Vorschläge der Fachbereiche über die Studienord-

nungen und die Ordnungen für Hochschulprüfungen oder Stellungnahme zu Prüfungs-

ordnungen, durch die ein Hochschulstudium abgeschlossen wird,

11. Beschlussfassung auf Grund der Vorschläge der Fachbereiche oder Stellungnahme

zu Vorschlägen für die Berufung von Professoren,

12. Entgegennahme und Erörterung des Jahresberichts des Rektors,

13. Entgegennahme und Erörterung des jährlichen Berichts der Frauenbeauftragten.

Der Senat kann beschließende und beratende Ausschüsse bilden. Die stimmberechtigten

Mitglieder der beschließenden Ausschüsse müssen Mitglieder des Senats sein; die Pro-

fessoren müssen in diesen Ausschüssen die Mehrheit haben. Die Amtszeit der Mitglieder

der beratenden Ausschüsse endet spätestens mit der Amtszeit der gewählten Mitglieder
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des Senats, die nicht Studierende sind. Die in Satz 2 Nr. 1 und 2, 5 und 9 bis 13 aufge-

führten Angelegenheiten können beschließenden Ausschüssen nicht übertragen werden.

(2) Dem Senat gehören an

1. kraft Amtes

a) der Rektor als Vorsitzender,

b) die weiteren Mitglieder des Rektorats,

c) die Dekane,

d) der Prorektor und der Verwaltungsdirektor mit beratender Stimme, wenn kein Rektorat

besteht; die Grundordnung kann für den Prorektor ein Stimmrecht vorsehen,

e) die Frauenbeauftragte,

2. auf Grund von Wahlen

a) fünf Professoren,

b) drei sonstige Mitarbeiter,

c) vier Studierende.

Beträgt die Zahl der stimmberechtigten Amtsmitglieder aus der Gruppe der Professoren we-

niger als fünf, erhöht sich die Zahl der zu wählenden Professoren um die Differenz zwischen

der Zahl fünf und der Zahl der Amtsmitglieder aus der Gruppe der Professoren. Die Amtszeit

der Studierenden beträgt gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 ein Jahr, die der übrigen Mitglieder zwei

Jahre.

(3) Über Aufgaben nach § 3 Abs. 3 beschließt ein besonderer Ausschuss des Senats, der die

Bezeichnung “Allgemeiner Studierendenausschuss” (AStA) führt. Der AStA nimmt zugleich

die fachbereichsübergreifenden Studienangelegenheiten der Studierenden wahr und fördert

die überregionale und internationale studentische Zusammenarbeit. Ihm gehören als stimm-

berechtigte Mitglieder die Vertreter der Studierenden im Senat sowie drei weitere Studieren-

denvertreter an. Die weiteren Studierendenvertreter nach Satz 3 sind diejenigen Studieren-

den, auf die bei der Wahl der Studierendenvertreter für den Senat weitere Sitze entfallen wür-

den.

(4) Der AStA wählt einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Die Beschlüsse des Aus-
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schusses sind den Mitgliedern des Fachschaftsrats unverzüglich zuzuleiten. Sie werden vom

Rektorat vollzogen.

3. ABSCHNITT

Gliederung der Fachhochschule

§ 15

Fachbereich

(1) Der Fachbereich ist die organisatorische Grundeinheit der Fachhochschule; er erfüllt un-

beschadet der Gesamtverantwortung und der Zuständigkeiten der Fachhochschulorgane in

seinem Bereich die Aufgaben der Fachhochschule. Er trägt dafür Sorge, dass seine Angehö-

rigen, seine wissenschaftlichen Einrichtungen und seine Betriebseinheiten die ihnen oblie-

genden Aufgaben erfüllen können. Der Fachbereich bestimmt, soweit es zur Gewährleistung

eines ordnungsgemäßen Lehrangebots erforderlich ist, die Lehraufgaben seiner zur Lehre

verpflichteten Mitarbeiter entsprechend ihrem Fachgebiet.

(2) Der Fachbereich muss nach Größe und Zusammensetzung gewährleisten, dass er die

ihm obliegenden Aufgaben angemessen erfüllen kann; sein Verantwortungsbereich soll ins-

besondere alle fachlich verwandten Studiengänge, deren Studienleistungen zu wesentlichen

Teilen gegenseitig anrechenbar sind, umfassen. Der Fachbereich darf nur in Ausnahmefällen

weniger als 16 Planstellen für Professoren umfassen.

(3) Die Gliederung der Fachhochschule in Fachbereiche wird in der Grundordnung geregelt.

Bei Vorliegen besonderer Gründe können höchstens zwei Fachbereiche vorgesehen werden,

denen keine Studiengänge zugewiesen sind. Die Gliederung der Fachhochschule in Fachbe-

reiche kann unterbleiben, wenn sie im Hinblick auf die Größe und Funktionsfähigkeit der

Fachhochschule nicht erforderlich ist.
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§ 16

Mitglieder des Fachbereichs

(1) Mitglieder des Fachbereichs sind

1. diejenigen Professoren und Lehrbeauftragten, die in den Fächern des Fachbereichs ü-

berwiegend tätig sind,

2. die Studierenden, die für einen Studiengang zugelassen sind, dessen Durchführung dem

Fachbereich obliegt,

3. die sonstigen Mitarbeiter, die im Fachbereich oder in einer dem Fachbereich zugeord-

neten Hochschuleinrichtung tätig sind.

(2) Sind Studierende in einem Studiengang zugelassen, dessen Durchführung mehreren

Fachbereichen zugeordnet ist, so sind sie nur in einem Fachbereich wählbar und wahlbe-

rechtigt. Sie bestimmen bei der Immatrikulation oder der Rückmeldung, in welchem Fachbe-

reich sie wählbar und wahlberechtigt sein wollen. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 sind

alle Studierende zusätzlich in den Fachbereichen der Fachhochschule wahlberechtigt und

wählbar, denen kein Studiengang zugeordnet ist.

(3) In Zweifelsfällen entscheidet das Rektorat über die Zugehörigkeit zum Fachbereich. Der

Senat bestimmt im Rahmen der Funktionsbeschreibung der Planstellen, welchem Fachbe-

reich ein Professor zuzurechnen ist. Professoren können in anderen Fachbereichen durch

Kooptation Mitglied werden; ein kooptiertes Mitglied kann nicht zum Dekan gewählt werden.

Sonstige Mitarbeiter können nur einem Fachbereich angehören.

§ 17

Organe des Fachbereichs

(1) Organe des Fachbereichs sind der Fachbereichsrat und der Fachbereichsvorstand (De-

kanat).

(2) Der Fachbereichsvorstand leitet den Fachbereich. Dem Fachbereichsvorstand gehören

an

1. der Dekan,

2. der Prodekan.
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(3) Der Fachbereichsvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, in der das Abstimmungsver-

fahren geregelt wird. Dabei ist vorzusehen, dass bei Stimmengleichheit die Stimme des De-

kans den Ausschlag gibt. Auf Vorschlag des Dekans legt der Fachbereichsvorstand für seine

Mitglieder Geschäftsbereiche fest, in denen sie die laufenden Geschäfte in eigener Zustän-

digkeit erledigen. Der Fachbereichsvorstand legt fest, wie sich der Dekan und der Prodekan

in ihrem Geschäftsbereich und als Mitglieder kraft Amtes in Gremien gegenseitig vertreten.

Die für Gremien geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind auf den Fachbereichsvorstand

nicht anzuwenden.

(4) Der Fachbereichsvorstand ist für alle Angelegenheiten des Fachbereichs zuständig, so-

weit dieses Gesetz nichts anderes regelt. Er führt im Rahmen der Aufgaben des Fachbe-

reichs die Dienstaufsicht über die der Lehre und der angewandten Forschung sowie über die

dem Technologietransfer dienenden Hochschuleinrichtungen, die dem Fachbereich zugeord-

net sind (§ 22 Abs. 1). Er entscheidet über die Verwendung der Personalstellen des Fachbe-

reichs, soweit diese nicht einer wissenschaftlichen Einrichtung oder einer Betriebseinheit des

Fachbereichs zugewiesen sind. Er ist für die wirtschaftliche Verwendung der dem Fachbe-

reich für Lehre und angewandte Forschung sowie für den Technologietransfer zugewiesenen

Mittel verantwortlich. Der Fachbereichsvorstand unterrichtet den Fachbereichsrat über alle

wichtigen Angelegenheiten regelmäßig, bei besonderen Anlässen unverzüglich. Im Rahmen

der vom Hochschulrat und dem Rektorat getroffenen Festlegungen ist der Fachbereichsvor-

stand darüber hinaus insbesondere für folgende Aufgaben zuständig:

1. die Entscheidung über die Verwendung der vom Rektorat dem Fachbereich zu-

gewiesenen Stellen und Mittel,

2. die Aufstellung von Struktur- und Entwicklungsplänen des Fachbereichs,

3. die Vorlage der Berufungsvorschläge an den Fachbereichsrat; der Fachbereichsvorstand

kann Berufungsvorschläge an die Berufungskommission zurückverweisen, wenn er die

Vorgeschlagenen nicht für hinreichend qualifiziert oder eine andere Reihenfolge für ge-

rechtfertigt hält,

4. den Vorschlag zur Funktionsbeschreibung von Professorenstellen,

5. die Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsvoranschlags und des Wirtschaftsplans,

6. Evaluationsangelegenheiten nach § 4 a.
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§ 18

Dekan

(1) Der Dekan vertritt den Fachbereich. Er ist Vorsitzender des Fachbereichsvorstands und

des Fachbereichsrats. Er bereitet die Sitzungen vor und vollzieht die Beschlüsse. Hält er ei-

nen Beschluss des Fachbereichsrats oder Fachbereichsvorstands für rechtswidrig, so hat er

ihn zu beanstanden und auf Abhilfe zu dringen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wir-

kung. Kommt keine Einigung zustande, so ist der Rektor zu unterrichten. Dieser hebt die Be-

anstandung auf oder unterrichtet das Wissenschaftsministerium.

(2) Der Dekan wirkt unbeschadet der Aufgaben des Rektors darauf hin, dass die Professoren

und die sonstigen zur Lehre verpflichteten Personen ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtungen

ordnungsgemäß erfüllen; ihm steht insoweit ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu, das insbe-

sondere sicherstellt, dass die vom Fachbereichsrat beschlossenen Empfehlungen der Stu-

dienkommission umgesetzt werden. Er führt die Dienstaufsicht über die im Fachbereich täti-

gen sonstigen Mitarbeiter.

(3) Der Dekan wird auf Vorschlag des Rektorats, der auch mehrere Kandidaten umfassen

kann, vom Fachbereichsrat aus den dem Fachbereich angehörenden hauptberuflichen Pro-

fessoren gewählt. Die Wahl bedarf außer der Mehrheit des Fachbereichsrats auch der Mehr-

heit der ihm angehörenden Professoren nach § 6 Abs. 1; § 66 Abs. 6 Satz 2 gilt entspre-

chend. Die Amtszeit beträgt vier Jahre; in der Grundordnung kann eine längere Amtszeit bis

zu sechs Jahren festgelegt werden. Der Dekan kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der

Mitglieder des Fachbereichsrats abgewählt werden. Die Amtszeit beginnt jeweils am 1.

September. Findet die Wahl erst zu einem späteren Zeitpunkt statt, so verkürzt sich die Amts-

zeit entsprechend. Der an Lebensjahren älteste Professor im Fachbereichsrat leitet die Wahl

des Dekans. Der Dekan nimmt sein Amt als Hauptaufgabe wahr. Die sonstigen Pflichten aus

§ 45 bestehen, soweit sie hiermit vereinbar sind. Entsprechendes gilt für die Rechte aus § 45.

(4) Der Fachbereichsrat wählt aus den dem Fachbereich angehörenden hauptberuflichen

Professoren auf Vorschlag des Dekans einen Prodekan als Stellvertreter des Dekans und im

Benehmen mit der Studienkommission für jeden Studiengang einen Studiengangleiter. Die

Amtszeit endet stets mit der Amtszeit des Dekans. Absatz 3 Satz 2, 3, 5 und 6 gilt entspre-
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chend. Wiederwahl ist möglich.

(5) Der Studiengangleiter nimmt im Rahmen der Gesamtverantwortung des Fachbereichs-

vorstands die mit Lehre und Studium zusammenhängenden Aufgaben wahr. Der Studien-

gangleiter hat insbesondere auf ein ordnungsgemäßes und vollständiges Lehrangebot hinzu-

wirken, das mit den Studienplänen und mit den Studien- und Prüfungsordnungen überein-

stimmt. Er bereitet die Beschlussfassung über die Studienpläne, die Studien- und Prüfungs-

ordnungen sowie die Lehrberichte vor. Er koordiniert die Studienfachberatung und sorgt für

Abhilfe bei Beschwerden im Studien- und Prüfungsbetrieb.

(6) Jeder Studierende hat das Recht, den Dekan auf Mängel bei der Durchführung des Lehr-

und Studienbetriebes oder die Nichteinhaltung von Vorschriften der Studien- und Prüfungs-

ordnung hinzuweisen und die Erörterung der Beschwerde in der zuständigen Studienkom-

mission zu beantragen. Der Antragsteller ist über das Ergebnis der Beratung zu unterrichten.

§ 19

Fachbereichsrat

(1) Der Fachbereichsrat ist zuständig in allen die Lehre und angewandte Forschung sowie

den Technologietransfer betreffenden Angelegenheiten des Fachbereichs, für die nicht der

Dekan, der Fachbereichsvorstand oder die Leitung der den Fachbereichen zugeordneten

Hochschuleinrichtungen zuständig sind. Der Zustimmung des Fachbereichsrats bedürfen ins-

besondere:

1. die Bildung, Veränderung und Aufhebung von Einrichtungen des Fachbereichs,

2. die Struktur- und Entwicklungspläne des Fachbereichs.

(2) Dem Fachbereichsrat gehören an

1. die Mitglieder des Fachbereichsvorstands, soweit sie dem Fachbereichsrat nicht bereits

als Wahlmitglieder angehören,

2. zehn Professoren, die hauptberuflich an der Fachhochschule tätig sind,

3. drei sonstige Mitarbeiter,

4. sechs Studierende.
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Gehören einem Fachbereichsrat weniger als zehn Professoren an, so haben die Professoren

in der Reihenfolge ihres Lebensalters jeweils eine weitere Stimme, bis die Zahl zehn erreicht

ist. Die Amtszeit der Studierenden beträgt gemäß § 62 Abs. 1 Satz 2 ein Jahr; die übrigen

Mitglieder haben die gleiche Amtszeit, wie sie in § 18 Abs. 3 Satz 3 für den Dekan festgelegt

ist. Der Fachbereichsrat kann Lehrbeauftragte als beratende Mitglieder zuziehen.

(3) In folgenden Angelegenheiten treten alle dem Fachbereich angehörenden Professoren,

ausgenommen Mitglieder nach § 6 Abs. 2, dem Fachbereichsrat stimmberechtigt hinzu (er-

weiterter Fachbereichsrat):

1. bei der Bildung der Berufungskommission,

2. bei der Beschlussfassung über Berufungsvorschläge,

3. bei der Beschlussfassung über Studien- und Prüfungsordnungen und Studienpläne,

4. bei der Beschlussfassung über das Lehrangebot nach § 15 Abs. 1,

5. bei der Beschlussfassung über den Vorschlag zur Bestellung von Gastprofessoren,

6. bei der Beschlussfassung über Evaluationsergebnisse und über den Lehrbericht.

(4) Der erweiterte Fachbereichsrat bestellt für die mit Lehre und Studium zusammenhängen-

den Aufgaben eine Studienkommission. Die Studienkommission besteht aus dem Dekan als

Vorsitzenden, drei Professoren, den Studiengangleitern und vier Studierenden; mindestens

drei Studierende müssen zugleich Mitglied des Fachbereichsrats sein. In Fachbereichen oh-

ne Studiengänge besteht die Studienkommission aus dem Dekan als Vorsitzenden, zwei

Professoren und vier Studierenden. Die Amtszeit der Studierenden beträgt gemäß § 62 Abs.

1 Satz 2 ein Jahr; die übrigen Mitglieder haben die gleiche Amtszeit, wie sie in § 18 Abs. 3

Satz 3 für den Dekan festgelegt ist. Zu den Aufgaben der Studienkommission gehört es ins-

besondere, Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Gegenständen und Formen des Studi-

ums im Sinne von § 27 Abs. 1 und 2 sowie zur Verwendung der für Studium und Lehre vorge-

sehenen Mittel zu erarbeiten und die Evaluation der Lehre gemäß § 4 a unter Einbeziehung

studentischer Veranstaltungskritik zu organisieren. Die Studienkommission erarbeitet in re-

gelmäßigen Abständen einen Bericht über die Entwicklung von Lehre, Studium und Prüfun-

gen. Der Bericht enthält für den Berichtszeitraum auch Angaben über die Bewertung des

Lehrangebotes in den einzelnen Studiengängen, insbesondere über Befragungen der Studie-

renden zur Qualität der Lehre und die Stellungnahme des Lehrkörpers zu den Ergebnissen

der Befragung; der Bericht bezieht auch die Ergebnisse externer Bewertungen ein. Der
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Fachbereichsrat gibt der Fachschaft Gelegenheit, zu dem Bericht Stellung zu nehmen.

(5) Die nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 gewählten Studierenden bilden einen Ausschuss des

Fachbereichsrats (Fachschaft). Die mit den meisten Stimmen gewählten studentischen Mit-

glieder sind der Sprecher und der stellvertretende Sprecher dieses Ausschusses. Die Fach-

schaft nimmt die fachbereichsbezogenen Studienangelegenheiten der Studierenden sowie

die Aufgaben nach § 3 Abs. 3 auf Fachbereichsebene wahr. Aus den Fachschaften wird ein

Fachschaftsrat gebildet, dem mit beratender Stimme die Mitglieder des AStA angehören.

Der Vorsitzende des AStA beruft den Fachschaftsrat ein und leitet ihn. Der Fachschaftsrat

erörtert fachbereichsübergreifende Studienangelegenheiten, die sich aus der Mitarbeit der

studentischen Vertreter in den Gremien ergeben, und berät den AStA bei der Erfüllung von

dessen Aufgaben. Er hat das Recht, im Rahmen seiner Befugnisse Anträge an die zuständi-

gen Kollegialorgane zu stellen; diese sind verpflichtet, sich mit den Anträgen zu befassen.

§ 20

Gemeinsame Kommissionen

Für Aufgaben, die eine Zusammenarbeit mehrerer Fachbereiche erfordern, kann der Senat

auf Antrag eines Fachbereichs gemeinsame Kommissionen bilden. Diesen können Ent-

scheidungsbefugnisse eingeräumt werden für Berufungen, für Vorschläge zum Erlass von

Studien- und Prüfungsordnungen und für Studienpläne. Soweit eine gemeinsame Kommissi-

on Entscheidungsbefugnisse haben soll, müssen mindestens zwei Drittel der Mitglieder Pro-

fessoren sein. Bei Entscheidungen der gemeinsamen Kommission über Berufungsvorschlä-

ge und über Vorschläge zum Erlass von Studien- und Prüfungsordnungen und über Studien-

pläne dürfen alle den beteiligten Fachbereichen angehörenden und hauptberuflich an der

Fachhochschule tätigen Professoren stimmberechtigt mitwirken. Der Senat bestimmt, wel-

cher Dekan den Vorsitz führt.
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§ 21

Ausschließlichkeitsregel

Die Bildung anderer Organe, Gremien mit Entscheidungsbefugnissen und öffentlich-

rechtlicher Gliederungen der Mitglieder, die in diesem Gesetz nicht vorgesehen sind, ist nicht

zulässig.

4. ABSCHNITT

Einrichtungen der Fachhochschule

§ 22

(1) Hochschuleinrichtungen sind rechtlich unselbständige Anstalten der Fachhochschule, de-

nen für die Durchführung der Aufgaben der Hochschule Personal, Sachmittel und Räume

ständig oder vorübergehend zur Verfügung gestellt werden. Hochschuleinrichtungen sind

entweder wissenschaftliche Einrichtungen oder Betriebseinheiten. Die Hochschuleinrichtun-

gen sind einem oder mehreren Fachbereichen oder als zentrale Einrichtungen dem Rektorat

zugeordnet. Über die zentralen Einrichtungen führt das Rektorat, über die einem Fachbe-

reich zugeordneten Hochschuleinrichtungen führt der Dekan die Dienstaufsicht. Ist eine

Hochschuleinrichtung mehreren Fachbereichen zugeordnet, so bestimmt das Rektorat, wel-

cher Dekan die Dienstaufsicht führt.

(2) Wissenschaftliche Einrichtungen (Institute) können errichtet werden, wenn dies die

Durchführung der Aufgaben der Hochschule fördert.

(3) Betriebseinheiten (Bibliotheken, Rechenzentren, Werkstätten, Versorgungs- und Hilfsbe-

triebe, Güter und sonstige Wirtschaftsbetriebe u.a.) führen Dienstleistungen aus. Hochschul-

einrichtungen, die ausschließlich oder überwiegend Aufgaben nach § 3 Abs. 7 und 8 wahr-

nehmen, sind in der Regel Betriebseinheiten und zentrale Einrichtungen.

(4) Der Senat beschließt über die Bildung, Veränderung, Aufhebung und Zuordnung der

Hochschuleinrichtungen und erlässt die Verwaltungs- und Benutzungsordnungen. Verwal-

tungsaufgaben, die im Bereich der Hochschuleinrichtung anfallen, werden von der zentralen

Verwaltung erledigt. Die Beschlüsse bedürfen der Zustimmung des Hochschulrats und sind
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dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen. In wissenschaftlichen Einrichtungen sind vor Er-

lass der Verwaltungs- und Benutzungsordnung die an ihnen tätigen Professoren zu hören.

(5) Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung regelt auch die Art der Leitung der Hochschul-

einrichtung. Wissenschaftliche Einrichtungen werden in der Regel durch eine kollegiale, eine

befristete oder eine kollegiale und befristete Leitung verwaltet. Als Leiter oder als Mitglied

einer kollegialen Leitung einer wissenschaftlichen Einrichtung kann nur ein ihr angehörender

Professor gewählt oder bestellt werden.
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DRITTER TEIL

Entwicklung des Hochschulwesens

§ 23

Zusammenwirken der Hochschulen

Für das Zusammenwirken der Hochschulen gelten die Bestimmungen der §§ 33 und 34  UG.

§ 24

Beirat (Kuratorium)

(1) Die Fachhochschule kann einen Beirat bilden. Der Beirat hat die Aufgabe, die Fachhoch-

schule in ihrer Arbeit zu unterstützen und die Zusammenarbeit der Fachhochschule mit der

Praxis zu fördern. Der Beirat soll zu grundsätzlichen Angelegenheiten der Fachhochschule

gehört werden. Der Beirat soll insbesondere zu der Gestaltung der Praxissemester Stellung

nehmen. Dem Beirat sollen neben dem Rektor und Professoren der Fachhochschule insbe-

sondere Professoren anderer Hochschulen, Sachverständige aus der beruflichen Praxis und

von Berufsverbänden sowie mindestens ein Vertreter der Hochschulstadt angehören. Die

Mitglieder des Beirats werden von der Fachhochschule berufen.

(2) Der Beirat kann den Namen Kuratorium erhalten.

§ 24 a

(aufgehoben)

§ 24 b

Struktur- und Entwicklungsplanung

(1) Die Struktur- und Entwicklungsplanung ist Aufgabe des Wissenschaftsministeriums und

der Fachhochschulen für ihren jeweiligen Bereich. Sie soll ein fachlich ausreichendes und

regional ausgewogenes Angebot in Lehre und angewandter Forschung sicherstellen und das

gemeinschaftliche oder hochschulübergreifende Angebot von Einrichtungen und deren wirt-



- 42 -

schaftliche Nutzung gewährleisten.

(2) Die Fachhochschulen stellen mehrjährige Struktur- und Entwicklungspläne auf und schrei-

ben sie regelmäßig fort. Diese stellen die Aufgaben der Fachhochschulen und die vorgese-

hene fachliche, strukturelle, personelle und finanzielle Entwicklung dar. Sie bezeichnen insbe-

sondere die Schwerpunkte der Ausbildung und der angewandten Forschung sowie die in den

einzelnen Studiengängen angestrebte Ausbildungskapazität. Festlegungen der länderüber-

greifenden Hochschulplanung und der Finanzplanung sowie die Frauenförderung sind bei

Aufstellung dieser Pläne zu beachten. Die Grundordnung kann das nähere Verfahren regeln.

(3) Die Struktur- und Entwicklungspläne bedürfen der Zustimmung des Wissenschaftsministe-

riums.
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VIERTER TEIL

Aufgaben der Fachhochschule

1. ABSCHNITT

Studium und Lehre

§ 25

Ziel des Studiums

Lehre und Studium sollen den Studierenden auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und

ihm die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen

Studiengang entsprechend so vermitteln, dass er zu wissenschaftlicher oder künstlerischer

Arbeit in der Lage ist und zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokrati-

schen und sozialen Rechtsstaat befähigt wird.

§ 26

Wahl der Lehrveranstaltungen

(1) Der Studierende hat im Rahmen der maßgebenden Studien- und Prüfungsordnung das

Recht, Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen und weitere Lehrveran-staltungen zu

besuchen; § 34 Abs. 4 und § 58 Abs. 2 bleiben unberührt. Er ist berechtigt, die Hochschulein-

richtungen nach Maßgabe der jeweiligen Benutzungsordnungen zu benutzen. Studierende,

die ein in einer Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenes Praxissemester ableisten, kön-

nen Lehrveranstaltungen nur besuchen, soweit diese nach der Studienordnung ausdrücklich

für sie vorgesehen sind.

(2) Das Recht auf den Besuch von Lehrveranstaltungen kann vom Fachbereich beschränkt

werden, wenn ohne die Beschränkung eine ordnungsgemäße Ausbildung der für einen Stu-

diengang zugelassenen Studierenden nicht gewährleistet werden könnte. Studierende, die im

Rahmen ihres Studiengangs auf den Besuch einer Lehrveranstaltung angewiesen sind, dür-

fen nicht auf Dauer von der Lehrveranstaltung ausgeschlossen werden. Ist der Besuch einer

Lehrveranstaltung vorgeschrieben, bei der vom Zweck der Lehrveranstaltung her eine Be-

grenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist, und übersteigt die Zahl der Bewerber die Auf-
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nahmefähigkeit, so entscheidet über die Aufnahme der für die Durchführung der Lehrveran-

staltung verantwortliche Professor oder Lehrbeauftragte. Die Auswahl erfolgt nach der Not-

wendigkeit des Besuchs der Lehrveranstaltung im Hinblick auf den Studienfortschritt.

(3) Müssen Studierende im Rahmen des Studiums auf verschiedene Ausbildungsorte verteilt

werden, so finden auf die Verteilung die Bestimmungen über das Verteilungsverfahren des

Staatsvertrags über die Vergabe von Studienplätzen entsprechende Anwendung.

§ 27

Studienreform

(1) Die Fachhochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zusammenwirken mit den zustän-

digen staatlichen Stellen Inhalte und Formen des Studiums im Hinblick auf die Entwicklungen

in Wissenschaft und Kunst, die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die notwendigen Ver-

änderungen in der Berufswelt zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

(2) Die Studienreform soll gewährleisten, dass

1. die Studieninhalte im Hinblick auf Veränderungen in der Berufswelt den Studierenden

breite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen,

2. die Formen der Lehre und des Studiums den methodischen und didaktischen Erkenntnis-

sen entsprechen,

3. die Studierenden befähigt werden, Studieninhalte wissenschaftlich selbständig zu erar-

beiten und deren Bezug zur Praxis zu erkennen,

4. die einander entsprechenden Hochschulabschlüsse gleichwertig sind und ein Hochschul-

wechsel möglich bleibt,

5. das Studium so aufgebaut wird, dass es innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen

werden kann.

(3) Zur Erprobung von Reformmodellen können besondere Studien- und Prüfungsordnungen

erlassen werden, die neben bestehende Ordnungen treten. Die Erprobung von Reformmo-

dellen soll nach einer festgelegten Frist begutachtet werden.
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(4) Für einen neuen Studiengang soll der Lehrbetrieb erst aufgenommen werden, wenn eine

entsprechende Studien- und Prüfungsordnung vorliegt.

(5) Die Fachhochschulen treffen die für die Studienreform und für die Förderung der Hoch-

schuldidaktik notwendigen Maßnahmen.

§ 28

Studienreformkommissionen

(1) Zur Förderung der Reform von Studium und Prüfungen und zur Abstimmung und Unterstüt-

zung der an den einzelnen Fachhochschulen geleisteten Reformarbeit können für den Bereich

des Landes Studienreformkommissionen gebildet werden.

(2) Die von Studienreformkommissionen zu erarbeitenden Empfehlungen werden dem Wis-

senschaftsministerium vorgelegt; vor ihrer Verabschiedung ist den betroffenen Fachhoch-

schulen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 29

Studiengang

(1) Studiengang ist ein durch Studien- und Prüfungsordnungen geregeltes, auf einen be-

stimmten berufsqualifizierenden Abschluss oder ein anderes festgelegtes Ausbildungsziel

ausgerichtetes Studium. Als berufsqualifizierend gilt auch der Abschluss eines Studiengangs,

durch den die fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder eine berufli-

che Einführung vermittelt wird. Soweit bereits das jeweilige Studienziel ein Berufspraktikum

voraussetzt, ist dieses mit den übrigen Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustim-

men und in den Studiengang einzuordnen.

(2) Die Einrichtung, Änderung oder Aufhebung eines Studiengangs bedarf der Zustimmung

des Wissenschaftsministeriums. Die Änderung oder Aufhebung eines Studiengangs ist nur

dann zulässig, wenn gewährleistet ist, dass die für den Studiengang zugelassenen Studie-

renden an dieser oder einer anderen Fachhochschule ihr Studium abschließen können.

(3) Mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums können die Fachhochschulen neue Stu-

diengänge einrichten, zu denen Bewerber mit Hochschulzugangsberechtigung auf Grund ei-
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ner Eignungsfeststellung der Fachhochschule zugelassen werden; diese kann sich auch auf

besondere Vorbildungen oder praktische Fähigkeiten beziehen. § 53 Abs. 6 bis 10 bleiben

unberührt.

(4) Das Wissenschaftsministerium kann die Zuständigkeit für die Zustimmung nach den Ab-

sätzen 2 und 3 allgemein oder im Einzelfall auf den Hochschulrat übertragen. Ist die Zustän-

digkeit für die Zustimmung auf den Hochschulrat übertragen, sind dessen Entscheidungen

dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen.

(5) Mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums können die Fachhochschulen in geeig-

neten Fällen Studiengänge in Teilzeitform einrichten.

§ 30

Studienjahr

Das Studienjahr wird in Semester eingeteilt, die am 1. März und am 1. September beginnen.

Die Zulassungsordnungen können vorsehen, dass Studienanfänger nur einmal im Jahr zum

Studium zugelassen werden. Der Beginn und das Ende der Vorlesungszeit werden für die

einzelnen Fachhochschulen vom Wissenschaftsministerium im Benehmen mit der Fachhoch-

schule bestimmt. Zur besseren Nutzung der Studienzeit, der Räume, Geräte und sonstigen

Mittel sollen in geeignetem Umfang auch während der vorlesungsfreien Zeit Lehrveranstaltun-

gen und Prüfungen durchgeführt werden. Veranstaltungen des Kontaktstudiums sollen vor-

wiegend in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden, soweit sie sich nicht mit dem übri-

gen Lehrangebot decken.

§ 31

Regelstudienzeit

(1) In den Prüfungsordnungen sind die Studienzeiten vorzusehen, in denen ein berufsqualifi-

zierender Abschluss erworben werden kann (Regelstudienzeit). Die Regelstudienzeit schließt

Zeiten eines in den Studiengang eingeordneten Berufspraktikums, praktische Studiense-

mester und Prüfungszeiten ein. Die Regelstudienzeit ist maßgebend für die Gestaltung der

Studiengänge und der Studienordnung, für die Sicherstellung des Lehrangebots, für die
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Gestaltung des Prüfungsverfahrens sowie für die Ermittlung und Festsetzung der Ausbil-

dungskapazitäten und für die Berechnung von Studierendenzahlen bei der Hochschulplanung.

(2) Bei der Festsetzung der Regelstudienzeit für den einzelnen Studiengang sind die allge-

meinen Ziele des Studiums und die besonderen Erfordernisse des jeweiligen Studiengangs,

die Möglichkeiten der Weiterbildung und des Aufbau- und Ergänzungsstudiums sowie Erfah-

rungen mit bereits bestehenden Studiengängen und mit vergleichbaren Studiengängen im

Ausland zu berücksichtigen.

(3) Die Regelstudienzeit bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss beträgt, unbescha-

det des § 38 b Abs. 2 Satz 2, vier Jahre. Darüber hinausgehende Regelstudienzeiten dürfen

in besonders begründeten Fällen festgesetzt werden; dies gilt auch für Studiengänge, die in

besonderen Studienformen durchgeführt werden. In geeigneten Fachrichtungen sind Studien-

gänge mit kürzeren Regelstudienzeiten vorzusehen. Die Regelstudienzeit umfasst in der Re-

gel sechs theoretische und zwei integrierte praktische Studiensemester, die mit den übrigen

Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und in den Studiengang einzuordnen

sind.

§ 32

Studienordnungen

(1) Für jeden Studiengang soll der Senat auf Vorschlag des Fachbereichs durch Satzung eine

Studienordnung aufstellen; hiervon kann insbesondere bei Studiengängen mit geringen Stu-

dierendenzahlen abgesehen werden. Die Studienordnung regelt auf der Grundlage der Prü-

fungsordnung und unter Berücksichtigung der fachlichen und hochschuldidaktischen Entwick-

lung und der Anforderungen der beruflichen Praxis Inhalt und Aufbau des Studiums, gegebe-

nenfalls einschließlich der in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeiten.

Die Studienordnung sieht im Rahmen der Prüfungsordnung Schwerpunkte vor, die der Stu-

dierende nach eigener Wahl bestimmen kann; sie soll nach Möglichkeit zulassen, Studien-

leistungen in unterschiedlichen Formen zu erbringen.

(2) Die für den Studiengang in Betracht kommenden Studieninhalte sind so auszuwählen

und zu begrenzen, dass das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden

kann. Die Studienordnung bezeichnet Gegenstand, Art, Umfang und Reihenfolge der
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Lehrveranstaltungen und der Studienleistungen, die für den erfolgreichen Abschluss des

Studiums erforderlich sind. Sie bestimmt deren Anteil am zeitlichen Gesamtumfang. Der

Gesamtumfang der nach Satz 2 erforderlichen Lehrveranstaltungen ist so zu bemessen,

dass dem Studierenden Gelegenheit zur selbständigen Vorbereitung und Vertiefung des

Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen nach eigener Wahl ver-

bleibt.

(3) Die Studienordnung kann das Recht zur Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltungen

oder den Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studienleistun-

gen oder dem Bestehen einer Prüfung abhängig machen, wenn dies zur ordnungsgemäßen

Durchführung des Studiums in der Lehrveranstaltung oder dem Studienabschnitt geboten ist.

(4) Die Studienordnung kann bestimmen, dass Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teil-

nehmerzahl nur einmal besucht werden dürfen. Ist in der Lehrveranstaltung eine Studienleis-

tung zu erbringen, die Voraussetzung für die Fortführung des Studiums, Zulassungsvorausset-

zung für eine Prüfung oder Bestandteil einer Prüfung ist, so ist bei nicht erfolgreichem Ab-

schluss die Wiederholung der Teilnahme an der Lehrveranstaltung zu ermöglichen.

(5) Bei dem Erlass von Studienordnungen sind andere das Studium regelnde Rechtsvor-

schriften, insbesondere staatliche Rahmenprüfungs- und Rahmenstudienordnungen, zu be-

achten.

(6) Die Studienordnung ist dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen. Dieses kann inner-

halb von vier Monaten eine Änderung verlangen, wenn die Studienordnung nicht gewährleis-

tet, dass das Studium entsprechend der Prüfungsordnung durchgeführt und abgeschlossen

werden kann. Bei Studiengängen, die mit einer staatlichen Prüfung abschließen, ist vom Wis-

senschaftsministerium das Einvernehmen mit dem für die Prüfung zuständigen Ministerium

herzustellen. Nach Ablauf dieser Frist tritt die Studienordnung gemäß § 7 Abs. 3 in Kraft,

wenn eine Änderung nicht verlangt worden ist.

(7) Die Studienordnung soll mit der Prüfungsordnung verbunden werden.
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§ 33

Studienplan

Auf der Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung soll der Fachbereich für jeden Studien-

gang zur Beratung der Studierenden einen Studienplan aufstellen. Der Studienplan erläutert

die Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung. Das gilt insbesondere für den Inhalt und

den Aufbau des Studiums. Der Studienplan ist dem Wissenschaftsministerium in seiner je-

weils geltenden Fassung vorzulegen.

§ 34

Fernstudium, Multimedia

(1) Bei der Reform von Studium und Lehre und bei der Bereitstellung des Lehrangebots sol-

len die Möglichkeiten eines Fernstudiums sowie der Informations- und Kommunikationstech-

nik genutzt werden. Die Entwicklung des Fernstudiums wird vom Land und den Fachhoch-

schulen gemeinsam gefördert; sie wirken im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten mit den

Ländern, den anderen Hochschulen und anderen staatlichen oder staatlich geförderten Ein-

richtungen des Fernstudiums zusammen.

(2) Eine in einer Studien- oder Prüfungsordnung vorgesehene Studien- oder Prüfungsleistung

wird auch durch die erfolgreiche Teilnahme an einer entsprechenden Fernstudieneinheit

nachgewiesen, soweit die Einheit dem entsprechenden Lehrangebot oder der entsprechen-

den Prüfungsleistung des Präsenzstudiums inhaltlich gleichwertig ist. Die inhaltliche Gleich-

wertigkeit wird durch die betroffenen Fachhochschulen festgestellt; soweit es sich um Prü-

fungsleistungen handelt, die in staatlichen Prüfungsordnungen vorgesehen sind, entscheidet

die für die staatliche Prüfung zuständige Stelle nach Anhörung der betroffenen Fachhoch-

schulen. Die Entscheidung wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Landes Baden-Württemberg

veröffentlicht.

(3) Soweit eine in das Lehrangebot einbezogene Fernstudieneinheit mit begleitenden oder

ergänzenden Lehrveranstaltungen des Präsenzstudiums verbunden werden soll, gilt die Vor-

schrift des § 15 Abs. 1 Satz 3 entsprechend; das Recht zur Darstellung abweichender Lehrin-

halte und Lehrmeinungen bleibt unberührt.
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(4) Studierende, die im Fernstudium an einer Fachhochschule studieren, stehen grundsätzlich

den anderen Studierenden gleich. Ihre Rechte und Pflichten können entsprechend den jewei-

ligen Besonderheiten und Erfordernissen des Fernstudiums durch Rechtsverordnung des

Wissenschaftsministeriums abweichend geregelt werden; insbesondere kann bestimmt wer-

den, dass Studierende von Lehrveranstaltungen des Präsenzstudiums ausgeschlossen wer-

den, wenn dieses Lehrangebot durch das Fernstudium vermittelt wird. Die Teilnahme an an-

erkannten Fernstudieneinheiten wird wie das entsprechende Präsenzstudium auf die Stu-

dienzeit angerechnet.

§ 35

Weiterbildung

(1) Die Fachhochschulen sollen Möglichkeiten der wissenschaftlichen Weiterbildung ent-

wickeln und anbieten. Sie sollen dabei auch Modelle entwickeln, wie durch Weiterbildung

das Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss entlastet werden kann.

(2) Wissenschaftliche Weiterbildung wird zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher oder

beruflicher Qualifikationen angeboten. Die Fachhochschulen führen die wissenschaftliche

Weiterbildung in Form von Aufbaustudiengängen und Kontaktstudien durch.

(3) Aufbaustudiengänge dienen der Vermittlung eines weiteren berufsqualifizierenden

Abschlusses. Sie werden durch Studien- und Prüfungsordnungen geregelt; die Regelstu-

dienzeit soll höchstens drei Semester betragen; § 38 b Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt. Die

Zulassung zu einem Aufbaustudiengang setzt einen Hochschulabschluss oder einen

gleichwertigen Abschluss voraus. Die Fachhochschulen legen durch Satzung weitere

Voraussetzungen, insbesondere das Erfordernis überdurchschnittlicher Prüfungsergeb-

nisse oder bestimmter Berufserfahrungen, fest.

(4) Das Kontaktstudium dient der Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrun-

gen. Die Regelungen über Studiengänge finden auf das Kontaktstudium keine Anwen-

dung. Die Fachhochschulen können für die Teilnahme am Kontaktstudium nach erfolgrei-

cher Ablegung einer Abschlussprüfung ein Zertifikat ausstellen. Das Kontaktstudium wird
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privatrechtlich ausgestaltet; die Zulassungsvoraussetzungen regeln die Fachhochschulen.

(5) Die Fachhochschulen können Veranstaltungen des Kontaktstudiums auf Grund von

Kooperationsvereinbarungen gemeinsam mit anderen Einrichtungen der Weiterbildung

auch außerhalb des Hochschulbereichs durchführen. Durch den Kooperationsvertrag ist

sicherzustellen, dass der Fachhochschule die Aufgabe obliegt, das Lehrangebot inhaltlich

und didaktisch zu entwickeln, Prüfungen abzunehmen und ein gemeinsames Zertifikat

auszustellen. Außerdem ist sicherzustellen, dass sich die kooperierende Einrichtung ver-

pflichtet, die Weiterbildungsveranstaltungen in eigener Verantwortung zu organisieren,

anzubieten und durchzuführen sowie der Fachhochschule für ihre Leistungen ein ange-

messenes Entgelt zu entrichten. Die Durchführung von Lehrveranstaltungen im Rahmen

solcher Kooperationsvereinbarungen gehört in der Regel nicht zu den Dienstaufgaben

des Lehrpersonals der Fachhochschulen.

§ 36

Beratung

(1) Die Fachhochschule unterrichtet und berät Studierende und studierwillige Personen über

die Studienmöglichkeiten und über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums. Sie

bedient sich dabei auch der bei der Universität ihrer Hochschulregion eingerichteten Bera-

tungsstelle. Die Fachhochschule soll mit den für die Bildungs- und Berufsberatung sowie für

die staatlichen Prüfungen zuständigen Stellen zusammenarbeiten.

(2) Es ist Aufgabe des Fachbereichs, während des gesamten Studiums die Studierenden

durch eine studienbegleitende fachliche Beratung zu unterstützen.

(3) Die Studien- und Prüfungsordnungen können die Verpflichtung der Studierenden zur Inan-

spruchnahme der Studienberatung vorsehen.

(4) Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-

stimmbaren Person, die um eine Beratung nachgesucht hat, dürfen nicht ohne deren Einver-

ständnis an Dritte weitergegeben werden.
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2. ABSCHNITT

Prüfungen

§ 37

Prüfungen

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung oder durch eine staatliche

Prüfung abgeschlossen. Zu einer Prüfung kann unbeschadet der Regelung in § 39 Abs. 2

Satz 4 nur zugelassen werden, wer für den betreffenden Studiengang zugelassen ist. In jedem

Studiengang, der zu einem berufsqualifizierenden Abschluss führt, ist eine Zwischenprüfung

vorzusehen. Hat ein Studierender eine nach der Prüfungsordnung erforderliche studienbe-

gleitende Prüfungsleistung, Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden, so

erlischt die Zulassung zu diesem Studiengang.

(2) Die Prüfungen, mit denen ein Studienabschnitt oder ein Studiengang abgeschlossen wird,

dienen der Feststellung, ob der Studierende bei Beurteilung seiner individuellen Leistung das

Ziel des Studienabschnitts oder des Studiums erreicht hat. Auch bei Gruppenarbeiten müs-

sen die individuellen Leistungen deutlich abgrenzbar und bewertbar sein.

(3) Je nach Art des Studiengangs können Hochschulprüfungen in Abschnitte geteilt werden;

sie können auch aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen, die in Verbindung mit einzel-

nen Lehrveranstaltungen erbracht werden, bestehen.

(4) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbindung mit den

Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der Regel nur Professoren befugt. Lehrbe-

auftragte und Lehrkräfte für besondere Aufgaben können zu Prüfern bestellt werden, soweit

Professoren nicht als Prüfer zur Verfügung stehen. Zu Prüfern können auch in der beruflichen

Praxis und Ausbildung erfahrene Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch

die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Für die Abnahme

der Prüfung durch mehrere Prüfer finden die §§ 66 bis 77 keine Anwendung.

(5) Schriftliche Prüfungsleistungen in Hochschulprüfungen, die nicht studienbegleitend in Ver-

bindung mit einzelnen Lehrveranstaltungen abgenommen werden, sind in der Regel von zwei

Prüfern zu bewerten. Mündliche Prüfungen sind von mehreren Prüfern oder von einem Prüfer
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in Gegenwart eines Beisitzers abzunehmen. Prüfer und Beisitzer müssen mindestens die den

jeweiligen Studiengang abschließende oder eine gleichwertige Prüfung abgelegt haben.

(6) Die Organisation der Hochschulprüfungen, insbesondere die Bestellung der Prüfer, ob-

liegt dem Prüfungsausschuss für den jeweiligen Studiengang, in dem die Professoren die

Mehrheit haben müssen. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen mindestens die

durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Die Prü-

fungsordnung kann bestimmen, dass bestimmte Aufgaben des Prüfungsausschusses dem

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen werden können. An die Stelle des Prü-

fungsausschusses kann auch der Dekan treten. Das Rektorat soll die Einrichtung eines zent-

ralen Prüfungsamts zur Unterstützung des Prüfungsausschusses oder des Dekans vorsehen;

§ 70 findet keine Anwendung. Aus wichtigen Gründen kann die Prüfungsordnung Abweichun-

gen von den §§ 66 bis 69 und 71 bis 77 vorsehen.

(7) Studierende des gleichen Studiengangs können nach Maßgabe der vorhandenen Plätze

als Zuhörer an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme erstreckt sich nicht auf die

Beratung und auf die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Aus wichtigen Gründen oder

auf Antrag des Prüflings ist die Öffentlichkeit auszuschließen.

(8) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen ist von den Fachhochschulen in ge-

eigneten Studiengängen ein in der Regel auch international kompatibles Leistungspunkte-

system zu schaffen, das auch die Übertragung erbrachter Leistungen auf andere Studiengän-

ge derselben oder einer anderen Hochschule ermöglicht.

(9) Studierende, die mit einem Kind unter drei Jahren, für das ihnen die Personensorge zu-

steht, im selben Haushalt leben und es überwiegend allein versorgen, sind berechtigt, einzel-

ne Prüfungsleistungen und Hochschulprüfungen nach Ablauf der in den Prüfungsordnungen

hierfür vorgesehenen Fristen abzulegen; Entsprechendes gilt für die Fristen zur Erbringung

von Studienleistungen. Fristen für Wiederholungsprüfungen können nur um bis zu zwei Se-

mester verlängert werden. Die Berechtigung erlischt mit dem Ablauf des Semesters, in dem

die in Satz 1 genannten Voraussetzungen entfallen; die Frist für das Erlöschen des Prüfungs-

anspruchs gemäß § 39 Abs. 2 beginnt mit dem Erlöschen der Berechtigung. Im Übrigen er-

lischt die Berechtigung spätestens mit Ablauf des Semesters, in dem das Kind sein drittes

Lebensjahr vollendet hat. Der Studierende hat die entsprechenden Nachweise zu führen; er

ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen.
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(10) Wer, ohne studierunfähig zu sein, wegen länger andauernder Krankheit oder wegen län-

ger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Lehrver-

anstaltungen regelmäßig zu besuchen oder die erwarteten Studienleistungen zu erbringen, ist

berechtigt, einzelne Prüfungsleistungen oder Hochschulprüfungen nach Ablauf der in den

Prüfungsordnungen hierfür vorgesehenen Fristen abzulegen; Entsprechendes gilt für die

Fristen zur Erbringung von Studienleistungen. Fristen für Wiederholungsprüfungen können nur

um bis zu zwei Semester verlängert werden; im Übrigen beträgt die Verlängerungsfrist

höchstens drei Jahre. Der Studierende hat die entsprechenden Nachweise zu führen, insbe-

sondere ärztliche Atteste vorzulegen; die Fachhochschule kann in Zweifelsfällen die Vorlage

eines Attestes eines von ihr benannten Arztes oder eines Amtsarztes verlangen. Der Studie-

rende ist verpflichtet, Änderungen in den Voraussetzungen unverzüglich mitzuteilen.

§ 38

Prüfungsordnungen

(1) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt. Hochschulprü-

fungsordnungen sind Satzungen, die der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums be-

dürfen. Bei Studiengängen, die mit einer staatlichen Prüfung abschließen, bedarf die Zustim-

mung des Einvernehmens des für die Abschlussprüfung zuständigen Ministeriums. Die Zu-

stimmung ist zu versagen, wenn die Prüfungsordnung gegen eine Rechtsvorschrift verstößt

oder eine mit § 31 oder § 38 b unvereinbare Regelstudienzeit vorsieht. Sie kann aus wichti-

gen Gründen versagt werden, insbesondere wenn

1. die Prüfungsordnung anderen Vorschriften über die Regelstudienzeit nicht entspricht,

2. die Prüfungsordnung einer auf Grund von § 9 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes er-

gangenen Empfehlung nicht entspricht,

3. durch die Prüfungsordnung die im Hochschulbereich erforderliche Einheitlichkeit oder

die Gleichwertigkeit der Ausbildung oder der Abschlüsse nicht gewährleistet ist.

Das Wissenschaftsministerium kann die Änderung einer geltenden Prüfungsordnung verlan-

gen, wenn diese nicht den Anforderungen der Sätze 4 und 5 entspricht.

(2) Hochschulprüfungsordnungen müssen insbesondere regeln
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1. den Zweck der Prüfung,

2. die Regelstudienzeit, innerhalb der die Abschlussprüfung abgelegt werden soll und die

Obergrenze des zeitlichen Gesamtumfangs der für den erfolgreichen Abschluss des Stu-

diums erforderlichen Lehrveranstaltungen,

3. die Anforderungen in der Prüfung,

4. Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen,

5. die Prüfungsorgane,

6. die Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere Art, Zahl und Umfang der für die Zulassung

zur Prüfung erforderlichen Leistungsnachweise und deren Wiederholbarkeit,

7. die Anrechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Studienleistungen an anderen

Hochschulen und an Berufsakademien sowie in anderen Studiengängen,

8. die Fristen für die Meldung zu den Prüfungen und den Zeitraum, innerhalb dessen ein Stu-

dierender die studienbegleitenden Prüfungsleistungen nachzuweisen hat,

9. den Ablauf des Prüfungsverfahrens, insbesondere den Beginn, die Gliederung, die Dauer

des Prüfungsverfahrens, die Prüfungstermine und Prüfungsfristen und die Folgen von Ver-

stößen gegen Prüfungsvorschriften,

10. die Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutter-

schutzgesetzes,

11. die Grundsätze für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen und die Ermittlung des

Prüfungsgesamtergebnisses durch eine differenzierte Benotung,

12. die Wiederholbarkeit einer nicht bestandenen Prüfung und die dafür geltenden Fristen,

13. den nach bestandener Abschlussprüfung zu verleihenden Hochschulgrad.

(3) Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so zu gestalten, dass die Abschlussprüfung

innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgelegt werden kann.

(4) In den Prüfungsordnungen kann geregelt werden, dass

1. Lehrveranstaltungen auch in anderen Sprachen als Deutsch abgehalten werden können,

2. Studien- und Prüfungsleistungen auch in anderen Sprachen als Deutsch zu erbringen sind

oder erbracht werden können.

Die Fachhochschulen sollen auf Antrag den Urkunden über die Verleihung der akademischen

Grade sowie den Prüfungszeugnissen eine englischsprachige Übersetzung beifügen; in Aus-
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nahmefällen können Übersetzungen auch in einer anderen Fremdsprache beigefügt werden.

Die Übersetzungen sollen auch Erläuterungen zum Inhalt des jeweiligen Studiengangs ent-

halten.

(5) Die Absätze 2 bis 4 sowie § 37 Abs. 8 bis 10 gelten für staatliche Prüfungen, mit denen

ein Studium abgeschlossen wird und die durch Landesrecht geregelt werden, entsprechend.

Die Prüfungsordnungen werden im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium erlas-

sen; § 18 Abs. 2 LBG bleibt unberührt.

(6) Das Wissenschaftsministerium kann nach Maßgabe von Absätzen 2 bis 4, § 32 sowie §

37 Abs. 8 bis 10 im Benehmen mit den Fachhochschulen durch Rechtsverordnung eine Rah-

menordnung für das Studium und die Prüfungen an den Fachhochschulen erlassen.

(7) Das Wissenschaftsministerium kann die Zuständigkeit für die Zustimmung nach Absatz 1

Satz 2 allgemein oder im Einzelfall auf den Rektor übertragen.

§ 38 a

Externenprüfung

(1) Die Fachhochschulen können in geeigneten Studiengängen mit Zustimmung des Wissen-

schaftsministeriums Zwischen- und Abschlussprüfungen für nicht immatrikulierte Studierende

(Externenprüfung) durchführen. Bei mehrfach vertretenen Studiengängen bestimmt das Wis-

senschaftsministerium, an welcher Fachhochschule die Externenprüfung durchgeführt wird;

die Fachhochschule ist vorher zu hören.

(2) Zur Externenprüfung kann zugelassen werden, wer sich auf andere Weise als durch ein

Studium an einer Fachhochschule auf die Prüfung vorbereitet hat. Voraussetzung für die Zu-

lassung sind

1. die Qualifikation für ein Hochschulstudium nach § 53 Abs. 5, 6 oder 7,

2. der Nachweis, dass der Bewerber seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder

seinen Arbeitsplatz im Land Baden-Württemberg oder in einem anderen Land der Bun-

desrepublik Deutschland hat, in dem auch baden-württembergische Bewerber die Exter-

nenprüfung ablegen können,
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3. eine einschlägige Berufsausbildung und mindestens ein zusätzliches einschlägiges Be-

rufsjahr oder eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufstätigkeit,

4. der Nachweis einer hinreichenden Vorbereitung auf die Prüfung; die Fachhochschule

kann in der Prüfungsordnung Leistungsnachweise festlegen, die auch in Fernunter-

richtseinrichtungen erworben sein können,

5. das Bestehen der Zwischenprüfung für die Zulassung zur Abschlussprüfung.

In begründeten Ausnahmefällen kann von der Voraussetzung der Nummer 2 abgesehen wer-

den.

(3) Zu einer Externenprüfung wird nicht zugelassen, wer an einer Fachhochschule im Gel-

tungsbereich des Grundgesetzes als Studierender eingeschrieben ist oder in der Fachrich-

tung, in der die Externenprüfung abgelegt werden soll, eine Externenprüfung endgültig nicht

bestanden hat. Zu einer Externenprüfung wird auch nicht zugelassen, wer eine Hochschulprü-

fung in derselben Fachrichtung endgültig nicht bestanden hat, es sei denn, er weist eine an-

schließende mindestens fünfjährige einschlägige Berufstätigkeit nach.

(4) Auf die Externenprüfung finden die §§ 37 bis 40 entsprechende Anwendung. Das Nähere

regelt die Prüfungsordnung.

§ 38 b

Bachelor- und Masterstudiengänge

(1) In geeigneten Fächern können Studiengänge eingerichtet werden, die zu einem Ba-

chelorabschluss und zu einem Masterabschluss führen. Die Fachhochschule kann anstelle

der Bezeichnung „Bachelor“ die Bezeichnung „Bakkalaureus“ und anstelle der Bezeich-

nung „Master“ die Bezeichnung „Magister“ vorsehen.

(2) Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein erster berufsqualifizierender Abschluss er-

worben wird, kann die Fachhochschule einen Bachelor- oder Bakkalaureusgrad verleihen.

Die Regelstudienzeit beträgt mindestens drei und höchstens vier Jahre.

(3) Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss er-
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worben wird, kann die Fachhochschule einen Master- oder Magistergrad verleihen. Die

Regelstudienzeit beträgt mindestens ein Jahr und höchstens zwei Jahre. § 35 Abs. 3 Satz

3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Bei konsekutiven Studiengängen, die zu Graden nach Absatz 2 und 3 führen, beträgt

die Gesamtregelstudienzeit höchstens fünf Jahre.

(5) § 31 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Den Urkunden über die Verleihung der akademischen Grade sowie den Prüfungs-

zeugnissen fügen die Fachhochschulen auf Antrag eine englischsprachige Übersetzung

bei; in Ausnahmefällen können Übersetzungen auch in einer anderen Fremdsprache bei-

gefügt werden. Die Übersetzungen sollen auch Erläuterungen zum Inhalt des jeweiligen

Studiengangs enthalten.

§ 39

Prüfungsfristen

(1) Die Prüfungsordnungen legen fest, bis zu welchem Studiensemester der Studierende die

Prüfungsleistungen zur Zwischenprüfung und zur Abschlussprüfung abgelegt haben soll. Die

Abschlussprüfung muss grundsätzlich innerhalb der gemäß § 31 festgesetzten Studienzeit

abgelegt werden können.

(2) Der Studierende hat die Prüfungsleistungen für die Zwischenprüfung spätestens zwei Stu-

diensemester nach dem in der Prüfungsordnung für die Zwischenprüfung festgelegten Zeit-

punkt zu erbringen. Die Prüfungsleistungen für die Abschlussprüfung sind spätestens drei

Studiensemester nach dem in der Prüfungsordnung für die Abschlussprüfung festgelegten

Zeitpunkt zu erbringen; die Fristüberschreitungen für die Zwischen- und Abschlussprüfung

dürfen insgesamt nicht mehr als drei Studiensemester betragen. Werden diese Fristen über-

schritten, so erlöschen der Prüfungsanspruch und die Zulassung für den Studiengang, es sei

denn, dass der Studierende die Fristüberschreitung nicht zu vertreten hat. Die Prüfungsord-

nungen können bestimmen, dass ein Anspruch auf Zulassung zu Prüfungsleistungen der Ab-

schlussprüfung, soweit sie nicht studienbegleitend sind, bis zu einem Jahr nach dem Erlö-
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schen der Zulassung bestehen bleibt, wenn die übrigen der in der jeweiligen Prüfungsordnung

geforderten Zulassungsvoraussetzungen im Zeitpunkt des Erlöschens der Zulassung erfüllt

sind.

(3) Auf die Studiensemester sind Studienzeiten, die im gleichen Studiengang an einer ande-

ren Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes verbracht wurden, grundsätzlich voll

anzurechnen. Studienzeiten in anderen Studiengängen und an anderen Hochschulen sowie

an Berufsakademien sind ganz oder teilweise anzurechnen, soweit ein fachlich gleichwerti-

ges und für den neuen Studiengang förderliches Studium vorliegt. Über die Anrechnung ent-

scheidet der Prüfungsausschuss, bei staatlichen Prüfungen das zuständige Prüfungsamt, im

Anschluss an die Zulassung zum Studium.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für staatliche Prüfungen, die durch Landesrecht geregelt wer-

den, entsprechend.

§ 40

Hochschulgrade

Auf Grund der erfolgreichen Hochschulabschlussprüfung, mit der ein berufsqualifizierender

Abschluss erworben wird, verleiht die Fachhochschule mit Angabe der Fachrichtung

1. einen Bachelor- oder Bakkalaureusgrad,

2. einen Diplomgrad mit dem Zusatz Fachhochschule (FH) oder

3. einen Master- oder Magistergrad;

auf Antrag des Absolventen ist der Studiengang unter Hinweis auf die verleihende Fachhoch-

schule anzugeben. Das Wissenschaftsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung

die möglichen Bachelor- oder Bakkalaureusgrade, Master- oder Magistergrade oder Dip-

lomgrade festzulegen. Die Fachhochschule kann den Diplomgrad auch auf Grund einer staat-

lichen Prüfung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, verleihen. Welcher Dip-

lomgrad verliehen werden soll, wird in der Hochschulprüfungsordnung festgelegt, bei staatli-

chen Prüfungen durch Satzung der Fachhochschule, die der Zustimmung des Wissen-

schaftsministeriums bedarf. Die Fachhochschule kann für den berufsqualifizierenden Ab-

schluss eines Studiums auf Grund einer Vereinbarung mit einer ausländischen Hochschule

mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums andere Grade verleihen. Ein Grad nach Satz
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5 kann auch zusätzlich zu einem der in Satz 1 genannten Grade verliehen werden. Die Verlei-

hung eines im Ausland üblichen Hochschulgrades erfolgt unter Angabe des Namens der ver-

leihenden Fachhochschule. Voraussetzung hierfür ist, dass der ausländische Hochschulgrad

einem entsprechenden deutschen Hochschulgrad mindestens gleichwertig ist.

3. ABSCHNITT

Staatliche Anerkennung, Führung und Verleihung von Graden,

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben

§ 40 a

Staatliche Anerkennung

(1) Wer das Studium als Sozialarbeiter, Sozialpädagoge oder Heilpädagoge mit der Dip-

lomprüfung erfolgreich abgeschlossen hat und die für die Ausübung seines Berufes erforder-

liche persönliche Zuverlässigkeit besitzt, erhält von der staatlichen oder staatlich anerkannten

Fachhochschule, an der er die Prüfung abgelegt hat, auf Antrag die Berechtigung, die Be-

rufsbezeichnung

"Staatlich anerkannter Sozialarbeiter" oder

"Staatlich anerkannter Sozialpädagoge" oder

"Staatlich anerkannter Heilpädagoge"

zu führen. Ist gegen den Antragsteller wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich Zwei-

fel an seiner persönlichen Zuverlässigkeit ergeben, ein Strafverfahren eingeleitet, so kann die

Entscheidung über den Antrag bis zur Beendigung des Verfahrens ausgesetzt werden. Der

Antragsteller ist vorher zu hören.

(2) Die staatliche Anerkennung kann zurückgenommen werden, wenn die Voraussetzungen

nach Absatz 1 nicht vorgelegen haben; sie ist zu widerrufen, wenn der Betroffene die für die

Ausübung des Berufes erforderliche persönliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt. Der Be-

troffene ist vorher zu hören. Die Urkunde ist einzuziehen. Für die Entscheidung ist das Regie-

rungspräsidium Stuttgart zuständig. Dieses entscheidet auch über einen vom Betroffenen

eingelegten Widerspruch.
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§ 40 b

Verleihung und Führung von Graden

Für die Verleihung und Führung von Graden, für die Führung ausländischer Grade und für

die Entziehung oder den Widerruf von Graden gelten die §§ 55 a bis 55 d  UG entspre-

chend.

§ 40 c

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben

(1) Soweit Professoren Forschungs- und Entwicklungsaufgaben gemäß § 3 Abs. 1 wahrneh-

men, gelten die §§ 57 bis 59 UG entsprechend.

(2) Für alle an der Fachhochschule wissenschaftlich Tätigen gilt § 56 a Abs. 1 UG entspre-

chend.

(3) Im Rahmen der Selbstkontrolle in der Wissenschaft sollen die Fachhochschulen Regeln

zur Einhaltung der allgemein anerkannten Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis und

zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten aufstellen.

4. ABSCHNITT

Mitwirkung an der sozialen Betreuung und Förderung der Studierenden

§ 40 d

Aufgaben

Durch ihre Mitwirkung an der sozialen Betreuung und Förderung erleichtern die Fachhoch-

schulen den Studierenden das Erreichen ihres Studienzieles. Der sozialen Betreuung und

Förderung von Studierenden können insbesondere folgende Bereiche, Einrichtungen und

Maßnahmen dienen:

- Verpflegungsbetriebe

- Studentisches Wohnen
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- Förderung kultureller, sportlicher und sozialer Interessen

- Kinderbetreuung

- Gesundheitsförderung und -beratung

- soziale Betreuung ausländischer Studierender

- Vermittlung finanzieller Studienhilfen.

§ 40 e

Wahrnehmung der sozialen Betreuung und Förderung

(1) Die soziale Betreuung und Förderung von Studierenden werden von Studentenwerken als

rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts wahrgenommen. Die soziale Betreuung und

Förderung von Studierenden durch ein Studentenwerk richtet sich nach dem Studenten-

werksgesetz (StWG).

(2) Die sozialen Betreuungsaufgaben von Studierenden nach § 40 d können auf Antrag einer

Fachhochschule dieser selbst oder einem anderen Studentenwerk zugewiesen werden. Für

den Fall, dass eine Fachhochschule die sozialen Betreuungsaufgaben selbst wahrnehmen

möchte, schlägt sie vor, wie soziale Betreuungsaufgaben anderer Hochschulen des bisher

zuständigen Studentenwerks in Zukunft wahrgenommen werden sollen. Über den Antrag zur

Übernahme der sozialen Betreuungs- und Förderungsaufgaben durch die Fachhochschule

oder die Zuordnung der Fachhochschule zu einem anderen Studentenwerk entscheidet das

Wissenschaftsministerium nach Anhörung der betroffenen Studentenwerke.

§ 40 f

Wahrnehmung sozialer Betreuungs- und Förderungsaufgaben

 durch die Fachhochschule

(1) Nimmt eine Fachhochschule die Aufgaben sozialer Betreuung und Förderung von Studie-

renden wahr, ist ein Mitglied der Hochschulleitung mit der Aufsicht zu betrauen. Absatz 3 Satz

2 bleibt unberührt.

(2) Die Fachhochschule kann auf Grund von Vereinbarungen auch Betreuungs- und Förde-

rungsaufgaben anderer Hochschulen wahrnehmen. Sie kann sich zur Erfüllung der Betreu-
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ungs- und Förderungsaufgaben Dritter bedienen, an Unternehmen beteiligen und Unterneh-

men gründen.

(3) Im Übrigen gelten § 2 Abs. 3, 5 und 6, § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, §§ 11 bis 13 sowie

14 Abs. 3 StWG für die soziale Betreuung und Förderung von Studierenden durch die Fach-

hochschule entsprechend. Die Aufsicht über die soziale Betreuung und Förderung der Studie-

renden führt das Rektorat.
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FÜNFTER TEIL

Regelungen für einzelne Mitgliedergruppen

1. ABSCHNITT

Personal

§ 41

Begriffsbestimmung

(1) Das hauptberuflich tätige Lehrpersonal der Fachhochschule besteht aus den Professoren

und den Lehrkräften für besondere Aufgaben.

(2) Das sonstige Lehrpersonal besteht aus den Lehrbeauftragten und den Gastprofessoren.

(3) Das sonstige Personal besteht aus den Assistenten und den übrigen Beamten, Ange-

stellten und Arbeitern.

§ 42

Anwendung

der beamtenrechtlichen Vorschriften

(1) Auf beamtete Professoren finden die für Beamte allgemein geltenden Vorschriften An-

wendung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Für ein Dienstvergehen nach

§ 56 a Abs. 1 UG dürfen abweichend von § 14 Abs. 1 und 2 der Landesdisziplinarordnung

nach mehr als vier Jahren ein Verweis und nach mehr als fünf Jahren eine Geldbuße, eine

Gehaltskürzung oder eine Kürzung des Ruhegehalts nicht mehr verhängt werden.

(2) Die Vorschriften über die Laufbahnen, den einstweiligen Ruhestand und die Probezeit

sind auf Professoren nicht anzuwenden. Die Vorschriften über die Arbeitszeit mit Ausnahme

der §§ 152 bis 153 g LBG sind auf Professoren nicht anzuwenden; erfordert jedoch der Auf-

gabenbereich einer Hochschuleinrichtung eine regelmäßige oder planmäßige Anwesenheit

der Professoren, so kann die Arbeitszeit nach § 90 LBG geregelt werden. Die Vorschriften

über den Verlust der Bezüge und der sonstigen Leistungen des Dienstherrn wegen nichtge-

nehmigten schuldhaften Fernbleibens vom Dienst sind anzuwenden.
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(3) Zur Übernahme einer Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst sind Professoren nur insoweit

verpflichtet, als die Nebentätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer Lehrtätigkeit

steht.

(4) Professoren haben ihren Erholungsurlaub während der vorlesungsfreien Zeit zu nehmen,

es sei denn, dass dienstliche Gründe eine andere Regelung erfordern. Das gleiche gilt für

Heilkuren.

(5) Beamtete Professoren können nur mit ihrer Zustimmung abgeordnet oder versetzt werden.

Abordnung und Versetzung in ein gleichwertiges Amt an einer anderen Hochschule sind auch

ohne Zustimmung des Professors zulässig, wenn die Fachhochschule oder die Hochschulein-

richtung, an der er tätig ist, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule zusammengeschlos-

sen wird, oder wenn der Studiengang oder die Fachrichtung, in denen er tätig ist, ganz oder

teilweise aufgegeben oder an eine andere Hochschule verlegt wird; der Professor ist vorher

zu hören. In diesen Fällen beschränkt sich eine Mitwirkung der aufnehmenden Hochschule

oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung von Professoren auf eine Anhörung.

(6) Für nichtbeamtete Mitglieder des hauptberuflich tätigen Lehrpersonals, die im Interesse

ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit beurlaubt worden sind und in Ausübung oder infolge die-

ser Tätigkeit einen Unfall erleiden, kann Unfallfürsorge entsprechend § 31 Abs. 5 des Beam-

tenversorgungsgesetzes (BeamtVG) gewährt werden.

(7) Soweit Professoren Beamte auf Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, sofern dienstliche

Gründe nicht entgegenstehen, auf Antrag des Beamten aus den in Satz 2 genannten Gründen

zu verlängern. Gründe für eine Verlängerung sind:

1. Beurlaubung nach den §§ 153 b und 153 c LBG,

2. Beurlaubung nach anderen landesrechtlichen Vorschriften zur Ausübung eines mit seinem

Amt zu vereinbarenden Mandats,

3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche Tätigkeit oder eine außerhalb des Hochschulbe-

reichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche oder berufliche Aus-, Fort- oder

Weiterbildung,

4. Beurlaubung zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 Abs. 5 Satz 2 bis zum 3. Oktober

1994,

5. Grundwehr- und Zivildienst oder
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6. Erziehungsurlaub im Sinne von § 99 Nr. 2 LBG oder Beschäftigungsverbot nach den §§ 1

bis 3 der Mutterschutzverordnung des Landes, soweit eine Beschäftigung, unbeschadet

einer zulässigen Teilzeitbeschäftigung, nicht erfolgt ist.

Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer

1. Teilzeitbeschäftigung nach den §§ 153 e bis 153 g LBG,

2. Ermäßigung der Arbeitszeit nach einem der in Satz 2 Nr. 2 genannten Landesgesetze

oder

3. Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehinderten-

vertretung oder zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 a Abs. 1, wenn die Ermäßigung

mindestens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine Verlängerung darf den

Umfang der Beurlaubung oder der Ermäßigung der Arbeitszeit und in den Fällen des Sat-

zes 2 Nr. 1 bis 4 und des Satzes 3 die Dauer von jeweils zwei Jahren nicht überschreiten.

Mehrere Verlängerungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 5 und Satz 3 dürfen insgesamt die Dauer

von drei Jahren nicht überschreiten. Verlängerungen nach Satz 2 Nr. 6 dürfen, auch wenn

sie mit anderen Verlängerungen zusammentreffen, insgesamt vier Jahre nicht über-

schreiten.

(8) Soweit für Professoren oder Assistenten ein befristetes Angestelltenverhältnis begründet

worden ist, gilt Absatz 7 entsprechend.

(9) Professoren haben ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie ihre dienstlichen Aufgaben

nach § 45 Abs. 1, insbesondere in Lehre, Forschung, Studienberatung und Fachbetreuung

sowie in Gremien der Selbstverwaltung, ordnungsgemäß wahrnehmen können. Das Wissen-

schaftsministerium wird ermächtigt, eine Rechtsverordnung zu erlassen, die Regelungen zur

Präsenz der Professoren während der Vorlesungszeit und der vorlesungsfreien Zeit vorsieht,

um eine ordnungsgemäße Erfüllung der Lehrverpflichtung sowie der Prüfungs- und Bera-

tungsaufgaben zu gewährleisten. Auch in der vorlesungsfreien Zeit ist eine angemessene

Anwesenheit und Erreichbarkeit der Professoren sicherzustellen. Im Übrigen richtet sich die

Anwesenheitspflicht der Professoren nach den ihnen obliegenden Dienstaufgaben.
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§ 43

Lehrverpflichtung

Die Landesregierung wird ermächtigt, den Umfang der dienstrechtlichen Lehrverpflichtungen

für das hauptberufliche Lehrpersonal der Fachhochschulen durch Rechtsverordnung zu regeln.

Dabei sind die unterschiedlichen Dienstaufgaben sowie der unterschiedliche Zeitaufwand für

die verschiedenen Arten von Lehrveranstaltungen zu berücksichtigen. Lehrveranstaltungen im

Rahmen eines Studiengangs, die in der vorlesungsfreien Zeit durchgeführt werden, werden

bei der Lehrverpflichtung in der Vorlesungszeit berücksichtigt. Der Umfang der Freistellung

von Lehraufgaben kann für Mitglieder des Fachbereichsvorstands und die Studiengangleiter

auch durch Ausweisung einer Freistellungspauschale erfolgen.

§ 44

Nebentätigkeit der Professoren

Für die Nebentätigkeit der Professoren gilt § 63 UG entsprechend.

§ 45

Dienstliche Aufgaben der Professoren

(1) Die Professoren nehmen die ihrer Fachhochschule obliegenden Aufgaben in Wissen-

schaft und Kunst, Forschung und Lehre in ihren Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres

Dienstverhältnisses selbständig wahr. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehört es auch,

beim Hochschulzugang und bei der Zulassung der Studienbewerber Eignungsfeststellungen

durchzuführen, sich an Aufgaben der Studienreform und der Studienberatung zu beteiligen,

die Studierenden auch außerhalb der Lehrveranstaltungen in angemessenem Umfang fach-

lich zu betreuen, an der Verwaltung der Fachhochschule mitzuwirken, in den Hochschulein-

richtungen ihres Fachgebiets Leitungsaufgaben zu übernehmen, bei den Hochschulprüfungen

sowie bei den staatlichen Prüfungen, durch die ein Hochschulstudium abgeschlossen wird,

mitzuwirken und Aufgaben nach § 3 Abs. 7 und 8 wahrzunehmen. Professoren können auf

begrenzte Zeit ausschließlich oder überwiegend Forschungs- und Entwicklungsaufgaben ü-

bertragen werden, vorausgesetzt, dass in dem zuständigen Fachbereich die Lehre und die

Wahrnehmung der sonstigen Verpflichtungen in angemessener Weise sichergestellt sind. Je
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nach Funktionsbeschreibung der Stelle sind sie bei der Erfüllung der nach § 3 Abs. 7 und 8

übertragenen Aufgaben weisungsgebunden. Die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtun-

gen der Wissenschaftsförderung, die überwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert werden,

soll auf Antrag des Professors zur Dienstaufgabe erklärt werden, wenn dies mit der Erfüllung

seiner übrigen Aufgaben vereinbar ist.

(2) Die Professoren sind im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen ver-

pflichtet, Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in allen Studiengängen abzuhalten. Sie haben im

Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen die zur Sicherstellung des Lehran-

gebots getroffenen Entscheidungen der Organe der Fachhochschule und der Fachbereiche

zu verwirklichen. Sie sollen sich an Veranstaltungen, die für Mitglieder aller Fachbereiche be-

stimmt sind, beteiligen.

(3) Art und Umfang der von dem einzelnen Professor wahrzunehmenden Aufgaben richten

sich unter Beachtung der Absätze 1 und 2 nach der Ausgestaltung seines Dienstverhältnisses

und der Funktionsbeschreibung seiner Stelle. Bei der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses

und der Funktionsbeschreibung der Stelle ist insbesondere zu bestimmen, ob und welche

Leitungsfunktionen in Hochschuleinrichtungen zu übernehmen sind. Die Festlegung der

Dienstaufgaben steht unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen Abständen.

Die Entscheidung über die Festlegung der Dienstaufgaben und der Funktionsbeschreibung

der Stelle sowie über deren Änderung trifft das Wissenschaftsministerium. Die Änderung der

Funktionsbeschreibung erfolgt auf Antrag der Fachhochschule; der jeweilige Fachbereich und

der Betroffene sind vorher zu hören.

(4) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Personal kann durch das Wissenschafts-

ministerium verpflichtet werden, auch an anderen Hochschulen Lehrveranstaltungen durchzu-

führen und an Prüfungen mitzuwirken, wenn dies zur Gewährleistung eines gemeinsam veran-

stalteten Lehrangebots erforderlich ist oder an ihrer Fachhochschule ein ihrer Lehrverpflich-

tung entsprechender Lehrbedarf nicht besteht.

(5) Professoren sind verpflichtet, ohne besondere Vergütung auf Anforderung des Wissen-

schaftsministeriums oder für ihre Fachhochschule Gutachten einschließlich der hierfür erfor-

derlichen Untersuchungen zu erstatten und als Sachverständige tätig zu werden.
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(6) Erreicht ein Professor auch nach Erfüllung der ihm nach § 15 Abs. 1 übertragenen Aufga-

ben die ihm nach § 43 obliegende Lehrverpflichtung nicht, so kann er vom Wissenschaftsmi-

nisterium verpflichtet werden, insoweit einen an einer anderen staatlichen Hochschule in Ba-

den-Württemberg erforderlichen und seinen Dienstaufgaben entsprechenden Lehrauftrag zu

übernehmen. Die Hochschule und der Professor sind vorher zu hören.

§ 46

Einstellungsvoraussetzungen für Professoren

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professoren sind neben den allgemeinen dienstrechtli-

chen Voraussetzungen

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium,

2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre oder Ausbildung

nachzuweisen ist,

3. eine besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Pro-

motion nachgewiesen wird, oder eine besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit und

4. besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-

nisse und Methoden oder in der Kunstausübung in einer mindestens fünfjährigen berufli-

chen Praxis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt

worden sein müssen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann als Professor be-

rufen werden, wer die Einstellungsvoraussetzungen nach § 65 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a UG

erfüllt.

(2) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle entspricht, kann

abweichend von Absatz 1 Nr. 1 bis 4 als Professor auch eingestellt werden, wer hervorragen-

de fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung nachweist.

§ 47

Berufung von Professoren

(1) Wird eine Professorenstelle frei, so prüft die Fachhochschule, ob deren Funktionsbe-

schreibung geändert, die Stelle einem anderen Aufgabenbereich zugewiesen oder nicht wie-

der besetzt werden soll; der Fachbereichsrat ist vorher zu hören. § 45 Abs. 3 Satz 4 gilt ent-
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sprechend. Eine Beteiligung des Wissenschaftsministeriums entfällt, wenn das Ergebnis der

Prüfung nach Satz 1 mit einem Struktur- und Entwicklungsplan der Fachhochschule überein-

stimmt, dem das Wissenschaftsministerium zugestimmt hat.

(2) Die Stellen für Professoren sind vom Rektorat öffentlich auszuschreiben. Die Ausschrei-

bung muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben beschreiben.

(3) Die Professoren werden auf Vorschlag der Fachhochschule vom Wissenschafts-

ministerium berufen. Bei der Berufung von Professoren können die Mitglieder der eigenen

Hochschule nur in begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden; diese Einschränkung

gilt nicht bei der Berufung von Professoren in ein zweites Professorenamt. Das Wissen-

schaftsministerium ist an die vorgeschlagene Reihenfolge nicht gebunden. Die Berufung von

Nichtbewerbern ist zulässig.

(4) Zur Vorbereitung des Berufungsvorschlags soll in der Regel durch den Fachbereichsrat

des Fachbereichs, in dem die Stelle zu besetzen ist, eine Berufungskommission gebildet

werden. Ihr gehören an

1. der Dekan oder ein von ihm bestellter Professor als Vorsitzender,

2. drei Professoren des Fachbereichs,

3. zwei weitere Professoren aus anderen Fachbereichen,

4. ein Studierender.

Der Senat kann bestimmen, dass der Berufungskommission außerdem ein vom Senat zu

bestimmender Professor als Senatsberichterstatter mit beratender Stimme angehört. Die

Berufungskommission stellt einen Berufungsvorschlag auf, der drei Namen enthalten soll. Der

Studiengangleiter soll zu den Fähigkeiten und Erfahrungen der Bewerber in der Lehre Stel-

lung nehmen. Die Mitglieder der Berufungskommission können dem Berufungsvorschlag ein

Sondervotum anfügen. Der Fachbereichsrat beschließt über den Berufungsvorschlag und

leitet ihn dem Vorsitzenden des Senats zu.

(5) Lehnen die Vorgeschlagenen den an sie ergangenen Ruf ab oder bestehen begründete

Bedenken gegen die Ruferteilung an die Vorgeschlagenen, so ist die Fachhochschule zu ei-
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nem neuen Vorschlag aufzufordern.

(6) Das Wissenschaftsministerium kann nach Anhörung des Rektorats von sich aus eine ge-

eignete Persönlichkeit berufen, wenn nicht

1. innerhalb von sechs Monaten nach der Errichtung der Planstelle,

2. innerhalb von drei Monaten nach der Aufforderung, eine neue Liste einzureichen,

3. bis zum Zeitpunkt des Freiwerdens der Planstelle wegen Erreichens der Altersgrenze des

bisherigen Stelleninhabers oder

4. innerhalb von sechs Monaten nach Freiwerden der Stelle aus sonstigen Gründen

ein Berufungsvorschlag vorliegt, es sei denn, dass zwingende Gründe für die Verzögerung

des Vorschlags bestanden haben. Das Wissenschaftsministerium soll sich zur Vorbereitung

seiner Entscheidung die eingereichten Bewerbungsunterlagen vorlegen lassen.

(7) Beabsichtigt das Wissenschaftsministerium, abgesehen von dem Fall des Absatzes 6,

ausnahmsweise einen Nichtvorgeschlagenen zu berufen, so ist der Fachhochschule vor der

Berufung Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben.

(8) Die Fachhochschule darf Professoren Zusagen über die Ausstattung des vorgesehenen

Aufgabenbereichs mit Personal- und Sachmitteln im Rahmen der vorhandenen Ausstattung

machen. Die Zusagen über die personelle und sachliche Ausstattung des Aufgabenbereichs

eines Professors sind im Rahmen von Berufungs- und Bleibeverhandlungen in der Regel auf

fünf Jahre zu befristen und von der Fachhochschule regelmäßig im Hinblick auf die Maßgaben

von § 8 Abs. 6 zu überprüfen; sie stehen unter dem Vorbehalt der Bewilligung der erforderli-

chen Haushaltsmittel durch den Landtag sowie staatlicher und hochschulinterner Maßgaben

zur Verteilung von Stellen und Mitteln.

(9) Wird Personen übergangsweise die Wahrnehmung der Aufgaben eines Professors über-

tragen, so sind die Absätze 2 bis 4 nicht anzuwenden. Mit dem Auftrag der Wahrnehmung der

Aufgaben eines Professors sind das Wahlrecht und die Wählbarkeit eines Professors nicht

verbunden.
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§ 48

Dienstrechtliche Stellung der Professoren

(1) Die Professoren werden in der Regel zu Beamten auf Lebenszeit ernannt. Bei der ersten

Berufung in ein Professorenamt geht der Ernennung grundsätzlich ein befristetes Dienstver-

hältnis voraus. Ausnahmen sind insbesondere möglich, wenn Bewerber aus dem Ausland

oder aus dem Bereich außerhalb der Hochschulen für ein Professorenamt sonst nicht gewon-

nen werden können. Soll das Dienstverhältnis nach Fristablauf fortgesetzt werden, bedarf es

nicht der erneuten Durchführung eines Berufungsverfahrens. Professoren können zur Deckung

eines vorübergehenden Lehrbedarfs oder aus sonstigen Gründen, die eine Befristung nahe-

legen, in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen werden. Die Dauer des Beamtenverhältnis-

ses darf sechs Jahre nicht übersteigen. Eine erneute Berufung in ein Beamtenverhältnis auf

Zeit oder der Abschluss eines befristeten Dienstvertrages ist nicht zulässig. Ein Eintritt in den

Ruhestand mit Ablauf der Amtszeit ist ausgeschlossen.

(2) Soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, können Professoren im Interesse der

Forschung insbesondere im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen mit Fachhochschulen

an Forschungseinrichtungen, die zumindest teilweise aus Mitteln der öffentlichen Hand finan-

ziert werden, auf Antrag ohne Bezüge bis zu zwölf Jahren beurlaubt werden. Der Beurlau-

bungsantrag bedarf nach Anhörung des Dekans der Zustimmung des Rektors. Auf Antrag

kann die Beurlaubung verlängert werden. Für die Zeit der Beurlaubung wird das Vorliegen

öffentlicher Belange oder dienstlicher Interessen anerkannt. Der Senat kann in diesen Fällen

auf Antrag des zuständigen Fachbereichs bestimmen, dass die Mitgliedschaftsrechte und -

pflichten während der Zeit der Beurlaubung nicht ruhen.

(3) Wird ein Professor zur Vertretung einer Professorenstelle an einer anderen Hochschule

ohne Gewährung von Bezügen beurlaubt und besteht ein dienstliches Interesse, dass er auch

weiterhin an seiner Fachhochschule eine begrenzte Lehrtätigkeit ausübt, so kann ihm dafür

eine Vergütung entsprechend den Lehrauftragsvergütungen gewährt werden.

(4) Der Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze wird zum Ende des Se-

mesters wirksam, in dem der Professor die Altersgrenze erreicht. Erfolgt die Versetzung in

den Ruhestand auf Antrag, so soll sie zum Ende eines Semesters ausgesprochen werden, es

sei denn, dass gesundheitliche Gründe entgegenstehen. Eine Entlassung aus dem Beamten-
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verhältnis auf Antrag kann bis zum Ende des Semesters hinausgeschoben werden, wenn

dienstliche Belange dies erfordern. Die Professoren können nach dem Eintritt in den Ruhe-

stand Lehrveranstaltungen abhalten und an Prüfungsverfahren mitwirken.

(5) Durch Vertrag kann ein Dienstverhältnis insbesondere dann begründet werden, wenn eine

befristete oder die Arbeitskraft nicht voll in Anspruch nehmende Tätigkeit vorgesehen ist. Ein

befristeter Dienstvertrag kann auch für eine Probezeit abgeschlossen werden. Der Dienst-

vertrag wird vom Wissenschaftsministerium abgeschlossen. Auf Grund des Dienstvertrages

verleiht das Wissenschaftsministerium für die Zeit der Zugehörigkeit zum Lehrkörper die Be-

zeichnung “Professor”. § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 70 Abs. 2 und § 72 LBG gelten entsprechend. Das

Wissenschaftsministerium kann die Befugnis zum Abschluss von Dienstverträgen sowie zur

Verleihung der Bezeichnung “Professor” allgemein oder im Einzelfall auf den Rektor übertra-

gen.

(6) Die Professoren im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder auf Zeit oder im Angestellten-

verhältnis können nach ihrem Ausscheiden aus der Fachhochschule die Bezeichnung “Pro-

fessor” als akademische Würde führen; dies gilt nur, wenn ihre Dienstzeit als Professor min-

destens sechs Jahre betragen hat und sie nicht auf Grund anderer Bestimmungen befugt

sind, die Bezeichnung “Professor” zu führen. Die Führung dieser Bezeichnung kann widerru-

fen werden, wenn sich das frühere Mitglied des Lehrkörpers ihrer als nicht würdig erweist.

§ 49

Fortbildungssemester für Professoren

Professoren können für die Dauer eines Semesters von ihren Lehrverpflichtungen, der Pflicht

zur Teilnahme an Prüfungen und der Mitwirkung an der Selbstverwaltung freigestellt werden,

damit sie sich in der Praxis fortbilden oder an bestimmten Forschungs- und Entwicklungsvor-

haben mitwirken können. Die ordnungsgemäße Vertretung des Fachs in der Lehre muss im

Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel gewährleistet sein. Über den Freistellungsantrag

entscheidet das Wissenschaftsministerium oder die von ihm bestimmte Stelle; dabei wird

entschieden, ob oder in welchem Umfang eine Vergütung an das Land abzuführen ist.
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§ 50

Lehrbeauftragte und Honorarprofessoren

(1) Zur Ergänzung des Lehrangebots können Lehraufträge an Personen erteilt werden, die

nach Vorbildung, Fähigkeit und fachlicher Leistung dem für sie vorgesehenen Aufgabenge-

biet entsprechen. Die Lehrbeauftragten nehmen die ihnen übertragenen Lehraufgaben selb-

ständig wahr. § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 70 Abs. 2 und § 72 LBG gelten entsprechend. Die Vergü-

tung eines Lehrauftrags ist unzulässig, wenn der Lehrbeauftragte auf eine Vergütung verzich-

tet oder wenn der Lehrbeauftragte hauptberuflich im öffentlichen Dienst tätig ist und die durch

den Lehrauftrag entstehende Belastung bei der Bemessung seiner Dienstaufgaben entspre-

chend berücksichtigt wird. Der Lehrauftrag wird auf Vorschlag des zuständigen Fachbereichs

vom Rektorat durch den Abschluss eines Vertrages über die Erbringung einer Lehrleistung in

einer bestimmten Zahl von Wochenstunden im Semester und gegebenenfalls über die Ab-

nahme von Prüfungen erteilt. Der Vertrag wird für eine bestimmte Zeit, in der Regel für ein

Semester, abgeschlossen.

(2) Lehrbeauftragten, die über einen längeren Zeitraum erfolgreich an der Fachhochschule

tätig waren, kann der Senat auf Antrag des Fachbereichs die Bezeichnung “Honorarprofes-

sor” verleihen. § 79 Abs. 5 bis 7 UG findet entsprechende Anwendung.

(3) Für die Gastprofessoren gilt § 81 UG entsprechend.

§ 51

Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Assistenten

und wissenschaftliche Hilfskräfte

(1) Soweit überwiegend eine Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse erforderlich

ist, die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren erfordert, kann diese hauptbe-

ruflich tätigen Lehrkräften für besondere Aufgaben übertragen werden. Sie führen die Lehr-

veranstaltungen nach Maßgabe der Funktionsbeschreibung der Stelle in der Regel unter der

fachlichen Verantwortung eines Professors durch. Die Lehrkräfte für besondere Aufgaben

gehören zur Gruppe der sonstigen Mitarbeiter.
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(2) Zur Unterstützung der Professoren, der Lehrbeauftragten und der Lehrkräfte für besondere

Aufgaben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben können Assistenten eingestellt werden. Als

Assistent kann eingestellt werden, wer ein Studium an einer Hochschule erfolgreich abge-

schlossen hat. Assistenten sind wissenschaftliche Mitarbeiter im Sinne von § 53 des Hoch-

schulrahmengesetzes; sie gehören zur Gruppe der sonstigen Mitarbeiter.

(3) Zur Unterstützung des Lehrpersonals bei den Aufgaben in der Lehre und bei den For-

schungs- und Entwicklungsaufgaben können wissenschaftliche Hilfskräfte bestellt werden. Zur

Dienstaufgabe der wissenschaftlichen Hilfskräfte gehört es nicht, sich auf eine Prüfung vorzu-

bereiten. Voraussetzung für die Bestellung als wissenschaftliche Hilfskraft ist das erfolgreich

abgeschlossene Grundstudium an einer Fachhochschule. Der Umfang der Inanspruchnahme

der wissenschaftlichen Hilfskräfte darf die Hälfte der Arbeitszeit eines Assistenten nicht errei-

chen. Nach Abschluss des Studiums dürfen wissenschaftliche Hilfskräfte höchstens zwei Jah-

re an der Fachhochschule beschäftigt werden.

§ 52

Unfallfürsorge

Erleiden Mitglieder der Fachhochschule, die als solche weder Beamte noch Angestellte sind,

in Ausübung oder infolge ihrer Tätigkeit an der Fachhochschule einen Unfall im Sinne von §

31 BeamtVG, so erhalten sie Unfallfürsorgeleistungen in entsprechender Anwendung der §§

33 bis 35 BeamtVG, soweit sie nicht anderweitig Anspruch auf entsprechende Leistungen

haben. Das Wissenschaftsministerium kann ihnen im Einvernehmen mit dem Finanzministe-

rium einen nach billigem Ermessen festzusetzenden Unterhaltsbeitrag bewilligen. Entspre-

chendes gilt für die Hinterbliebenen.



- 76 -

2. ABSCHNITT

Studierende

§ 53

Allgemeine Voraussetzungen

(1) Jeder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist zu dem von ihm ge-

wählten Hochschulstudium berechtigt, wenn er die für das Studium erforderliche Qualifikation

nachweist und keine Zulassungs- und Immatrikulationshindernisse vorliegen. Andere Perso-

nen können unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zugelassen werden. Staatsangehörige

eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union sind Deutschen gleichgestellt, wenn

die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nachgewiesen werden. Rechtsvor-

schriften, nach denen andere Personen Deutschen gleichgestellt sind, bleiben unberührt.

(2) Die Aufnahme des Hochschulstudiums ist nur nach der Immatrikulation und nur in dem

Studiengang zulässig, für den der Studierende zugelassen ist. Will ein Studierender den Stu-

diengang wechseln oder einen weiteren Studiengang aufnehmen, so bedarf dies einer be-

sonderen Zulassung.

(3) Die Zulassung wird grundsätzlich nur für einen Studiengang ausgesprochen. Für weitere

Studiengänge kann ein Studierender nur zugelassen werden, wenn kein Zulassungshindernis

nach § 54 Abs. 1 Nr.  5 vorliegt.

(4) Die gleichzeitige Zulassung für den gleichen Studiengang an mehreren Fachhochschulen

ist grundsätzlich ausgeschlossen.

(5) Die Qualifikation für ein Hochschulstudium, das zu einem ersten berufsqualifizierenden

Abschluss führt, wird durch die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife nachgewie-

sen. Die Hochschulreife wird nach den Bestimmungen des Schulgesetzes erworben. Die

Qualifikation für das Studium, mit Ausnahme des Europäischen Studiengangs für Betriebs-

wirtschaft, wird auch erworben durch

1. die Verleihung der Fachhochschulreife nach den Bestimmungen des Schulgesetzes,

2. den erfolgreichen Abschluss der letzten Klasse einer Fachoberschule,
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3. eine vom Kultusministerium als gleichwertig anerkannte in- oder ausländische Vorbildung.

Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Verfahren der Aner-

kennung, das auch eine Prüfung umfassen kann, zu regeln. Bei ausländischen Bewerbern

mit ausländischen Bildungsnachweisen entscheidet über die Gleichwertigkeit das Wis-

senschaftsministerium.

Bestimmungen des nach § 72 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes zu erlassenden Zulas-

sungsrechts über zusätzliche Qualifikationsnachweise bleiben unberührt. Für die Zulassung zu

neuen Studiengängen können Eignungsfeststellungen (§ 29 Abs. 3) verlangt werden.

(6) Besonders qualifizierte Berufstätige, die keine Hochschulzugangsberechtigung besitzen,

können durch das Bestehen einer besonderen Prüfung die Qualifikation für das Studium in

einem bestimmten Studiengang erwerben. Zur Eignungsprüfung wird zugelassen, wer seine

Hauptwohnung seit mindestens einem Jahr in der Bundesrepublik Deutschland hat und dort

seit mindestens einem Jahr beruflich tätig ist, eine mindestens zweijährige Berufsausbildung

erfolgreich abgeschlossen hat, mit qualifizierter Note die Meisterprüfung, eine gleichartige

berufliche Fortbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder nach der Handwerksordnung im

erlernten Beruf oder eine Fachschule nach § 14 des Schulgesetzes erfolgreich abgeschlos-

sen hat und mindestens vier Jahre im erlernten Beruf tätig war. Einer Fachschule steht gleich

eine freie Bildungseinrichtung, die eine gleichwertige berufliche Fortbildung vermittelt. Die

Eignungsprüfung dient der Feststellung, ob der Bewerber auf Grund seiner Persönlichkeit,

seiner geistigen Fähigkeiten und seiner Motivation für das Studium in dem gewählten Stu-

diengang geeignet ist. Das Nähere über die Zulassung zur Prüfung, die Anforderungen in der

Prüfung, die Art und den Umfang der Prüfungsleistungen, die Zusammensetzung der Prü-

fungskommission, das Prüfungsverfahren sowie die Folgen von Verstößen gegen Prüfungs-

vorschriften regelt das Kultusministerium durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem

Wissenschafts-ministerium, dem Innenministerium, dem Finanzministerium, dem Sozialmi-

nisterium, dem Ministerium Ländlicher Raum und dem Wirtschaftsministerium. Das Bestehen

der Eignungsprüfung gilt als gleichwertiger Bildungsstand nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 LBG.

(7) Erzieher, Heilpädagogen, Arbeitserzieher, Heilerziehungspfleger und Erzieher der Fach-

richtung Jugend- und Heimerziehung, jeweils mit einer staatlichen Anerkennung und mit einer

mindestens dreijährigen einschlägigen Berufserfahrung können die Qualifikation für das Stu-

dium in den Studiengängen der Sozialarbeit, der Sozialpädagogik oder der Heilpädagogik

an einer Fachhochschule auch durch das Bestehen einer besonderen Eignungsprüfung er-
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werben; Altenpfleger mit staatlicher Anerkennung, Krankenpfleger, Kinderkrankenpfleger und

Entbindungspfleger, jeweils mit mittlerem Bildungsabschluss und einschlägiger abgeschlos-

sener Berufsausbildung sowie mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung im jeweili-

gen Berufsfeld, können die Qualifikation für ein Studium in Studiengängen für Pflegedienst-

leitungen und Unterrichtskräfte in der Kranken- und Altenpflege durch Bestehen einer beson-

deren Eignungsprüfung erwerben. Die Prüfung soll an die berufliche Qualifikation und Erfah-

rung des Bewerbers anknüpfen. Die Zulassung kann davon abhängig gemacht werden, dass

der Bewerber seinen ständigen oder gewöhnlichen Aufenthalt seit einer bestimmten Zeit in

Baden-Württemberg hat. Das Wissenschaftsministerium regelt durch Rechtsverordnung im

Einvernehmen mit dem Kultusministerium, dem Innenministerium, dem Sozialministerium und

dem Finanzministerium die Zulassungsvoraussetzungen, die Anforderungen in der Prüfung,

die Art und den Umfang der Prüfungsleistungen, das Prüfungsverfahren sowie die Folgen von

Verstößen gegen Prüfungsvorschriften. Das Bestehen der Eignungsprüfung gilt als gleich-

wertiger Bildungsstand nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 LBG.

(8) Für das Studium an Fachhochschulen in Studiengängen, die eine künstlerische Begabung

voraussetzen, ist außer der Qualifikation nach Absatz 5 in einer Prüfung die künstlerische

Eignung für den gewählten Studiengang nachzuweisen. Die Prüfung wird nach Maßgabe ei-

ner Rechtsverordnung des Wissenschaftsministeriums durchgeführt. Wenn der Bewerber

künstlerisch besonders begabt ist und eine für das Studium hinreichende Allgemeinbildung

besitzt, kann von den Voraussetzungen des Absatzes 5 abgesehen werden. Die Feststellung

trifft die Fachhochschule auf Grund von Richtlinien des Wissenschaftsministeriums.

(9) Für die Europäischen Studiengänge für Betriebswirtschaft und den Studiengang Musik-

therapie, die neben der Qualifikation nach Absatz 5 besondere Eignung und Fähigkeiten er-

fordern, können die Fachhochschulen durch Satzung, die der Zustimmung des Wissen-

schaftsministeriums bedarf, eine besondere Eignungsprüfung einführen. In der Satzung sind

insbesondere die Zulassungsvoraussetzungen, die Anforderungen in der Prüfung, die Art und

der Umfang der Prüfungsleistungen, das Prüfungsverfahren sowie die Folgen von Verstößen

gegen Prüfungsvorschriften zu regeln.

(10) Für einzelne Studiengänge kann durch Rechtsverordnung des Wissenschaftsministeri-

ums bestimmt werden, dass als Voraussetzung für die Zulassung eine abgeschlossene Aus-

bildung in einem Ausbildungsberuf und eine berufspraktische Tätigkeit von bis zu zwei Jahren

nachzuweisen ist, wenn diese praktische Tätigkeit im Hinblick auf das Studienziel erforderlich

ist.
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§ 54

Zulassungshindernisse

(1) Die Zulassung zu einem Studiengang muss versagt werden, wenn

1. die in oder auf Grund von § 53 bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen,

2. die Zulassung zu einem Studiengang beantragt wird, für den eine frühere Zulassung des

Studienbewerbers erloschen ist, weil der Bewerber eine Prüfung in dem Studiengang, oh-

ne sie wiederholen zu können, nicht bestanden hat; durch Satzung der Fachhochschule

kann bestimmt werden, dass dies auch für Studiengänge mit im wesentlichen gleichem

Inhalt gilt; wird die Zulassung für den Studienabschnitt vor der Vor- oder Zwischenprüfung

beantragt, so genügt eine entsprechende Vergleichbarkeit der Studiengänge in diesem

Abschnitt,

3. für den betreffenden Studiengang die Zulassung nach § 39 erloschen ist,

4. für den Studiengang Zulassungszahlen festgesetzt sind und der Studienbewerber keinen

Studienplatz zugewiesen bekam oder von der Zuweisung nicht fristgerecht Gebrauch

machte,

5. der Studienbewerber in einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis steht, sonst

beruflich tätig ist oder gleichzeitig zu einem anderen Studiengang zugelassen ist oder zu-

gelassen werden will, es sei denn, dass er nachweist, dass er zeitlich die Möglichkeit hat,

sich dem Studium uneingeschränkt zu widmen, insbesondere die erforderlichen Lehrver-

anstaltungen zu besuchen; bei einem Parallelstudium hat der Studienbewerber außerdem

auf Grund bisheriger Studienleistungen nachzuweisen, dass er befähigt ist, die Parallel-

studiengänge innerhalb der Regelstudienzeit erfolgreich zu beenden; dieser Nachweis ist

in der Regel nicht erbracht, wenn die bisherigen Studienleistungen nicht mit mindestens

der Note “gut” bewertet sind; für Teilzeitstudiengänge gilt dies entsprechend,

6. der Studienbewerber einen Studiengang im dritten oder in einem höherem Semester

wechseln will und er nicht den schriftlichen Nachweis über eine auf den angestrebten Stu-

diengang bezogene studienfachliche Beratung gemäß § 36 Abs. 2 erbringt.

(2) Die Zulassung zu einem Studiengang kann versagt werden, wenn der Studienbewerber

1. die erforderlichen Sprachkenntnisse für den jeweiligen Studiengang nicht nachweist,
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2. die für den Antrag vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht eingehalten oder die nach

§ 85 a Abs. 1 erforderlichen Angaben nicht gemacht hat.

§ 55

Immatrikulation

(1) Die Einschreibung als Studierender (Immatrikulation) begründet die Mitgliedschaft in der

Fachhochschule. Die Immatrikulation muss versagt werden, wenn der Bewerber

1. zu einem Studiengang nicht zugelassen ist,

2. durch unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Bescheid als Mitglied dieser Fachhoch-

schule ausgeschlossen ist; wurde er an einer anderen Hochschule im Geltungsbereich

des Grundgesetzes ausgeschlossen, so ist die Immatrikulation zu versagen, wenn die

Gefahr der Beeinträchtigung der Aufgaben der Fachhochschule, bei der er sich bewirbt,

besteht,

3. in den zwei vorangegangenen Jahren strafbare Handlungen begangen hat, die, falls er

Mitglied einer Hochschule gewesen wäre, eine Exmatrikulation nach § 65 in Verbindung

mit § 99 UG gerechtfertigt hätten,

4. die Erfüllung der ihm gegenüber der zuständigen Krankenkasse auf Grund des Gesetzes

über die Krankenversicherung der Studierenden auferlegten Verpflichtungen nicht nach-

weist,

5. den Nachweis über die Bezahlung des Beitrags für das Studentenwerk nicht erbracht hat,

6. die Einberufung zum Wehr- oder Zivildienst erhalten hat,

7. keine Aufenthaltsgenehmigung oder keine Aufenthaltserlaubnis-EG, die zur Aufnahme

eines Studiums berechtigt oder dieses nicht ausschließt, besitzt.

(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn der Bewerber

1. eine Freiheitsstrafe verbüßt,

2. an einer Krankheit leidet, durch die er die Gesundheit der anderen Studierenden ernstlich

gefährdet oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb zu beeinträchtigen droht, oder

wenn der Gesundheitszustand des Studienbewerbers ein ordnungsgemäßes Studium

ausschließt; zur Prüfung kann die Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnisses verlangt wer-

den,

3. die für den Antrag vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht eingehalten hat.
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(3) Ein Bewerber kann unter dem Vorbehalt immatrikuliert werden, dass er innerhalb einer

bestimmten Frist fehlende Unterlagen nachreicht.

§ 56

Aufhebung der Zulassung oder der Immatrikulation

(1) Die Zulassung oder die Immatrikulation ist aufzuheben, wenn sie durch arglistige Täu-

schung, Drohung oder durch Bestechung herbeigeführt wurde.

(2) Die Zulassung ist ferner aufzuheben, wenn

1. sie trotz Vorliegens eines Zulassungshindernisses nach § 54 Abs. 1 erfolgt ist,

2. die Zuweisung eines Studienplatzes aufgehoben worden ist.

(3) Die Immatrikulation ist ferner aufzuheben, wenn

1. sie trotz Vorliegens eines Immatrikulationshindernisses nach § 55 Abs. 1 erfolgt ist,

2. die Zulassung aufgehoben wurde, es sei denn, dass der Studierende noch für einen ande-

ren Studiengang zugelassen ist.

(4) Die Immatrikulation kann aufgehoben werden, wenn sie in Unkenntnis eines Versagungs-

grundes nach § 55 Abs. 2 erfolgt ist.

§ 57

Rückmeldung

(1) Will der Studierende nach Ablauf eines Semesters das Studium fortsetzen, so hat er sich

innerhalb der durch Satzung der Fachhochschule bestimmten Frist ordnungsgemäß zurück-

zumelden. Eine Rückmeldung unter Wechsel oder Erweiterung des Studiengangs ist nur

möglich, wenn der Studierende die erforderliche Zulassung zu dem neuen Studiengang

nachweist.

(2) Die Rückmeldung gilt als ordnungsgemäß erklärt, wenn die nach den Vorschriften über die

gesetzliche Krankenversicherung (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch) bestehenden Verpflich-

tungen erfüllt und die Rückmeldegebühr, der Beitrag für das Studentenwerk sowie sonstige
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öffentlich-rechtliche Forderungen, die im Zusammenhang mit dem Studium stehen, fristge-

recht bezahlt sind. Bei gleichzeitiger Immatrikulation an mehreren Hochschulen ist die Erfül-

lung der Zahlungsverpflichtungen nach Satz 1 gegenüber der anderen Hochschule nachzu-

weisen.

§ 58

Beurlaubung

(1) Auf ihren Antrag können Studierende beurlaubt werden, die

1. an einer ausländischen Hochschule oder einer Sprachschule studieren wollen,

2. wegen Krankheit keine Lehrveranstaltungen besuchen können und bei denen die Krank-

heit die Erbringung der erwarteten Studienleistungen verhindert,

3. zum Wehr- oder Zivildienst einberufen werden,

4. ihren Ehegatten oder einen in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwä-

gerten, der hilfsbedürftig im Sinne des Bundessozialhilfegesetzes ist, pflegen oder ver-

sorgen,

5. wegen ihrer bevorstehenden Niederkunft und der daran anschließenden Pflege des Kin-

des keine Lehrveranstaltungen besuchen können,

6. eine Freiheitsstrafe verbüßen,

7. eine praktische Tätigkeit aufnehmen, die dem Studienziel dient,

8. sonstige wichtige Gründe für eine Beurlaubung geltend machen.

Die Zeit der Beurlaubung soll in der Regel zwei Semester nicht übersteigen.

(2) Beurlaubte Studierende nehmen an der Selbstverwaltung der Fachhochschule nicht teil.

Sie sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und Hochschuleinrichtungen, aus-

genommen die bibliothekarischen Einrichtungen, zu benutzen; sie sind jedoch berechtigt,

während ihrer Beurlaubung Prüfungen abzulegen, die nicht Teil einer Lehrveranstaltung sind.
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§ 59

Exmatrikulation

(1) Die Mitgliedschaft des Studierenden in der Fachhochschule erlischt durch die Exmatriku-

lation. Die Exmatrikulation erfolgt auf Antrag des Studierenden oder von Amts wegen.

(2) Ein Studierender ist von Amts wegen zu exmatrikulieren, wenn

1. ihm das Zeugnis über das Bestehen der Abschlussprüfung ausgehändigt worden ist,

spätestens einen Monat nach Bestehen der Abschlussprüfung, es sei denn, dass er noch

für einen anderen Studiengang zugelassen ist,

2. er für keinen Studiengang mehr zugelassen ist,

3. ein Zulassungshindernis nach § 54 Abs. 1 Nr. 5 erster Halbsatz nachträglich eintritt,

4. die Fortführung des Studiums unmöglich wird, weil der Studiengang aufgehoben oder

verlegt wurde; für die Fortführung des Studiums wird der Studierende einer anderen

Fachhochschule zugewiesen; § 26 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung,

(3) Ein Studierender kann von Amts wegen exmatrikuliert werden, wenn

1. ein Immatrikulationshindernis nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 nachträglich eintritt,

2. er, ohne beurlaubt zu sein, sich nicht innerhalb der von der Fachhochschule festgesetzten

Frist zum Weiterstudium ordnungsgemäß zurückgemeldet hat, es sei denn, dass er dies

nicht zu vertreten hat,

3. eine Abschlussprüfung bis zum Ablauf von 20 Semestern aus von ihm selbst zu vertreten-

den Gründen nicht abgelegt worden ist; § 39 Abs. 2 Satz 2 bis 4 bleibt unberührt.

(4) Die Exmatrikulation wird in der Regel jeweils zum Ende des Semesters wirksam, in dem

sie ausgesprochen wird. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann sie mit sofortiger Wirkung

ausgesprochen werden.

(5) Die Erteilung von Bescheinigungen über die Exmatrikulation und die Ausgabe des Prü-

fungszeugnisses setzen voraus, dass der Studierende

1. die Beiträge für das Studentenwerk sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, die

im Zusammenhang mit dem Studium entstanden sind, bezahlt hat und
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2. den Nachweis erbracht hat, dass er die ihm durch die Benutzungsordnungen für die Hoch-

schuleinrichtungen auferlegten Pflichten erfüllt hat.

§ 60

Eingeschränkte Zulassung, Gasthörer

(1) Ausländische Studierende, die während eines bestimmten Abschnitts ihres Studiums an

einer deutschen Hochschule studieren wollen, können für eine bestimmte Frist zugelassen

werden. Von § 53 Abs. 5 kann der Rektor in begründeten Fällen Ausnahmen zulassen. Dies

gilt insbesondere für Studierende von ausländischen Hochschulen, mit denen Partnerschafts-

verträge über einen Studierendenaustausch bestehen. Die Zulassung wird in der Regel auf

zwei Semester befristet. Eine eingeschränkte Zulassung berechtigt nicht zum ersten berufs-

qualifizierenden Abschluss in einem Studiengang. Die nach Satz 1 zugelassenen Studieren-

den sind nicht wahlberechtigt und nicht wählbar.

(2) Personen, die eine hinreichende Bildung nachweisen, können zur Teilnahme an einzelnen

curricularen Lehrveranstaltungen zugelassen werden (Gasthörerstudium), sofern ausreichen-

de Kapazität vorhanden ist. Gasthörer werden zu Prüfungen nicht zugelassen. Im Gasthörer-

studium erbrachte Studienleistungen werden im Rahmen eines Studiengangs nicht anerkannt.

§ 61

Zuständigkeit und Ausführungsbestimmungen

(1) Für die Entscheidung über die Zulassung zu einem Studiengang und die Immatrikulation

ist diejenige Fachhochschule zuständig, bei der der Studienbewerber seinen Zulassungs- und

Immatrikulationsantrag gestellt hat. Für die Entscheidung über die Aufhebung der Zulassung

und der Immatrikulation sowie die Exmatrikulation ist diejenige Fachhochschule zuständig, an

der der Studierende immatrikuliert ist. Die Vorschriften des Staatsvertrags über die Vergabe

von Studienplätzen bleiben unberührt. Ein Vorverfahren nach den §§ 68 bis 73 der Verwal-

tungsgerichtsordnung findet nicht statt.

(2) Ist ein Studienbewerber durch unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Bescheid an die-

ser Fachhochschule oder allen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes zwar
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ausgeschlossen, wird er aber dennoch immatrikuliert, weil die Gefahr einer Beeinträchtigung

der Aufgaben der Hochschule nicht besteht, so ist die Entscheidung über die Immatrikulation

allen anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes mitzuteilen.

(3) Der Senat erlässt durch Satzung die erforderlichen Bestimmungen für die Durchführung

der Zulassung, der Immatrikulation, der Rückmeldung, der Beurlaubung und der Exmatrikula-

tion, insbesondere für die Fristen und Ausschlussfristen.

3. ABSCHNITT

Mitwirkung der Studierenden

§ 62

(1) Die Studierenden wirken in der Fachhochschule

1. in fachlichen Angelegenheiten im Fachbereichsrat und in der Fachschaft sowie in den

Studienkommissionen,

2. in hochschulpolitischen Angelegenheiten im Senat und

3. bei Aufgaben nach § 3 Abs. 3 und § 14 Abs. 3 im AStA und bei Aufgaben nach § 3 Abs. 3

und § 19 Abs. 5 in der Fachschaft und im Fachschaftsrat

mit. Die Amtszeit der Studierenden in Gremien beträgt ein Jahr.

(2) Die Aufgaben sind im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und der Be-

reitschaft zu Toleranz und Verständigung wahrzunehmen.

(3) Beschlüsse und Wahlen in Vollversammlungen sowie Urabstimmungen sind unzulässig.

(4) Der Rektor führt die Aufsicht über den AStA und den Fachschaftsrat. Die Aufsicht über die

Fachschaft führt der Dekan. Sie haben insbesondere rechtswidrige Beschlüsse zu beanstan-

den und rechtswidrige Handlungen zu unterbinden.
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4. ABSCHNITT

Mitgliedschaft

§ 63

Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder der Fachhochschule und die ihnen gleichgestellten Personen haben sich,

unbeschadet weitergehender Verpflichtungen aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, so zu

verhalten, dass die Fachhochschule und ihre Organe ihre Aufgaben erfüllen können, die Ord-

nung der Fachhochschule gewahrt ist und niemand gehindert wird, seine Rechte, Aufgaben

und Pflichten an der Fachhochschule wahrzunehmen. Soweit ihnen das Wahlrecht zu den Or-

ganen der Fachhochschule zusteht, haben die Mitglieder Ämter, Funktionen und sonstige

Pflichten in der Selbstverwaltung zu übernehmen, es sei denn, dass wichtige Gründe entge-

genstehen. Die Träger von Ämtern in der Selbstverwaltung mit Leitungsfunktion sind im Falle

ihres Rücktritts oder nach Ablauf ihrer Amtszeit oder ihres Dienstverhältnisses verpflichtet, ihr

Amt bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiterzuführen; ihr Dienstverhältnis besteht so lange

weiter. Satz 3 gilt nicht, wenn der bisherige Amtsträger vor Ablauf seiner Amtszeit oder sei-

nes Dienstverhältnisses dem Wissenschaftsminister schriftlich erklärt hat, dass er die Wei-

terführung der Geschäfte ablehne; in diesem Fall hat der jeweilige Vertreter die Geschäfte

weiterzuführen. Während einer Beurlaubung für die Dauer von mehr als zwei Monaten ruhen

die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten. § 58 bleibt unberührt. Die Mitglieder dürfen wegen

ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden. Tätigkeiten von Studieren-

den in der Selbstverwaltung der Fachhochschule oder des Studentenwerks können bis zu

zwei Semester bei der Berechnung der Prüfungsfristen unberücksichtigt bleiben. Die Ent-

scheidung trifft der Rektor.

(2) Verletzt ein Mitglied schuldhaft die ihm obliegenden Pflichten, so hat es den daraus ent-

stehenden Schaden zu ersetzen.

(3) Studierende, die ein in einer Studien- und Prüfungsordnung vorgesehenes praktisches

Studiensemester ableisten, können ein Amt in der Selbstverwaltung nicht ausüben; soweit sie

bereits vorher Mitglied eines Gremiums waren, ruht dieses Amt während dieses Semesters.

Auf Antrag ist die Mitwirkung in der Selbstverwaltung zu gestatten, wenn dies im Einzelfall der
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ordnungsgemäßen Durchführung dieses Ausbildungsabschnitts nicht entgegensteht; über den

Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der Praxisstelle.

(4) Alle Mitglieder der Fachhochschule und die ihnen gleichgestellten Personen müssen als

Nachweis ihrer Zugehörigkeit zur Fachhochschule einen Ausweis besitzen, dessen Lichtbild

mit dem Erscheinungsbild übereinstimmen muss. Der Ausweis ist dem Rektor, einem von

ihm Beauftragten oder dem Verantwortlichen für die Lehrveranstaltung, an der ein Mitglied

der Fachhochschule teilnehmen will, auf Verlangen vorzuzeigen. Wer eine Lehrveranstaltung

besuchen will, aber sich auf Verlangen nicht ausweist, kann auf Grund des Hausrechts von

der Lehrveranstaltung ausgeschlossen werden. Die Mitglieder und die ihnen gleichgestellten

Personen sind verpflichtet, alle Angaben zu machen und Nachweise vorzulegen, die für die

Ausstellung des Ausweises erforderlich sind; sie haben ferner zwei Lichtbilder unentgeltlich

vorzulegen und die erforderlichen Unterschriften zu leisten. Auf Verlangen der ausstellenden

Behörden haben sie persönlich zu erscheinen.

§ 64

Übernahme von Tätigkeiten in der Selbstverwaltung

(1) Wer eine Tätigkeit in der Selbstverwaltung übernommen hat, muss die ihm übertragenen

Geschäfte, unbeschadet seiner sonstigen aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis sich er-

gebenden Pflichten, uneigennützig und verantwortungsbewusst führen. Er ist zur Verschwie-

genheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrie-

ben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist. Er darf die Kenntnis von

geheimzuhaltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Diese Verpflichtung besteht

auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. Das in der Selbstverwaltung tätige Mitglied darf An-

sprüche und Interessen eines anderen gegen die Fachhochschule nicht geltend machen, so-

weit es nicht als gesetzlicher Vertreter handelt.

(2) Verletzt ein Mitglied eines Gremiums seine Pflichten, so kann es durch Beschluss des

Senats aus dem Gremium vorübergehend bis zu höchstens sechs Sitzungen ausgeschlossen

werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Mitglieder.

Sonstige Vorschriften, die disziplinarrechtliche oder ordnungsrechtliche Maßnahmen vorse-

hen, sowie die Bestimmung des § 73 Abs. 2 bleiben unberührt.
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(3) Wird ein Mitglied der Fachhochschule den Anforderungen seines Amts in der Selbstver-

waltung nicht gerecht und treten dadurch so erhebliche Missstände ein, dass eine Weiterfüh-

rung des Amts im öffentlichen Interesse nicht vertretbar ist, so kann, wenn andere Maßnah-

men nicht ausreichen, die Amtszeit für beendet erklärt werden. Die Erklärung der vorzeitigen

Beendigung der Amtszeit erfolgt in einem förmlichen Verfahren, das vom Wissenschaftsmi-

nisterium eingeleitet wird. Auf dieses Verfahren finden die Vorschriften über das förmliche

Disziplinarverfahren und die vorläufige Dienstenthebung entsprechende Anwendung. Die

dem Mitglied erwachsenen notwendigen Auslagen trägt die Fachhochschule. Soweit mit dem

Amt Bezüge verbunden sind, wird das Mitglied bei vorzeitiger Beendigung seiner Amtszeit

besoldungs- und versorgungsrechtlich so gestellt, wie wenn es im Amt verblieben wäre, je-

doch erhält es keine Aufwandsentschädigung. Auf die Bezüge werden zwei Drittel dessen

angerechnet, was das betroffene Mitglied durch anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft

erwirbt oder zu erwerben schuldhaft unterlässt.

5. ABSCHNITT

Wahrung der Ordnung

§ 65

Für die Wahrung der Ordnung in der Fachhochschule gelten die Bestimmungen der §§ 98 bis

105 UG entsprechend.
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SECHSTER TEIL

Verfahren und Verwaltung

1. ABSCHNITT

Gremien

§ 66

Allgemeine Grundlagen der Mitwirkung

(1) Art und Umfang der Mitwirkung und die zahlenmäßige Zusammensetzung der Kollegialor-

gane, Ausschüsse und sonstigen Gremien bestimmen sich nach der fachlichen Gliederung

der Fachhochschule, den Aufgaben der Gremien und nach der Qualifikation, Funktion, Ver-

antwortung und Betroffenheit der Mitglieder der Fachhochschule.

(2) Für die Vertretung in den Gremien bilden

1. die Professoren,

2. die sonstigen Mitarbeiter,

3. die Studierenden,

je eine Gruppe.

(3) Die Mitglieder von Gremien sind bei der Ausübung ihres Stimmrechts an Weisungen und

Aufträge nicht gebunden.

(4) In allen Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in Angelegenheiten, die die Lehre, künst-

lerische Entwicklungsvorhaben, die Forschung oder die Berufung von Professoren berühren,

verfügen die Professoren über die absolute Mehrheit der Stimmen.

(5) An Entscheidungen, die die Lehre, künstlerische Entwicklungsvorhaben, die Forschung

oder die Berufung von Professoren unmittelbar berühren, wirken, sofern sie dem Gremium

angehören, die Professoren, der Rektor und der Prorektor, der Verwaltungsdirektor, die Stu-

dierenden sowie die gleichgestellten Personen nach § 6 Abs. 4 und 5 stimmberechtigt mit.

Dem Gremium angehörende sonstige Hochschulmitglieder haben Stimmrecht in Angelegen-

heiten der Forschung, soweit sie entsprechende Funktionen in der Fachhochschule wahr-

nehmen und über besondere Erfahrungen im Bereich der Forschung verfügen; Entsprechen-

des gilt für die Mitwirkung in Angelegenheiten der Lehre und der künstlerischen Entwicklungs-
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vorhaben. Soweit Mitglieder eines Gremiums kein Stimmrecht haben, wirken sie beratend

mit.

(6) Entscheidungen, die künstlerische Entwicklungsvorhaben, die Forschung und die Beru-

fung von Professoren unmittelbar berühren, bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums auch

der Mehrheit der dem Gremium angehörenden Professoren. Kommt danach auch im zweiten

Abstimmungsgang ein Beschluss nicht zustande, so genügt für eine Entscheidung die Mehr-

heit der dem Gremium angehörenden Professoren. Bei Berufungsvorschlägen ist die Mehr-

heit des Gremiums berechtigt, ihren Vorschlag als weiteren Berufungsvorschlag vorzulegen.

Die Mitglieder haben das Recht des Sondervotums. Professoren, die berechtigt sind, an Ent-

scheidungen über Berufungsvorschläge mitzuwirken, gelten bei der Bestimmung der Mehr-

heiten nach den Sätzen 1 bis 3 als dem Gremium angehörend, soweit sie an der Entschei-

dung mitgewirkt haben.

§ 67

Wahlgrundsätze

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, werden die Wahlmitglieder eines

Gremiums, die einer bestimmten Mitgliedergruppe angehören müssen, von den Mitgliedern

dieser Gruppe in freier, gleicher und geheimer Wahl in der Regel nach den Grundsätzen der

Verhältniswahl gewählt. Die Bildung von Wahlkreisen sowie eine Wahl in Vollversammlungen

ist nicht zulässig.

(2) Gewählt wird auf Grund von Wahlvorschlägen, die durch ein Kennwort bezeichnet werden.

Ein Kennwort darf nicht zugelassen werden, wenn es den Anschein erweckt, als handle es

sich um die Liste einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung oder wenn das Kennwort beleidigend

wirken könnte; ist ein Kennwort unzulässig, erhält der Wahlvorschlag den Namen des ersten

Bewerbers. Ein Wahlvorschlag darf höchstens dreimal so viele Bewerber enthalten, wie Mit-

glieder zu wählen sind. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist unzulässig.

(3) Der Wahlvorschlag muss von mindestens drei Mitgliedern der betreffenden Gruppe unter-

zeichnet sein, bei den Mitgliedern der Gruppe der Studierenden für die Wahlen zum Senat

von 20 Mitgliedern, für die übrigen Wahlen von zehn Mitgliedern. Mit dem Wahlvorschlag ist

eine unterschriftliche Erklärung jedes Bewerbers einzureichen, dass er der Aufnahme in den

Wahlvorschlag zugestimmt hat. Ein Bewerber darf sich nicht in mehrere Wahlvorschläge auf-
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nehmen lassen; ein Wahlberechtigter darf für dieselbe Wahl nicht mehrere Wahlvorschläge

unterzeichnen.

(4) Der Wähler hat so viele Stimmen, wie Mitglieder seiner Gruppe zu wählen sind. Der

Wähler kann Bewerber aus anderen Wahlvorschlägen seiner Gruppe übernehmen und einem

Bewerber bis zu zwei Stimmen geben. Die Verteilung der Sitze erfolgt nach dem d'Hondt-

schen Höchstzahlverfahren; dabei wird festgestellt, wieviel Sitze auf die einzelnen Wahlvor-

schläge entfallen. Die Sitze werden in der Reihenfolge den Bewerbern zugeteilt, die innerhalb

des Wahlvorschlags die meisten Stimmen erhalten haben. Bei gleichen Stimmenzahlen ist

die Reihenfolge im Wahlvorschlag entscheidend.

(5) Wird nur ein gültiger oder kein Wahlvorschlag eingereicht, oder ist die Zahl der Bewerber

in den eingereichten Wahlvorschlägen zusammen nicht doppelt so groß wie die Zahl der zu

wählenden Mitglieder der betreffenden Gruppe, so findet Mehrheitswahl ohne Bindung an die

vorgeschlagenen Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhäufung statt. Mehrheitswahl

findet ferner statt, wenn weniger als drei Vertreter zu wählen sind. Die Bewerber erhalten in

der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen einen Sitz. Bei Stimmengleichheit entscheidet

das Los.

(6) Ein Wahlberechtigter, der mehreren Gruppen angehört, ist nur in einer Gruppe wahlbe-

rechtigt. Seine Wahlberechtigung bestimmt sich nach der Reihenfolge der in § 66 Abs. 2 an-

geführten Gruppen, es sei denn, er hat bis zum Abschluss des Wählerverzeichnisses erklärt,

dass er sein Wahlrecht in einer anderen Gruppe ausüben will. In der Wahlordnung nach Ab-

satz 9 ist zu bestimmen, dass Briefwahl möglich ist.

(7) Entfallen bei der Verhältniswahl auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze, als Bewerber vor-

handen sind, so bleiben die überschüssigen Sitze unbesetzt. Werden bei der Mehrheitswahl

weniger Mitglieder gewählt, als Sitze zu besetzen sind, so bleiben diese unbesetzt.

(8) Gehören einer Mitgliedergruppe nicht mehr Mitglieder an, als Vertreter zu wählen sind, so

werden diese ohne Wahl Mitglieder des Gremiums.

(9) Zur Durchführung der Wahlen erlässt das Wissenschaftsministerium durch Rechtsverord-

nung die erforderlichen Vorschriften, insbesondere über

1. den Zeitpunkt, der für die Feststellung des aktiven und passiven Wahlrechts maßgeblich

ist,

2. die Vorbereitung der Wahl und die Wahlorgane,

3. die Abstimmung,
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4. die Ermittlung, Feststellung und Bekanntmachung des Abstimmungs- und Wahlergebnis-

ses,

5. die Wahlprüfung,

6. Wiederholungswahlen.

§ 68

Zusammensetzung der Gremien

(1) Die Gremien sind auch dann gesetzmäßig zusammengesetzt, wenn bei einer ordnungs-

gemäßen Wahl weniger Vertreter gewählt werden, als von der jeweiligen Mitgliedergruppe

Sitze zu besetzen sind; dies gilt auch, wenn wahlberechtigte Mitglieder einer Gruppe nicht in

der erforderlichen Zahl vorhanden sind oder keine Stimmabgabe erfolgt.

(2) Ist die Zahl der wahlberechtigten Professoren nicht höher als 125 vom Hundert der aus

dieser Gruppe zu wählenden Mitglieder, entfällt eine Wahl. In diesem Fall sind sämtliche

wahlberechtigen Mitglieder dieser Gruppe Mitglieder des Gremiums.

(3) Soweit für Mitglieder kraft Amtes ein Stellvertreter bestellt ist, werden sie durch diesen

vertreten. Gewählte Mitglieder haben keinen Stellvertreter.

(4) Die Gremien können Sachverständige zu einzelnen Beratungsgegenständen zuziehen.

§ 69

Amtszeit, Ausscheiden, Nachrücken

(1) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder der Gremien beginnt in der Regel jeweils am

1. September. Findet die Wahl erst zu einem späteren Zeitpunkt statt, so führen die bisheri-

gen Mitglieder die Geschäfte bis zur Wahl der neuen Mitglieder weiter, deren Amtszeit sich

entsprechend verkürzt.

(2) Wenn ein gewähltes Mitglied eines Gremiums die Wählbarkeit verliert, sein Amt nieder-

legt oder aus einem sonstigen Grund ausscheidet, tritt an seine Stelle für den Rest der Amts-

zeit der nächste Bewerber aus dem Wahlvorschlag, durch den der Ausgeschiedene gewählt

wurde, im Falle der Mehrheitswahl der Bewerber mit der nächsthöheren Stimmenzahl. Ist die



- 93 -

Liste erschöpft oder sind keine gewählten Bewerber mehr vorhanden, so bleibt der Sitz un-

besetzt. Im Falle des Ruhens des Amts gilt Satz 1 für diese Zeit entsprechend.

(3) Ist die Wahl eines Gremiums oder einzelner Mitglieder eines Gremiums rechtskräftig für

ungültig erklärt worden, so führt das Gremium in der bisherigen Zusammensetzung die Ge-

schäfte bis zum Zusammentreten des auf Grund einer Wiederholungs- oder Neuwahl neuge-

bildeten Gremiums weiter. Die Rechtswirksamkeit der Tätigkeit dieser Mitglieder wird durch

die Ungültigkeit der Wahl nicht berührt.

§ 70

Geschäftsordnung

Gremien mit Entscheidungsbefugnissen sollen sich eine Geschäftsordnung geben, die insbe-

sondere den Gang ihrer Verhandlungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften regelt. Die

Geschäftsordnung des AStA und des Fachschaftsrats wird jeweils vom Senat, die Ge-

schäftsordnung der Fachschaft vom Fachbereichsrat erlassen. Die Geschäftsordnung des

Fachbereichsrats bedarf der Zustimmung des Senats.

§ 71

Einberufung der Sitzungen

(1) Der Vorsitzende beruft das Gremium zur Sitzung schriftlich mit angemessener Frist ein

und teilt rechtzeitig die Verhandlungsgegenstände (Tagesordnung) mit. In dringenden Fällen

kann das Gremium auch ohne Frist und formlos einberufen werden. Das Gremium muss un-

verzüglich einberufen werden, wenn es ein Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder unter

Angabe des Verhandlungsgegenstands beantragt. Der Verhandlungsgegenstand muss zum

Aufgabengebiet des Gremiums gehören.

(2) Der Vorsitzende eines Gremiums ist verpflichtet, auf Verlangen des Rektorats das Gremi-

um zu einer Sitzung einzuberufen.
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§ 72

Öffentlichkeit

(1) Die Sitzungen des Senats in Angelegenheiten nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2, 12 und 13

sind öffentlich. Der Senat kann die Öffentlichkeit ausschließen; bei Erörterung von Personal-

angelegenheiten ist die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Zu den Personalangelegenheiten im

Sinne von Satz 2 gehören nicht die Wahl des Rektors und der Prorektoren.

(2) Wird wegen einer Störung einer Sitzung des Senats eine weitere Sitzung erforderlich, so

kann der Vorsitzende zu einer nichtöffentlichen Sitzung einladen. Die Sitzung bleibt nichtöf-

fentlich, wenn der Ausschluss der Öffentlichkeit vom Senat bestätigt wird.

(3) Im übrigen tagen der Senat und die sonstigen Gremien nichtöffentlich.

(4) Die an einer Sitzung eines Gremiums Beteiligten sind zur Verschwiegenheit über alle

in nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten verpflichtet, soweit dies aus

Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist, Personal- oder Prüfungsangelegenheiten

betroffen sind oder die Pflicht zur Verschwiegenheit besonders beschlossen worden ist.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit schließt auch die Geheimhaltung der Beratungsunterla-

gen ein. Die an der Sitzung Beteiligten sind an die Feststellung des Vorsitzenden, die

Verschwiegenheit sei aus Gründen des öffentlichen Wohls geboten, gebunden; wider-

spricht ein Beteiligter dieser Feststellung, so entscheidet beim Senat das Wissen-

schaftsministerium, bei den übrigen Gremien das Rektorat. Die Verpflichtung zur Ver-

schwiegenheit besteht auch nach Beendigung der Mitgliedschaft in dem Gremium fort.

§ 73

Verhandlungsleitung, Geschäftsgang

(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Verhandlungen des Gremiums. Er hand-

habt die Ordnung und übt das Hausrecht aus.
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(2) Bei grober Ungebühr oder wiederholten Verstößen gegen die Ordnung kann ein Mitglied

eines Gremiums vom Vorsitzenden aus dem Beratungsraum verwiesen werden. Entspre-

chendes gilt für Sachverständige, die zu den Beratungen zugezogen sind, sowie für Zuhörer.

(3) Der Vorsitzende kann Bedienstete seines Verwaltungsbereichs zu seiner Unterstützung

zuziehen und ihnen den Vortrag zu einzelnen Tagesordnungspunkten übertragen.

§ 74

Antrags- und Rederecht

(1) Antragsrecht in den Gremien haben nur die Mitglieder.

(2) Anträge können nur zu einem Tagesordnungspunkt gestellt werden. Gehört ein Antrag

nicht zu einem Punkt der Tagesordnung oder nicht zum Aufgabenbereich des Gremiums, so

hat der Vorsitzende den Antrag zurückzuweisen; eine Aussprache findet nicht statt.

(3) Rederecht haben die Mitglieder sowie Personen, die als Sachverständige auf Grund ei-

nes förmlichen Beschlusses zugezogen worden sind oder auf Grund ihres Informationsrechts

an der Sitzung teilnehmen.

§ 75

Beschlussfassung

(1) Die Gremien beraten und beschließen in der Regel in einer ordnungsgemäß einberufenen

und geleiteten Sitzung. Sie können auch im Wege des schriftlichen Verfahrens beschließen;

dies gilt insbesondere bei Gegenständen einfacher Art, oder wenn wegen Störung einer Sit-

zung kein Beschluss gefasst werden konnte.

(2) Das Gremium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder anwesend

ist und die Sitzung ordnungsgemäß geleitet wird. Satz 1 gilt für Beschlüsse im schriftlichen

Verfahren entsprechend; ist ein Mitglied an der Beteiligung gehindert, so ist dies unter Anga-

be des Grundes auf dem Schriftstück zu vermerken.
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(3) Sind in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung eines Gremiums die Mitglieder zum

zweiten Male nicht in der für die Beschlussfassung erforderlichen Zahl anwesend, so kann der

Vorsitzende unverzüglich eine dritte Sitzung einberufen, in der das Gremium ohne Rücksicht

auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschließt. Dasselbe gilt, wenn Beschlussunfähigkeit

aus anderen als Befangenheitsgründen eintritt. Bei der Einberufung der Sitzungen ist auf die

Folge hinzuweisen, die sich für die Beschlussfassung ergibt.

(4) Sind für einen Beschluss qualifizierte Mehrheiten nach § 66 Abs. 6 erforderlich und kom-

men diese deshalb nicht zustande, weil die Mitglieder der entsprechenden Mitgliedergruppe

des Gremiums in der Sitzung nicht anwesend sind, so hat der Vorsitzende diesen Tatbestand

festzustellen und die Beratung über diesen Verhandlungsgegenstand ohne Beschlussfassung

für beendet zu erklären.

(5) Wird ein Gremium wegen Befangenheit von Mitgliedern beschlussunfähig, so tritt an seine

Stelle der Vorsitzende. Dieser hat vor seiner Entscheidung die nichtbefangenen Mitglieder zu

hören.

(6) Die Gremien beschließen durch Abstimmungen und Wahlen. Stimmenthaltungen und un-

gültige Stimmen werden mitgezählt bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit, nicht aber

bei der Berechnung der Mehrheit. Die §§ 20 und 21 des Landesverwaltungsverfahrensgeset-

zes gelten nicht für Wahlen, die von Gremien vorzunehmen sind, und für Vorschläge zu diesen

Wahlen.

(7) Die Gremien stimmen in der Regel offen ab. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stim-

menmehrheit gefasst; hierbei sind die Bestimmungen des § 66 Abs. 6 zu beachten. Bei

Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Beschlüsse über Personalangelegenheiten

erfolgen in geheimer Abstimmung, wenn ein Mitglied geheime Abstimmung verlangt.

(8) In der Geschäftsordnung kann unbeschadet der Bestimmungen in § 66 Abs. 6 für beson-

ders wichtige Angelegenheiten eine qualifizierte Stimmenmehrheit vorgeschrieben werden.

Beschlüsse über den Erlass und die Änderung der Grundordnung bedürfen einer Mehrheit

von zwei Dritteln der anwesenden, mindestens jedoch von drei Fünfteln der stimmberechtig-

ten Mitglieder.

(9) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen. Gewählt ist, wer mehr als die

Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche Mehr-
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heit auch im zweiten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein dritter Wahlgang statt, bei mehre-

ren Bewerbern als Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern, die im zweiten Wahlgang die

meisten Stimmen erhalten haben; in diesem dritten Wahlgang entscheidet die einfache

Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die Bestimmungen des § 66

Abs. 6 sind zu beachten.

(10) Haben die Wahlberechtigten kein freies Vorschlagsrecht, so finden für diese Wahlen

Absatz 7 Satz 2 und 3 sowie Absatz 9 Satz 1 Anwendung. Wird die erforderliche Stimmen-

mehrheit nicht bei der ersten oder zweiten Abstimmung erreicht, findet eine dritte Abstim-

mung statt. Bei Stimmengleichheit in der dritten Abstimmung entscheidet das Los.

§ 76

Niederschrift

Über den wesentlichen Gang der Verhandlungen der Gremien sind Niederschriften zu ferti-

gen. Diese müssen den Tag und den Ort der Sitzung, den Namen des Vorsitzenden, die Zahl

der anwesenden und die Namen der abwesenden Mitglieder der jeweiligen Mitgliedergruppe,

die Gegenstände der Verhandlung, die Anträge, die Abstimmungs- und Wahlergebnisse und

den Wortlaut der Beschlüsse enthalten. Der Vorsitzende und jedes Mitglied können verlan-

gen, dass ihre Erklärung in der Niederschrift festgehalten wird. Die Niederschrift ist vom Vor-

sitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 77

Eilentscheidungsrecht

In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis zu einer Sitzung des Gremiums

aufgeschoben werden kann, entscheidet der Vorsitzende des Gremiums an dessen Stelle;

dies gilt nicht in Angelegenheiten des Senats nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2, 12 und 13. Die

Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Mitgliedern des Gremi-

ums unverzüglich mitzuteilen.
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2. ABSCHNITT

Verwaltung

§ 78

Verwaltung der Wirtschafts-

und Personalangelegenheiten

Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie für die Personalangelegenheiten und die

sonstigen Weisungsangelegenheiten gelten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,

die staatlichen Vorschriften.

§ 79

Vermögensverwaltung

(1) Das Vermögen der Fachhochschule und seine Erträge sowie das Vermögen der rechtlich

unselbständigen Stiftungen (Körperschaftsvermögen) werden außerhalb des Staatshaus-

haltsplans gemäß Teil VI LHO verwaltet; sie dürfen nur für Zwecke der Fachhochschule oder

für den Stiftungszweck verwendet werden.

(2) Zuwendungen Dritter zur Förderung von Forschung oder Lehre, die nicht in Geldzuwen-

dungen bestehen, sowie sonstige Zuwendungen Dritter, die anderen Zwecken als denen der

Förderung von Forschung oder Lehre dienen, fließen in das Vermögen der Fachhochschule,

es sei denn, dass der Zuwendungsgeber etwas anderes bestimmt hat; sie dürfen nur ent-

sprechend ihrer Zweckbestimmung verwendet werden. Fehlt es an einer Zweckbestimmung,

so gilt die Zuwendung als für die Förderung von Forschung oder Lehre bestimmt (§ 8); der

Hochschulrat kann auf Antrag des Rektorats hiervon Abweichendes zulassen.

(3) Der Zustimmung des Hochschulrats bedürfen

1. die Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten der

Fachhochschule sowie die Verpflichtung hierzu,

2. der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Unternehmen sowie die Beteiligung an

Unternehmen,
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3. die Aufnahme von Darlehen sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und

sonstigen Gewährleistungen,

4. die Veräußerung oder wesentliche Veränderung von Gegenständen, die einen besonde-

ren wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, sowie die Ver-

pflichtung hierzu,

5. die Annahme von Zuwendungen, die mit einer den Wert der Zuwendung übersteigenden

Last verknüpft ist oder Ausgaben zur Folge hat, für die der Ertrag dieser Zuwendung nicht

ausreicht.

(4) Das Rektorat bestimmt durch Beschluss, welche Stelle die Rechnung über das Körper-

schaftsvermögen nach § 109 Abs. 2 LHO zu prüfen hat.

§ 80

(aufgehoben)

§ 80 a

Immatrikulations- und Rückmeldegebühr

(1) Für die Immatrikulation und die Bearbeitung jeder Rückmeldung ist eine Gebühr von 100

DM zu entrichten. Dies gilt nicht für ausländische Studierende, die im Rahmen von zwischen-

staatlichen oder übernationalen Abkommen oder von Hochschulvereinbarungen, die Gebüh-

renfreiheit garantieren, immatrikuliert sind.

(2) Bei gleichzeitiger Immatrikulation an mehreren Hochschulen ist die Gebühr nach Absatz 1

nur an einer Hochschule zu entrichten.

(3) Der Gebühreneinzug erfolgt durch die Fachhochschulen. Die Gebühr wird mit dem Immat-

rikulationsantrag oder mit der Rückmeldung fällig, ohne dass es eines Gebührenbescheides

bedarf.

(4) Die Immatrikulation muss versagt werden, wenn der Studienbewerber den Nachweis über

die Bezahlung der Immatrikulationsgebühr nicht erbracht hat.
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(5) Ein Studierender ist von Amts wegen mit sofortiger Wirkung zu exmatrikulieren, wenn die

Rückmeldegebühr trotz Mahnung und Androhung der Maßnahme nach Ablauf der für die Zah-

lung gesetzten Frist nicht bezahlt wird.

§ 81

Dienstvorgesetzter

Dienstvorgesetzter der Professoren, der Lehrkräfte für besondere Aufgaben, der Rekto-

ren und der Verwaltungsdirektoren ist der Wissenschaftsminister. Er kann bestimmte

Befugnisse als Dienstvorgesetzter allgemein oder im Einzelfall auf die Rektoren übertra-

gen. Dienstvorgesetzter der sonstigen Beamten ist der Rektor. Ist der Rektor kein Be-

amter, so ist der Verwaltungsdirektor Dienstvorgesetzter aller Beamten, ausgenommen

der Professoren.

§ 82

Mitwirkung bei der Einstellung von Personal

(1) Lehrkräfte für besondere Aufgaben werden vom Senat vorgeschlagen.

(2) Lehrbeauftragte werden auf Vorschlag des Fachbereichs bestellt.
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SIEBTER TEIL

Staatliche Mitwirkung, Aufsicht

§ 83

Staatliche Mitwirkungsrechte

(1) Soweit in diesem Gesetz der Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von Satzungen

oder sonstige Entscheidungen der Fachhochschule der Zustimmung des Wissenschaftsmi-

nisteriums bedürfen, ist diese aus den in Absatz 2 genannten Rechtsgründen zu versagen und

kann aus den in Absatz 3 genannten Sachgründen versagt werden. Die Zustimmung kann

teilweise und mit Nebenbestimmungen erteilt werden.

(2) Die Zustimmung ist zu versagen, bei Verstößen

1. gegen Rechtsvorschriften,

2. gegen Verpflichtungen des Landes gegenüber dem Bund oder gegenüber anderen Län-

dern.

(3) Die Zustimmung kann versagt werden bei Nichtübereinstimmung mit den Zielen und Pla-

nungen des Landes in struktureller, kapazitätsbezogener und finanzieller Hinsicht.

(4) Aus den in den Absätzen 2 und 3 genannten Gründen kann das Wissenschaftsministerium

den Erlass oder die Änderung von Satzungen oder sonstigen Entscheidungen der Fachhoch-

schule verlangen. Die zuständigen Organe der Fachhochschule müssen darüber beraten und

beschließen. Das Verlangen wird gegenüber dem Rektorat erklärt. Mit dem Verlangen kann

eine angemessene Frist gesetzt werden, in der die notwendigen Beschlüsse zu fassen sind.

Kommen die zuständigen Organe der Fachhochschule dem Verlangen nicht oder nicht recht-

zeitig nach, kann das Wissenschaftsministerium die notwendigen Anordnungen anstelle der

Fachhochschule treffen.

§ 84

Aufsicht

(1) Die Fachhochschulen nehmen ihre Angelegenheiten unter der Rechtsaufsicht des Wis-

senschaftsministeriums wahr.
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(2) Der Fachaufsicht durch das Wissenschaftsministerium unterliegen

1. die Personalangelegenheiten, soweit keine anderen gesetzlichen Regelungen bestehen,

2. der Vollzug des Staatshaushaltsplans und des Wirtschaftsplans sowie die Verwendung

der mit Mitteln des Staatshaushaltsplans oder des Wirtschaftsplans erworbenen Vermö-

gensgegenstände,

3. das Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Gebührenwesen,

4. andere nach § 3 Abs. 7, 8 und 10 übertragene Aufgaben,

5. die Zulassung, Immatrikulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation der Stu-

dierenden,

6. die Ermittlung der Ausbildungskapazität und die Festsetzung von Zulassungszahlen.

Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht sind an das Rektorat zu richten; sie binden die Or-

gane, Gremien und Amtsträger.

§ 85

Informationsrecht

(1) Das Wissenschaftsministerium kann sich über alle Angelegenheiten der Fachhochschulen

unterrichten. Es kann insbesondere die Fachhochschule und deren Einrichtungen besichti-

gen, die Geschäfts- und Kassenführung prüfen sowie sich Berichte und Akten vorlegen las-

sen. Das Wissenschaftsministerium kann Sachverständige zuziehen.

(2) Das Wissenschaftsministerium kann außer den gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken

im Benehmen mit dem Finanzministerium weitere statistische Erhebungen anordnen; dabei

müssen die Erhebungstatbestände hochschulbezogen sein. Einzelangaben über persönliche

und sachliche Verhältnisse natürlicher Personen werden nicht erhoben.

§ 85 a

Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Studienbewerber, Studierenden und Prüfungskandidaten sowie die staatlichen und

kirchlichen Prüfungsämter sind verpflichtet, für Verwaltungszwecke der Fachhochschule per-

sonenbezogene Daten zum Hochschulzugang, zum Studium, zum Studienverlauf und zu den

Prüfungen anzugeben. Das Wissenschaftsministerium bestimmt durch Rechtsverordnung die
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anzugebenden Daten und die Zwecke, für die sie verarbeitet werden dürfen.

(2) Soweit den Fachhochschulen soziale Betreuungsaufgaben nach § 40 e Abs. 2 zugewie-

sen worden sind, richtet sich die Verarbeitung personenbezogener Daten nach den Vor-

schriften des Landesdatenschutzgesetzes.

(3) Die Übermittlung der nach Absatz 1 erhobenen Daten und ihre Nutzung für andere Zwecke

sind nur zulässig, wenn und soweit

1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt,

2. der Betroffene eingewilligt hat,

3. die Einwilligung des Betroffenen nicht eingeholt werden kann, jedoch offensichtlich ist,

dass dies im Interesse des Betroffenen liegt und er in Kenntnis des anderen Zwecks ein-

willigen würde,

4. die Daten von der Fachhochschule für den anderen Zweck oder von der empfangenden

Hochschule oder Berufsakademie auf Grund einer durch Rechtsvorschrift festgelegten

Auskunftspflicht beim Betroffenen erhoben werden dürfen,

5. dies zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder zum

Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbu-

ches oder zur Vollstreckung von Bußgeldentscheidungen erforderlich ist und sich die er-

suchende Stelle die Daten zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder zur Vollstre-

ckung von Bußgeldbescheiden nicht auf andere Weise beschaffen kann oder

6. dies zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Per-

son, oder zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Abwehr einer

sonst unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist.

Eine Speicherung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahrneh-

mung von Aufsichts- oder Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprüfung, der Durchführung von

Organisationsuntersuchungen, der Prüfung und Wartung von automatisierten Verfahren der

Datenverarbeitung sowie statistischen Zwecken der speichernden Stelle dient. Dies gilt auch

für die Speicherung und Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken, soweit nicht über-

wiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

(4) Die Fachhochschulen dürfen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Lehre die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer von Lehrveranstaltungen über Ablauf sowie Art und Weise der Dar-

bietungen des Lehrstoffs befragen und die Antworten auswerten. Eine Auskunftspflicht der
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Studierenden besteht nicht. Die Befragung und Auswertung darf nur so erfolgen, dass die

Antworten und Auswertungen nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an

Zeit, Kosten und Arbeitskraft bestimmten oder bestimmbaren Teilnehmerinnen und Teilneh-

mern zugeordnet werden können. Die Ergebnisse der Befragung sollen in anonymisierter

Form den Lehrenden und Studierenden bekanntgegeben und den zuständigen Gremien der

Fachhochschule zur Erörterung übermittelt werden. Die Ergebnisse der Auswertung dürfen

nur für Zwecke der Bewertung der Lehre verwendet werden.

(5) Die Fachhochschulen dürfen in Veröffentlichungen bei Angaben über die dienstliche Er-

reichbarkeit von Professoren, Lehrkräften für besondere Aufgaben und Lehrbeauftragten so-

wie sonstigen Mitarbeitern, die herausgehobene Funktionen in der Fachhochschule wahr-

nehmen, ohne deren Einwilligung nur Name, Amts-, Dienst- und Funktionsbezeichnung, Tele-

fon- und Telefaxnummern sowie E-Mail- und Internet-Adressen aufnehmen. Der Betroffene

kann der Veröffentlichung widersprechen, wenn sein schutzwürdiges Interesse wegen seiner

besonderen persönlichen Situation das Interesse der Fachhochschule an der Veröffentlichung

überwiegt. Andere als die in Satz 1 aufgeführten Angaben dürfen nur veröffentlicht werden,

soweit der Betroffene eingewilligt hat.

§ 86

Aufsichtsmittel

(1) Das Wissenschaftsministerium kann rechtswidrige Beschlüsse und Maßnahmen bean-

standen. Es kann verlangen, dass rechtswidrige Maßnahmen rückgängig gemacht werden.

(2) Kommen die zuständigen Stellen der Fachhochschule einer Anordnung des Wissen-

schaftsministeriums im Rahmen der Rechts- oder Fachaufsicht nicht innerhalb der bestimm-

ten Frist nach, oder erfüllen sie sonst binnen einer vom Wissenschafts-ministerium gesetzten

Frist die ihnen nach Gesetz oder Satzung obliegenden Pflichten nicht, so kann das Wissen-

schaftsministerium die notwendigen Anordnungen oder Maßnahmen an ihrer Stelle treffen.

(3) Soweit die Befugnisse nach den Absätzen 1 und 2 nicht ausreichen, um die Funktionsfä-

higkeit der Fachhochschule, der Fachbereiche und der Hochschuleinrichtungen zu gewähr-

leisten, kann das Wissenschaftsministerium Beauftragte bestellen oder durch das Rektorat

bestellen lassen, die die Aufgaben von Organen oder Gremien der Fachhochschule oder der
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Fachbereiche sowie der Leitung der Hochschuleinrichtungen in erforderlichem Umfang wahr-

nehmen.

§ 87

Regress

Ansprüche der Fachhochschule gegen Organe, Mitglieder von Organen oder den Verwal-

tungsdirektor werden im Namen der Fachhochschule vom Wissenschafts-ministerium geltend

gemacht.

ACHTER TEIL

Staatliche Fachhochschulen mit Ausbildungsgängen für den öffentlichen Dienst

§ 88

(1) Fachhochschulen, deren Ausbildungsgänge ausschließlich auf den öffentlichen Dienst

ausgerichtet sind, können als besondere staatliche Fachhochschulen errichtet werden. Die

Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung diese staatlichen Fachhochschu-

len zu errichten und aufzuheben.

(2) Für die Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Rechtspflege sowie

Polizei kann durch Rechtsverordnung abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes be-

stimmt werden, dass

1. sie keine Rechtsfähigkeit besitzen,

2. sie andere Organe und ein anderes Verfahren haben,

3. das Verfahren über die Berufung von Professoren anders geregelt wird,

4. nur Beamte zum Studium zugelassen werden,

5. die Zulassung zum Studium mit der Beendigung des Beamtenverhältnisses endet,

6. das Studium auf Grund einer Ausbildungs- und Prüfungsordnung nach

§ 18 Abs. 2 LBG oder entsprechender bundesrechtlicher Vorschriften durchzuführen ist

und abgeschlossen wird,

7. das Wissenschaftsministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium, das für die betref-

fende Laufbahn zuständig ist, die Aufsicht führt und Professoren für die Dauer von jeweils
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bis zu einem Studienjahr von ihren Lehrverpflichtungen, der Pflicht zur Teilnahme an Prü-

fungen und der Selbstverwaltung freistellen und zu einer praktischen Tätigkeit in der Ver-

waltung abordnen kann,

8. von der Ernennung von Professoren abgesehen werden kann, die Bestimmungen des §

42 Abs. 2 und 5 keine Anwendung finden und die sonstigen hauptberuflichen Lehrkräfte

und die Lehrbeauftragten vom jeweils zuständigen Ministerium bestellt werden; dabei

kann von § 50 Abs. 1 Satz 5 und 6 und § 51 abgewichen werden.

(3) Für die Fachhochschulen für Rechtspflege und Polizei kann durch Rechtsverordnung über

Absatz 2 Nr. 1 bis 8 hinausgehend abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes be-

stimmt werden, dass das für die betreffende Laufbahn zuständige Ministerium im Benehmen

mit dem Wissenschaftsministerium die Aufsicht führt und die Zuständigkeiten wahrnimmt, die

in diesem Gesetz für das Wissenschaftsministerium vorgesehen sind, ausgenommen die

Zuständigkeiten nach § 38 Abs. 5 sowie nach §§ 40 und 53 Abs. 5.

(4) Der Abschluss der Ausbildung an der Notarakademie (Laufbahnprüfung für das Amt des

Bezirksnotars) wird den berufsbefähigenden Abschlüssen an den besonderen staatlichen

Fachhochschulen für Rechtspflege und öffentliche Verwaltung gleichgestellt.

(5) Der Bund kann zur Ausbildung von Beamten seines gehobenen nichttechnischen Diens-

tes, die unmittelbar oder mittelbar im Bundesdienst stehen, Fachhochschulen und Außenstel-

len von Fachhochschulen in Baden-Württemberg errichten und betreiben, wenn sie den nach

den Absätzen 1 bis 3 errichteten Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung gleichwertig

sind. Die Gleichwertigkeit wird vom Wissenschaftsministerium festgestellt. Die §§ 90 und 91

Abs. 1 und 5 gelten entsprechend.
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NEUNTER TEIL

Nichtstaatliche Fachhochschulen

§ 89

Staatliche Anerkennung

(1) Einrichtungen des Bildungswesens, die Aufgaben nach § 3 Abs. 1 wahrnehmen, können

auf Antrag des Trägers durch Beschluss der Landesregierung als Fachhochschule staatlich

anerkannt werden. Soll eine staatlich anerkannte Fachhochschule um einen weiteren Stu-

diengang erweitert werden, so ist hierfür eine Erweiterung der staatlichen Anerkennung erfor-

derlich. Errichtung und Betrieb nichtstaatlicher Bildungseinrichtungen als Fachhochschulen

ohne staatliche Anerkennung sind untersagt. Dies gilt auch für ausländische Bildungseinrich-

tungen, die nach dem Recht des Herkunftsstaates nicht als Fachhochschule einschließlich

ihrer Studiengänge anerkannt sind, mit Ausnahme der ausländischen Hochschulen, die inner-

halb des Geltungsbereiches des Gemeinschaftsrechts der Europäischen Union liegen.

(2) Mit der staatlichen Anerkennung erhält die Fachhochschule das Recht, Zeugnisse zu er-

teilen, welche die gleichen Berechtigungen verleihen wie die der staatlichen Fachhochschu-

len.

(3) Die beabsichtigte Aufhebung einer staatlich anerkannten Fachhochschule oder einzelner

Studiengänge ist dem Wissenschaftsministerium mindestens ein Jahr vorher anzuzeigen,

damit der ordnungsgemäße Abschluss des Studiums für die Studierenden dieser Fachhoch-

schule sichergestellt werden kann.

(4) Die staatliche Anerkennung als Fachhochschule kann erteilt werden, wenn

1. sichergestellt ist, dass die Einrichtung ihre Aufgaben im Rahmen der durch das Grundge-

setz und die Landesverfassung gewährleisteten staatlichen Ordnung erfüllt,

2. das Studium an dem in § 25 genannten Ziel ausgerichtet und ein ausreichendes Lehran-

gebot sichergestellt ist,

3. die Einrichtung staatlichen Fachhochschulen gleichwertig ist,

4. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinanderfolgenden Studiengän-

gen an der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungs-

wesens vorhanden ist; dies gilt nicht, wenn innerhalb einer Fachrichtung die Einrichtung
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einer Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaftliche Entwicklung oder das ent-

sprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht nahegelegt wird,

5. die Studienbewerber die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entsprechende staat-

liche Fachhochschule erfüllen,

6. das hauptberufliche Lehrpersonal die Einstellungsvoraussetzungen erfüllt, die für entspre-

chende Tätigkeiten an staatlichen Fachhochschulen gefordert werden, und ein Lehrkörper

in vergleichbarem Umfang zu entsprechenden staatlichen Fachhochschulen vorhanden ist,

7. die wirtschaftliche und rechtliche Stellung des Lehrpersonals gesichert ist und der Umfang

der Lehrverpflichtungen, die Vergütung und der Anspruch auf Urlaub von den Regelungen

für das Lehrpersonal an staatlichen Fachhochschulen nicht wesentlich abweichen,

8. die Angehörigen der Fachhochschule an der Gestaltung des Studiums in sinngemäßer

Anwendung der Grundsätze dieses Gesetzes mitwirken, und

9. die finanziellen Verhältnisse des Trägers der Einrichtung erwarten lassen, dass die not-

wendigen Mittel zum Betrieb der Fachhochschule bereitgestellt werden.

(5) Für kirchliche Einrichtungen können Ausnahmen von Absatz 4 Satz 1 Nr. 4 und 7 zugelas-

sen werden, wenn gewährleistet ist, dass das Studium einem Studium an einer staatlichen

Fachhochschule gleichwertig ist.

(6) Staatlich anerkannte Fachhochschulen führen eine Bezeichnung, die eine auf den Träger

und den Sitz sowie die staatliche Anerkennung hinweisenden Zusatz enthalten muss.

(7) Die Studien- und Prüfungsordnungen einer staatlich anerkannten Fachhochschule be-

dürfen der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. Die Bestimmungen des vierten

Teils dieses Gesetzes gelten entsprechend. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

wird vom Wissenschaftsministerium im Benehmen mit der staatlich anerkannten Fach-

hochschule bestimmt. Auf Grund der bestandenen Abschlussprüfung kann die staatlich

anerkannte Fachhochschule einen Diplomgrad verleihen. Das Nähere regeln die Prü-

fungsordnungen.

(8) In die Studienreformkommissionen können Angehörige staatlich anerkannter Fachhoch-

schulen als Mitglieder von Fachhochschulen im Sinne dieses Gesetzes, bei kirchlichen Ein-

richtungen auf Vorschlag des Trägers, berufen werden. Eine staatlich anerkannte Fachhoch-

schule ist auf Antrag in die zentrale Vergabe von Studienplätzen einzubeziehen.

(9) § 50 Abs. 2 gilt entsprechend.
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§ 90

Erlöschen der staatlichen Anerkennung

Die staatliche Anerkennung einer nichtstaatlichen Fachhochschule erlischt, wenn die Einrich-

tung nicht binnen eines Jahres seit Zustellung des Anerkennungsbescheids den Studienbe-

trieb aufnimmt oder wenn und soweit der Studienbetrieb ein Jahr geruht hat. Die Frist kann

vom Wissenschaftsministerium verlängert werden.

§ 91

Aufsicht

(1) Das Wissenschaftsministerium überwacht, dass die Voraussetzungen des

§ 89 Abs. 4 gewährleistet bleiben.

(2) Die Lehrkräfte an staatlich anerkannten Fachhochschulen dürfen eine Lehrtätigkeit erst

aufnehmen, wenn das Wissenschaftsministerium bestätigt hat, dass die Voraussetzungen

nach § 89 Abs. 4 Nr. 6 und 7 erfüllt sind.

(3) Das Wissenschaftsministerium verleiht auf Antrag des Trägers der staatlich anerkannten

Fachhochschule dem hauptberuflich tätigen Lehrpersonal für die Dauer der Verwendung das

Recht, Bezeichnungen zu führen, die den Amtsbezeichnungen der Lehrkräfte an staatlichen

Fachhochschulen entsprechen. Das Wissenschaftsministerium kann Lehrkräften nach ihrem

Ausscheiden aus dem Lehrkörper auf Vorschlag des Trägers und der Fachhochschule die

Erlaubnis verleihen, die Bezeichnung “Professor” weiterzuführen, wenn die Lehrkraft über ei-

nen längeren Zeitraum erfolgreich an der Fachhochschule tätig war; im Übrigen gilt § 48 Abs.

6 entsprechend.

(4) Das Wissenschaftsministerium kann staatlich anerkannten Fachhochschulen die Beschäf-

tigung von Angehörigen des Lehrpersonals untersagen, wenn bei diesen Tatsachen vorlie-

gen, die bei Professoren an staatlichen Fachhochschulen die Entlassung oder die Entfernung

aus dem Dienst rechtfertigen können.
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(5) Der Träger und die Leiter der staatlich anerkannten Fachhochschulen sind verpflichtet,

dem Wissenschaftsministerium Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zugänglich zu ma-

chen, die zur Durchführung der Aufsicht erforderlich sind. Besichtigungen und Besuche der

Lehrveranstaltungen durch Beauftragte des Wissenschaftsministeriums erfolgen im Beneh-

men mit der staatlich anerkannten Fachhochschule. § 85 sowie § 85 a finden entsprechende

Anwendung.

(6) Auf Verlangen des Wissenschaftsministeriums sind die bei der Erfüllung der Aufgaben

nach § 3 erbrachten Leistungen entsprechend § 4 a zu bewerten. Die Kosten sind vom Träger

zu tragen.

§ 92

Staatliche Finanzhilfe

Das Land gewährt den staatlich anerkannten Fachhochschulen staatliche Finanzhilfe nach

Maßgabe des Staatshaushaltsplans.



- 111 -

ZEHNTER TEIL

Ordnungswidrigkeiten

§ 93

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 2 für Bildungseinrichtungen nicht zugelassene Bezeichnungen führt,

2. entgegen § 89 eine inländische nichtstaatliche Fachhochschule ohne die nach diesem

Gesetz erforderliche Anerkennung errichtet oder betreibt,

3. entgegen § 89 eine ausländische Fachhochschule errichtet oder betreibt, die nach dem

Recht des Herkunftsstaates nicht als Fachhochschule einschließlich ihrer Studiengänge

anerkannt ist,

4. entgegen § 40 b in Verbindung mit § 55 a UG deutsch- oder fremdsprachige Grade oder

ihnen zum Verwechseln ähnliche Grade verleiht oder sich erbietet, gegen Vergütung den

Erwerb eines Grades zu vermitteln.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100 000 DM geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrig-

keiten ist das Wissenschaftsministerium.
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ELFTER TEIL

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 94

(aufgehoben)

§ 95

(aufgehoben)

§ 96

Beamtenrechtliche Überleitung

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die folgenden Beamten in die Rechtsstel-

lung von Professoren als Beamte auf Lebenszeit übergeleitet:

1. die beamteten Professoren bei den Fachhochschulen,

2. die Professoren an Ingenieurschulen, Höheren Fachschulen und Werkkunstschulen als

Fachberater, soweit sie an Fachhochschulen hauptberuflich tätig sind,

3. die Professoren an Ingenieurschulen, Höheren Fachschulen und Werkkunstschulen als

Abteilungsleiter, soweit sie an Fachhochschulen hauptberuflich tätig sind,

4. die Professoren als ständige Vertreter der Leiter von Ingenieurschulen, Höheren Fach-

schulen und Werkkunstschulen, soweit sie an Fachhochschulen hauptberuflich tätig sind,

5. die Professoren als Direktoren von Ingenieurschulen, Höheren Fachschulen und Werk-

kunstschulen, soweit sie an Fachhochschulen hauptberuflich tätig sind.

(2) Beamte, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes an einer Fachhochschule hauptamtlich

ausschließlich oder überwiegend Aufgaben im Sinne des § 45 Abs. 1 wahrnehmen und die

Voraussetzungen für die Einstellung als Professor erfüllen, werden innerhalb von zwei Jahren

nach Maßgabe ihrer Qualifikation, des Bedarfs in den jeweiligen Fächern und nach Maßgabe

des Staatshaushaltsplanes mit ihrem Einverständnis als beamtete Professoren übernommen;

ein Rechtsanspruch auf Übernahme besteht nicht. Werden sie nicht als beamtete Professo-

ren oder in ein anderes Amt übernommen, so verbleiben sie in ihrem bisherigen Dienstver-

hältnis und gehören zur Gruppe der sonstigen Mitarbeiter.
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(3) Beamte, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes an einer Fachhochschule hauptamtlich

Aufgaben im Sinne von § 45 Abs. 1 wahrnehmen und nicht die Voraussetzungen für die Ein-

stellung als Professor erfüllen, sowie die sonstigen Beamten, die an einer Fachhochschule

tätig sind, verbleiben, wenn sie nicht in ein anderes Amt übernommen werden, in ihrem bishe-

rigen Dienstverhältnis. Sie gehören zur Gruppe der sonstigen Mitarbeiter.

(4) Beamte, die nach Absatz 1 Satz 1 in die Rechtsstellung von Professoren übergeleitet

sind, erhalten bis zum Inkrafttreten der Bundesbesoldungsordnung C die ihnen aus ihrem bis-

herigen Amt zustehende Besoldung weiter. Im übrigen stehen die Professoren der Besol-

dungsgruppe AH 3 den Professoren der künftigen Besoldungsgruppe C 3, die Professoren

der Besoldungsgruppe AH 2 den Professoren der künftigen Besoldungsgruppe C 2 gleich.

(5) Die Durchführung des Absatzes 2 wird bis zum Inkrafttreten der Bundesbesoldungsord-

nung C ausgesetzt.

(6) Beamte, denen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber vor Inkrafttreten der Bundesbe-

soldungsordnung C, das Amt des Professors nach diesem Gesetz verliehen wird, erhalten bis

zum Inkrafttreten der Bundesbesoldungsordnung C in entsprechender Anwendung der Vor-

schrift des § 49 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung die Besoldung aus einer Besoldungs-

gruppe der Landesbesoldungsordnung A, Abschnitt II. Aufsteigende Gehälter mit Mindest-

grundgehaltssätzen (Anlage I zum Landesbesoldungsgesetz) in der Fassung des Gesetzes

vom 6. Mai 1975 (GBl. S. 333); die zustehende Besoldungsgruppe wird durch die Einwei-

sungsverfügung bestimmt. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 97

(aufgehoben)

§ 98

Fachhochschulreife

Die Fachhochschulreife nach § 14 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes über die Fachhoch-

schulen im Lande Baden-Württemberg vom 21. Dezember 1971 (GBl. 1972,

S. 7) wird letztmals mit Abschluss des Schuljahres 1982/83 erworben. Soweit Bewerber ein

Gymnasium in einem anderen Bundesland besucht haben, erwerben sie bis zu diesem Zeit-
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punkt die gleichen Rechte, wenn die nach Satz 1 erworbene Fachhoch-schulreife in diesem

Bundesland anerkannt ist.

§ 99

Nachdiplomierung

(1) Hochschulgrade, die auf Grund einer Abschlussprüfung an einer Fachhochschule in Ba-

den-Württemberg verliehen wurden, können auf Antrag in Hochschulgrade nach § 40 umge-

wandelt werden.

(2) Personen, die nach einem erfolgreich abgeschlossenen Studium an einer Vorgängerein-

richtung der Fachhochschulen in Baden-Württemberg graduiert wurden oder die Vorausset-

zungen für die Graduierung in Baden-Württemberg erfüllen, wird auf Antrag ein dem § 40 ent-

sprechendes Diplom als staatliche Bezeichnung verliehen.

(3) Der Nachweis über die erfolgreiche Ablegung der Staatsprüfung für den gehobenen

Dienst nach Studium an den Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung Kehl und Stuttgart

vor Inkrafttreten des Fachhochschulgesetzes vom 22. November 1977 (GBl. S. 522) berech-

tigt auf Antrag zur Zuerkennung eines Hochschulgrades nach § 40. Dasselbe gilt für die Ab-

solventen, die ihr Studium an den übrigen besonderen Fachhochschulen nach § 1 Abs. 2 Nr.

2 in Verbindung mit § 88 Abs. 2 und 3 abgeschlossen, aber an deren Vorgängereinrichtun-

gen begonnen haben.

(4) Personen, die die Prüfung für eine Laufbahn des gehobenen Dienstes bestanden haben,

bevor dieser Ausbildungsgang an eine besondere Fachhochschule nach § 88 Abs. 2 und 3

übergeleitet wurde, oder die eine als gleichwertig anerkannte Ausbildung und Prüfung nach-

weisen können, wird auf Antrag ein dem § 40 entsprechendes Diplom als staatliche Bezeich-

nung verliehen.

(5) Mit der nachträglichen Verleihung eines Hochschulgrades oder der entsprechenden staat-

lichen Bezeichnung erlischt das Recht auf Führung des bisherigen Grades oder der bisheri-

gen staatlichen Bezeichnung; die entsprechende Urkunde ist einzuziehen.
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(6) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Zuständigkeit für die Verleihung, die Form der

Bezeichnungen und das Verfahren durch Rechtsverordnungen zu regeln; dabei kann den

Fachhochschulen die Zuständigkeit zur Verleihung der staatlichen Bezeichnung nach den Ab-

sätzen 2 bis 4 übertragen werden.

§ 100

(aufgehoben)

§ 101

Bisherige nichtstaatliche Fachhochschulen,

Ingenieurschulen und Höhere Fachschulen

(1) Die nach § 24 des Gesetzes über die Fachhochschulen im Lande Baden-Württemberg

vom 21. Dezember 1971 (GBl. 1972, S. 7) ausgesprochene Genehmigung gilt als Anerken-

nung im Sinne von § 89 Abs. 1 fort. Soweit die Voraussetzungen des § 89 Abs. 4 nicht erfüllt

sind, hat das Wissenschaftsministerium der staatlich anerkannten Fachhochschule auf-

zugeben, innerhalb einer angemessenen Frist für die Erfüllung dieser Anforderungen zu sor-

gen. Kommt die staatlich anerkannte Fachhochschule dieser Auflage nicht fristgemäß nach,

so hat das Wissenschaftsministerium anzuordnen, dass neue Studierende nicht mehr aufge-

nommen werden dürfen; die bereits aufgenommenen Studierenden können ihr Studium ab-

schließen. Gegebenenfalls ist die Anerkennung zu widerrufen.

(2) Staatlich anerkannte Ingenieurschulen und Höhere Fachschulen dürfen nach Inkrafttreten

dieses Gesetzes keine neuen Studierenden mehr aufnehmen; die bereits eingeschriebenen

Studierenden können ihr Studium jedoch nach den bisher geltenden Vorschriften abschlie-

ßen.

§ 101 a

Besitzstandswahrung

(1) Das Land gewährt auf Antrag den Trägern von staatlich anerkannten Fachhochschulen,

die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der Hochschulgesetze vom 5. Oktober
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1987 (GBl. S. 397) staatlich anerkannt wurden, Finanzhilfe zu den Personal- und Sachauf-

wendungen der Fachhochschulen für die im genannten Zeitpunkt eingerichteten Studiengän-

ge. Voraussetzung hierfür ist, dass die Fachhochschule auf gemeinnütziger Grundlage ar-

beitet und geeignet ist, unter Zugrundelegung der staatlichen Ausbauziele für den Hochschul-

bereich das staatliche Hochschulwesen auf Dauer zu entlasten. Entfällt die Voraussetzung der

Entlastung des staatlichen Hochschulwesens, so stellt das Wissenschaftsministerium dies

nach Abwägung der Belange des Trägers durch Bescheid fest.

(2) Die Finanzhilfe richtet sich nach einer Pauschale pro Studierenden, die für jede Fach-

hochschule gesondert festgelegt wird. Grundlage für die Ermittlung der Pauschale bildet der

Abrechnungsbescheid für das Jahr 1996. Die als Finanzhilfe anerkannten Aufwendungen oh-

ne die Aufwendungen für Raummieten bilden den Grundbetrag; dieser wird erhöht um 40 vom

Hundert der berücksichtigten Sachaufwendungen ohne Aufwendungen für Mensa und die

Bauunterhaltungskosten sowie um 60 vom Hundert der Kosten für nicht besetzte Stellen, so-

weit sie bei der Abrechnung nicht anderweitig berücksichtigt wurden. Der erhöhte Grundbe-

trag wird durch die Zahl der Studierenden des Jahres 1996 in den Studiengängen, die ge-

mäß § 92 des Fachhochschulgesetzes in der Fassung vom 4. Juni 1982 bezuschusst wurden,

geteilt und um die Vomhundertsätze gemäß Absatz 3 Satz 2 für die Jahre 1997 und 1998

erhöht. Die Pauschale wird durch das Wissenschaftsministerium festgestellt.

(3) Die Finanzhilfe wird dadurch ermittelt, dass die Pauschale mit der Zahl der Studierenden

des Abrechnungsjahres vervielfacht wird. Die erstmals für das Jahr 1998 festgelegte Pau-

schale wird in den folgenden Jahren jeweils ab dem Zeitpunkt und um den Vomhundertsatz

angepasst, um den sich die tarifliche Vergütung (§ 26 Abs. 1  Bundesangestelltentarifvertrag

– BAT) der Angestellten der Vergütungsgruppe II a BAT des Landes verändert. Geht die Zahl

der Studierenden im unmittelbar folgenden Jahr zurück, wird für zwei Jahre die Studierenden-

zahl des Vorjahres zu Grunde gelegt.

(4) Die Finanzhilfe wird jährlich als nachträglicher Aufwendungsersatz für das vorhergehende

Kalenderjahr (Abrechnungsjahr) gewährt. Das Wissenschaftsministerium kann für das laufen-

de Jahr Abschlagszahlungen leisten.

(5) Die Zahl der Studierenden bestimmt sich aus dem Mittel der am 15. April und am

1. November des Abrechnungsjahres eingeschriebenen Studierenden. Das Wissenschafts-
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ministerium kann nach Anhörung des Trägers für jeden Studiengang eine Höchstzahl der zu

bezuschussenden Studienplätze festsetzen. Die Höchstzahl darf die Studierendenzahl gemäß

Satz 1 des Jahres 1996 nicht unterschreiten.

(6) Für Baumaßnahmen im Sinne des Hochschulbauförderungsgesetzes zum Betrieb staat-

lich anerkannter Fachhochschulen wird nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans eine Fi-

nanzhilfe zu den Bauaufwendungen in Höhe von mindestens 30 vom Hundert für den notwen-

digen Raumbedarf gewährt. Der Art nach richten sich die anrechnungsfähigen Bauaufwen-

dungen nach den für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Schulhausbaus all-

gemein geltenden Vorschriften. Die Höhe dieser Bauaufwendungen sowie der Raumbedarf

werden nach den für vergleichbare staatliche Fachhochschulen geltenden Grundsätzen be-

rechnet. Entsprechendes gilt für Raummieten.

§ 102

Studienkolleg

(1) Das Studienkolleg hat die Aufgabe, ausländischen Studienbewerbern mit Hochschulreife

diejenigen fehlenden Voraussetzungen zu vermitteln, die für ein erfolgreiches Studium an ei-

ner Fachhochschule erforderlich sind, einschließlich der hinreichenden Kenntnis der deut-

schen Sprache.

(2) Das Studienkolleg ist einer Fachhochschule organisatorisch zugeordnet. Die Fachhoch-

schule wird ermächtigt, durch Satzung die Organisation des Studienkollegs, die Zulassung

zum Studienkolleg, die Benutzung des Studienkollegs, die Rechte und Pflichten der Kollegi-

aten und die Ordnungsmaßnahmen einschließlich des Ausschlusses aus dem Studienkolleg

bei Pflichtverletzungen oder wegen dauernd unzureichender Leistungen zu regeln. Die Sat-

zung bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums. Das Wissenschaftsministerium

wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Kultusministerium die Lehrinhalte, Prüfungsanfor-

derungen und Prüfungsverfahren in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des Schul-

rechts durch Rechtsverordnung zu regeln. In der Rechtsverordnung kann geregelt werden,

dass die Prüfungsleistungen auch in anderen Sprachen als Deutsch erbracht und die Unter-

richtsveranstaltungen in der entsprechenden Sprache abgehalten werden können.
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§ 103

(aufgehoben)

§ 104

Änderung des Privatschulgesetzes

Das Privatschulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1968 (GBl.

S. 223), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Zweiten Gesetzes zur Funktionalreform vom

3. März 1976 (GBl. S. 235), wird wie folgt geändert:

§ 23 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt:

“Schulen, die am 1. Januar 1978 als Ersatzschulen staatlich genehmigt sind, können ihren

Betrieb nach den bisherigen Vorschriften auch dann weiterführen, wenn die Voraussetzungen

des § 3 Abs. 1 nicht mehr erfüllt sind. Die Eigenschaft als anerkannte Ersatzschule kann je-

doch nicht mehr verliehen werden.”.

§ 105*

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1978 in Kraft mit Ausnahme der §§ 6 und 14 Abs. 2 Satz 1

Nr. 2 sowie der §§ 66, 67 und 95 Abs. 4, die am Tage nach der Verkündung in Kraft treten.

*Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 22. November 1977
(GBl. S.522).
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